
BESCHLUSS (EU) 2024/3112 DES RATES

vom 5. Dezember 2024

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union in dem mit dem ab dem 1. Januar 2025 
anwendbaren Regionalen Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln 
eingesetzten Gemischten Ausschuss in Bezug auf die Änderung des Beschlusses Nr. 1/2023 dieses 
Gemischten Ausschusses zur Aufnahme von Übergangsbestimmungen in den Änderungen jenes 

Übereinkommens zu vertreten ist

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1, 
in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Regionale Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (im Folgenden „Überein-
kommen“) wurde von der Union mit dem Beschluss 2013/94/EU des Rates (1) geschlossen und trat für die Union am 
1. Mai 2012 in Kraft.

(2) Gemäß dem Übereinkommen kann der mit dem Übereinkommen eingesetzte Gemischte Ausschuss (im Folgenden 
„Gemischter Ausschuss“) Beschlüsse zur Änderung des Übereinkommens annehmen.

(3) Das Übereinkommen wurde mit dem Beschluss Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses (2) geändert, der am 
1. Januar 2025 in Kraft tritt. Mehrere Vertragsparteien des Übereinkommens teilten mit, dass sie aufgrund der Dauer 
ihrer internen Verfahren nicht in der Lage sein würden, ihre bilateralen Protokolle zu den Ursprungsregeln bis zum 
1. Januar 2025 zur Aufnahme eines Verweises auf das Übereinkommen in seiner zuletzt geänderten Fassung zu 
versehen. Dieser Verzug könnte zu einer Einschränkung der derzeitigen Kumulierungsmöglichkeiten führen.

(4) Die Vertragsparteien des Übereinkommens sind sich darüber einig, dass die Anwendung von Übergangs-
bestimmungen erforderlich ist, um die Handelsströme auf der Grundlage der derzeitigen Kumulierungsmöglichkeiten 
zu erhalten, bis die Anpassung aller bilateralen Protokolle an die überarbeiteten Regeln des Übereinkommens 
abgeschlossen ist.

(5) Die Vertragsparteien des Übereinkommens kommen überein, dass diese Übergangsbestimmungen für ein Jahr 
anwendbar sein sollten, und zwar vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025.

(6) Der Gemischte Ausschuss soll auf seiner für den 12. Dezember 2024 geplanten 16. Sitzung oder im schriftlichen 
Verfahren einen Beschluss über Übergangsbestimmungen betreffend die Anwendung des Übereinkommens ab dem 
1. Januar 2025 annehmen.

(7) Da der Beschluss Rechtswirkung haben wird, sollte der im Namen der Union im Gemischten Ausschuss zu 
vertretende Standpunkt festgelegt werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Standpunkt, der im Namen der Union in dem mit dem Regionalen Übereinkommen über Pan-Europa-Mittel-
meer-Präferenzursprungsregeln eingesetzten Gemischten Ausschuss auf seiner 16. Sitzung oder im schriftlichen Verfahren 
in Bezug auf die Änderung des Beschlusses Nr. 1/2023 dieses Gemischten Ausschusses zur Aufnahme von 
Übergangsbestimmungen in den anwendbaren Änderungen dieses Übereinkommens zu vertreten ist, beruht auf dem 
Entwurf eines Beschlusses des Gemischten Ausschusses, der dem vorliegenden Beschluss beigefügt ist.
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(1) Beschluss 2013/94/EU des Rates vom 26. März 2012 über den Abschluss des Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa- 
Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (ABl. L 54 vom 26.2.2013, S. 3).

(2) Beschluss Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses des Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzur-
sprungsregeln vom 7. Dezember 2023 zur Änderung des Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenz-
ursprungsregeln (ABl. L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj).
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Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft und läuft am 31. Dezember 2025 aus.

Geschehen zu Brüssel am 5. Dezember 2024.

Im Namen des Rates

Der Präsident

NAGY B. 
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BESCHLUSS Nr. …/2024 DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES DES REGIONALEN 
ÜBEREINKOMMENS ÜBER PAN-EUROPA-MITTELMEER-PRÄFERENZURSPRUNGSREGELN

vom …

zur Änderung von Beschluss Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses zwecks Einführung von 
Übergangsbestimmungen für die ab dem 1. Januar 2025 anwendbaren Änderungen des Regionalen 

Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS —

gestützt auf das Regionale Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (1), insbesondere auf 
Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Vertragsparteien des Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (im 
Folgenden „Übereinkommen“) haben sich auf die Änderung des Übereinkommens geeinigt, um aktualisierte und 
flexiblere Ursprungsregeln festzulegen. Der Beschluss Nr. 1/2023 (2) des Gemischten Ausschusses zur Änderung des 
Übereinkommens, in dem überarbeitete Ursprungsregeln festgelegt werden, wurde am 7. Dezember 2023 
angenommen und tritt am 1. Januar 2025 in Kraft (im Folgenden „überarbeitete Regeln des Übereinkommens“).

(2) Die Vertragsparteien sind sich einig, dass Übergangsbestimmungen erforderlich sind, um zu präzisieren, welche 
Präferenzbehandlung für Waren zu gewähren ist, die vor Inkrafttreten der überarbeiteten Regeln des Überein-
kommens aus einer Vertragspartei ausgeführt wurden und nach dem Inkrafttreten dieser Regeln in eine andere 
Vertragspartei eingeführt werden.

(3) Ursprungsnachweise, die vor dem 1. Januar 2025 in einer Vertragspartei im Einklang mit den Regeln für die 
optionale Anwendung des Übereinkommens bis zum Abschluss und Inkrafttreten der überarbeiteten Regeln des 
Übereinkommens ausgestellt oder ausgefertigt wurden, sollten bei einer Einfuhr nach dem 1. Januar 2025 für die 
Gewährung einer Präferenzbehandlung angenommen werden.

(4) Ursprungsnachweise, die vor dem Inkrafttreten der Änderung der bilateralen Protokolle zwischen den 
Vertragsparteien zur Aufnahme eines Verweises auf das Übereinkommen in seiner zuletzt geänderten Fassung im 
Einklang mit Anlage I zum Übereinkommen ausgestellt oder ausgefertigt oder im Einklang mit den dem 
Übereinkommen vorausgehenden Protokollen über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 
„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen ausgestellt wurden, sollten 
bei einer Einfuhr nach dem genannten Zeitpunkt für die Gewährung einer Präferenzbehandlung angenommen 
werden.

(5) Mehrere Vertragsparteien teilten mit, dass sie aufgrund der Dauer ihrer internen Verfahren nicht in der Lage sein 
würden, ihre bilateralen Protokolle zu den Ursprungsregeln bis zum 1. Januar 2025 zur Aufnahme eines Verweises 
auf das Übereinkommen in seiner zuletzt geänderten Fassung zu versehen.

(6) Der Verzug mehrerer Vertragsparteien bei der Aktualisierung der bilateralen Protokolle zur Aufnahme eines 
Verweises auf das Übereinkommen in seiner zuletzt geänderten Fassung könnte zu einer Einschränkung der 
derzeitigen Kumulierungsmöglichkeiten führen.

(7) Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass Übergangsbestimmungen erforderlich sind, um die Handelsströme 
auf der Grundlage der derzeitigen Kumulierungsmöglichkeiten aufrechtzuerhalten, bis alle bilateralen Protokolle mit 
einem Verweis auf das Übereinkommen in seiner zuletzt geänderten Fassung versehen wurden. Anlage I des 
Übereinkommens in der vor den Änderungen durch den Beschluss Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses 
geltenden Fassung sollte als Übergangsmaßnahme parallel zu den überarbeiteten Regeln des Übereinkommens 
zwischen den Vertragsparteien des Übereinkommens gelten, und die Kumulierung zwischen den unterschiedlichen 
Regelwerken sollte nach Möglichkeit zulässig sein.

(8) Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Übergangsbestimmungen technischer Art sind und baldmöglichst 
umgesetzt werden sollten. Sofern dies nach den internen Rechtsvorschriften der Vertragsparteien möglich ist, sollte 
die übergangsweise Anwendung gewährleistet werden.

(9) Die Vertragsparteien vereinbaren, den Beschluss Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses dahin gehend zu ändern, 
dass Übergangsbestimmungen, die für einen Zeitraum von einem Jahr nach dem Datum des Inkrafttretens der 
überarbeiteten Regeln des Übereinkommens, nämlich für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025, 
anwendbar sind, in die überarbeiteten Regeln des Übereinkommens aufgenommen werden.
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(10) Jede Vertragspartei sollte geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die überarbeiteten Regeln des 
Übereinkommens effektiv angewandt werden, indem sie die bilateralen Protokolle bis zum 31. Dezember 2025 
mittels eines Verweises auf das Übereinkommen in seiner zuletzt geänderten Fassung anpassen —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Der Beschluss Nr. 1/2023 wird gemäß dem Anhang dieses Beschlusses geändert.

(2) Die Änderungen des Beschlusses Nr. 1/2023 treten am 1. Januar 2025 in Kraft.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu …

Für den Gemischten Ausschuss

Der/Die Vorsitzende 
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ANHANG

Einziger Artikel

Änderung des Beschlusses Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses des Regionalen Übereinkommens über 
Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln

Im Beschluss Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses des Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa-Mittel-
meer-Präferenzursprungsregeln vom 7. Dezember 2023 zur Änderung des Regionalen Übereinkommens über Pan-Eu-
ropa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln wird im Anhang dazu der einzige Artikel wie folgt geändert:

1. In Nummer 5 wird in Anlage I folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 42

Übergangsbestimmungen

(1) Anlage I des Übereinkommens in der im Amtsblatt EU L 54/4 vom 26. Februar 2013 veröffentlichten Fassung 
gilt bis zum 31. Dezember 2025 zwischen den Vertragsparteien des Übereinkommens parallel zu der vorliegenden 
Anlage.

(2) Ursprungsnachweise, die vor dem 1. Januar 2025 im Einklang mit den Regeln für die optionale Anwendung des 
Übereinkommens bis zum Abschluss und Inkrafttreten der Änderung des Übereinkommens (im Folgenden 
‚Übergangsregeln für den Ursprung‘) ausgestellt oder ausgefertigt wurden und nach diesem Zeitpunkt, aber innerhalb 
ihrer Geltungsdauer vorgelegt werden, werden für die Gewährung einer Präferenzbehandlung bei der Einfuhr von 
Erzeugnissen angenommen, die sich am 1. Januar 2025 entweder im Versandverfahren befinden oder in ein besonderes 
Verfahren unter zollamtlicher Überwachung übergeführt wurden. Diese Erzeugnisse dürfen für die Kumulierung gemäß 
Artikel 7 verwendet werden.

(3) Bei einer verspäteten Vorlage von Ursprungsnachweisen, die vor dem 1. Januar 2025 im Einklang mit den 
Übergangsregeln für den Ursprung ausgestellt oder ausgefertigt wurden, gelten Artikel 23 Absätze 2 und 3 für die in 
Absatz 2 dieses Artikels genannten Erzeugnisse.

(4) Ursprungsnachweise, die vor dem Tag des Inkrafttretens der Änderung der bilateralen Protokolle zwischen den 
Vertragsparteien durch Aufnahme eines Verweises auf das Übereinkommen in der zuletzt geänderten Fassung im 
Einklang mit Anlage I des Übereinkommens in der im Amtsblatt EU L 54/4 vom 26. Februar 2013 veröffentlichten 
Fassung ausgestellt oder ausgefertigt oder im Einklang mit den Ursprungsregeln in den dem Übereinkommen 
vorausgehenden Protokollen ausgestellt wurden und nach dem genannten Zeitpunkt vorgelegt werden, werden innerhalb 
ihrer Geltungsdauer für die Gewährung einer Präferenzbehandlung bei der Einfuhr von Erzeugnissen angenommen, die 
sich zu diesem Zeitpunkt im Versandverfahren befinden oder in ein besonderes Verfahren unter zollamtlicher 
Überwachung übergeführt wurden. Bei einer verspäteten Vorlage dieser Nachweise gelten Artikel 23 Absätze 2 und 3.

(5) Ursprungsnachweise, die vor dem 1. Januar 2026 im Einklang mit Absatz 1 oder im Einklang mit den in den dem 
Übereinkommen vorausgehenden Protokollen enthaltenen Ursprungsregeln ausgestellt oder ausgefertigt wurden und 
innerhalb ihrer Geltungsdauer nach diesem Zeitpunkt vorgelegt werden, werden für die Gewährung einer 
Präferenzbehandlung bei der Einfuhr von Erzeugnissen angenommen, die sich am 1. Januar 2026 entweder im 
Versandverfahren befinden oder in ein besonderes Verfahren unter zollamtlicher Überwachung übergeführt wurden. Bei 
einer verspäteten Vorlage dieser Nachweise gelten Artikel 23 Absätze 2 und 3.

(6) Für die Zwecke der Prüfung gelten Artikel 33 Absatz 2, Artikel 34 und gegebenenfalls Artikel 35 auch für 
Ursprungsnachweise, die im Einklang mit den Übergangsregeln für den Ursprung ausgestellt oder ausgefertigt wurden, 
und für Ursprungsnachweise, die im Einklang mit den vor dem 1. Januar 2025 anwendbaren dem Übereinkommen 
vorausgehenden Protokollen ausgestellt oder ausgefertigt wurden.

(7) Für die Zwecke der Prüfung gelten Artikel 33 Absatz 2 und Artikel 34 auch, wenn das Ersuchen um Prüfung nach 
dem 1. Januar 2026 oder nach dem Tag des Inkrafttretens der Änderung der bilateralen Protokolle zwischen den 
Vertragsparteien zur Aufnahme eines Verweises auf das Übereinkommen in der zuletzt geänderten Fassung für 
Ursprungsnachweise gestellt wird, die im Einklang mit Anlage I zum Übereinkommen in der im Amtsblatt EU L 54/4 
vom 26. Februar 2013 veröffentlichten Fassung und den dem Übereinkommen vorausgehenden Protokollen ausgestellt 
oder ausgefertigt wurden.

(8) Die Vertragsparteien unterrichten einander alle vier Monate über die Europäische Kommission über den Stand der 
Aktualisierung ihrer bilateralen Protokolle bezüglich der Aufnahme des Verweises auf das Übereinkommen in seiner 
zuletzt geänderten Fassung sowie über die Maßnahmen, die sie getroffen haben, um sicherzustellen, dass die Regeln des 
Übereinkommens, geändert durch den Beschluss Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses wirksam ab dem 1. Januar 
2026 angewandt werden.

(9) Die im Einklang mit dieser Anlage ausgestellten Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 enthalten in Feld 7 die 
Erklärung in englischer Sprache ‚REVISED RULES‘. Diese Erklärung wird auch am Ende der im Einklang mit dieser 
Anlage ausgefertigten Ursprungserklärung angefügt. Die Erklärung ist den Ursprungsnachweisen bis zum 31. Dezember 
2025 hinzuzufügen.“
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2. In Nummer 5 wird in Anlage I in Artikel 8 folgender Absatz eingefügt:

„(1a) Die Kumulierung gemäß Artikel 7 kann auf Waren der Kapitel 1, 3, 16 (für verarbeitete Fischereierzeugnisse) 
und 25 bis 97 des Harmonisierten Systems angewandt werden, die aufgrund der Anwendung der Ursprungsregeln nach 
Artikel 42 Absatz 1 und der einschlägigen Bestimmungen von Anlage II sowie aufgrund der Anwendung der 
Ursprungsregeln der dem Übereinkommen vorausgehenden Protokolle über die Bestimmung des Begriffs ‚Erzeugnisse 
mit Ursprung in‘ oder ‚Ursprungserzeugnisse‘ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen die 
Ursprungseigenschaft erworben haben, vorausgesetzt, dass Vormaterialien und Erzeugnisse ihren Ursprung in den 
Vertragsparteien haben, für die die Kumulierung gemäß der ‚Mitteilung der Kommission über die Anwendung des 
Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln bzw. der Ursprungsprotokolle zur 
diagonalen Kumulierung zwischen den Vertragsparteien dieses Übereinkommens‘ in der zuletzt im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlichten Fassung möglich ist.

Dieser Absatz gilt für den in Artikel 31 Absatz 1 genannten Zeitraum für Waren, die Gegenstand der in Artikel 42 
Absätze 4 und 5 genannten Ursprungsnachweise sind.“ 
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VERORDNUNG (EU) 2024/3118 DER KOMMISSION 

vom 10. Dezember 2024

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 108 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2015/1588 des Rates vom 13. Juli 2015 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (1), insbesondere 
auf Artikel 2 Absatz 1,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Beihilfen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Angesichts der bei der Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission (2) gesammelten 
Erfahrungen sollte der Höchstbetrag an De-minimis-Beihilfen, den ein einziges Unternehmen in einem Zeitraum 
von drei Jahren pro Mitgliedstaat erhalten darf, auf 50 000 EUR angehoben werden. In diesen geänderten 
Höchstbetrag flossen mehrere Faktoren ein, darunter auch die Erkenntnisse aus der Vergangenheit, die konkret im 
Agrarsektor zu verzeichnende Inflation seit der Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 im Jahr 2019 (3)
und die voraussichtlichen Entwicklungen während der Geltungsdauer der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013. Dieser 
Höchstbetrag ist notwendig, damit davon ausgegangen werden kann, dass die einzelnen unter die Verordnung (EU) 
Nr. 1408/2013 fallenden Maßnahmen weder Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten haben noch 
den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen.

(2) Unter Berücksichtigung der Verpflichtung, Informationen über gewährte De-minimis-Beihilfen in einem 
Zentralregister auf nationaler oder Unionsebene zu erfassen, ist es angezeigt, die nationale Obergrenze als 2 % des 
Durchschnitts der drei höchsten Jahresoutputwerte je Mitgliedstaat zu berechnen. Ferner ist es angezeigt, die 
Berechnung der nationalen Obergrenze entsprechend der Geltungsdauer der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 
anzupassen, um die letzten Jahre einzubeziehen. Daher sollten als Zeitraum, der für die Berechnung des 
Durchschnitts der höchsten Werte der jährlichen landwirtschaftlichen Erzeugung herangezogen wird, die Jahre 
2012-2023 festgelegt werden.

(3) Die Kriterien für die Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents für Darlehen und Garantien sollten daher 
entsprechend den höheren De-minimis-Höchstbeträgen angepasst werden.

(4) Zur Angleichung an die Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission (4) sollte der Zeitraum, der bei der Bewertung 
der Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 festgelegten Höchstbeträge zu berücksichtigen ist, von 
drei Steuerjahren auf drei Jahre geändert werden. Bei diesem Zeitraum sollte es sich um einen rollierenden Zeitraum 
handeln. Bei jeder neuen Gewährung einer De-minimis-Beihilfe sollte die Gesamtsumme der in den vergangenen drei 
Jahren gewährten De-minimis-Beihilfen herangezogen werden.
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(5) Die Kommission muss dafür sorgen, dass die Beihilfevorschriften im Einklang mit dem in Artikel 4 Absatz 3 des 
Vertrags über die Europäische Union verankerten Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit eingehalten werden. Die 
Mitgliedstaaten sind gehalten, ihr die Erfüllung dieser Aufgabe zu erleichtern, indem sie durch geeignete 
Vorkehrungen sicherstellen, dass der Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen, der einem einzigen Unternehmen auf 
der Grundlage der De-minimis-Regeln gewährt werden, sowie die Gesamtsumme der von den einzelnen 
Mitgliedstaaten gewährten De-minimis-Beihilfen (im Folgenden „nationale Obergrenze“) die zulässigen 
Höchstbeträge nicht übersteigen. Die Mitgliedstaaten sollten die Beihilfegewährung überwachen, um zu 
gewährleisten, dass diese Höchstbeträge nicht überschritten und die Kumulierungsregeln eingehalten werden. Um 
dieser Verpflichtung nachzukommen und die Vorgehensweise an die Verordnung (EU) 2023/2831 anzupassen, 
sollten die Mitgliedstaaten spätestens ab dem 1. Januar 2027 alle einschlägigen Angaben zu gewährten 
De-minimis-Beihilfen in einem Zentralregister auf nationaler Ebene oder auf Unionsebene erfassen und prüfen, dass 
der De-minimis-Höchstbetrag sowie die nationale Obergrenze gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 durch die 
neuerliche Gewährung einer Beihilfe nicht überschritten werden. Das Zentralregister wird zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für Unternehmen beitragen. Sobald das Zentralregister Daten für einen Zeitraum von drei 
Jahren enthält, werden die Unternehmen nicht mehr verpflichtet sein, ihre anderen De-minimis-Beihilfen im Auge 
zu behalten und anzugeben. Für die Zwecke der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 sollte die Einhaltung der in der 
genannten Verordnung festgelegten Höchstbeträge grundsätzlich anhand der im Zentralregister erfassten 
Informationen kontrolliert werden.

(6) Jeder Mitgliedstaat kann ein nationales Zentralregister einrichten. Bestehende nationale Zentralregister, die die in der 
Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 festgelegten Anforderungen erfüllen, können weiterhin genutzt werden. Die 
Kommission wird ein Zentralregister auf Unionsebene einrichten, das die Mitgliedstaaten ab dem 1. Januar 2026
nutzen können.

(7) Da der Verwaltungsaufwand und regulatorische Hindernisse für die meisten KMU eine Herausforderung darstellen 
und die Kommission das Ziel verfolgt, die Belastung durch Berichtspflichten um 25 % zu verringern (5), sollten die 
Zentralregister so gestaltet sein, dass der Verwaltungsaufwand verringert wird. Gute Verwaltungsgepflogenheiten 
wie die in der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates (6) dargelegten 
Gepflogenheiten können bei der Ausgestaltung und der Führung des Zentralregisters auf Unionsebene und der 
nationalen Zentralregister als Richtschnur dienen.

(8) Die Kommission ist der Auffassung, dass die Überwachung der sektoralen Obergrenze mit einem erhöhten 
Verwaltungsaufwand, insbesondere für KMU, einhergeht Um den Verwaltungsaufwand durch Berichtspflichten zu 
verringern, ist es daher angebracht, dass die Kommission nicht länger verlangt, dass die sektorale Obergrenze 
überwacht wird.

(9) Ziel der Transparenzvorschriften ist es, für eine bessere Einhaltung der Vorschriften, eine größere 
Rechenschaftspflicht, Peer-Reviews und letztlich wirksamere öffentliche Ausgaben zu sorgen. Die Veröffentlichung 
des Namens des Beihilfeempfängers in einem zentralen Register dient dem berechtigten Interesse an einer 
transparenten Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Verwendung von Mitteln der Mitgliedstaaten. Das Recht der 
Beihilfeempfänger auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten wird dadurch nicht in unangemessener Weise 
beeinträchtigt, sofern bei der Veröffentlichung personenbezogener Daten im Zentralregister die Datenschutzvor
schriften der Union (7) eingehalten werden. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, bestimmte Einträge zu 
pseudonymisieren, wenn dies zur Einhaltung der Datenschutzvorschriften der Union erforderlich ist.

(10) In dieser Verordnung werden nicht alle Situationen aufgeführt, in denen eine Maßnahme möglicherweise weder 
Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten hat noch den Wettbewerb verfälscht oder zu verfälschen 
droht. So kann es Fälle geben, in denen ein Beihilfeempfänger Waren oder Dienstleistungen nur in einem 
begrenzten Gebiet (beispielsweise einem Inselgebiet oder einem Gebiet in äußerster Randlage) innerhalb eines 
Mitgliedstaats anbietet und nicht damit zu rechnen ist, dass der Beihilfeempfänger Kunden aus anderen 
Mitgliedstaaten gewinnen wird, und ferner davon auszugehen ist, dass die Maßnahme allenfalls geringfügige 
Auswirkungen auf die Bedingungen für grenzüberschreitende Investitionen oder die grenzüberschreitende 
Niederlassung von Unternehmen haben wird. Solche Maßnahmen sollten einzeln geprüft werden.
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(5) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen — KMU-Entlastungspaket (COM(2023) 535 final vom 12. September 2023).

(6) Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines 
einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).

(7) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund
verordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj); Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
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(11) Angesichts des gestiegenen Bedarfs an De-minimis-Beihilfen und angesichts der Tatsache, dass die derzeitigen 
Obergrenzen eine zu große Einschränkung darstellen, ist es erforderlich, die Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 zu 
ändern und ihre Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 2032 zu verlängern.

(12) Damit die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zügig angewandt werden können, sollte diese 
Verordnung am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten —

(13) Die Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b erhält die Fußnote folgende Fassung:

„(*) Da im Einklang mit dem Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (Austrittsabkommen, 
ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign), insbesondere 
Artikel 10 des Windsor-Rahmens und dessen Anhang 5 (siehe Gemeinsame Erklärung Nr. 1/2023 der Union 
und des Vereinigten Königreichs im mit dem Austrittsabkommen Eingesetzten Gemeinsamen Ausschuss vom 
24. März 2023, ABl. L 102 vom 17.4.2023, S. 87), in Bezug auf Maßnahmen, die den Handel zwischen 
Nordirland und der Union beeinträchtigen, für das Vereinigte Königreich weiterhin bestimmte beihilfer
echtliche Bestimmungen des Unionsrechts gelten, ist für die Zwecke dieser Verordnung jede Bezugnahme auf 
Mitgliedstaaten so zu verstehen, dass sie das Vereinigte Königreich in Bezug auf Nordirland einschließt.“

2. Artikel 2 Absätze 3 und 4 werden gestrichen.

3. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

„Artikel 3

De-minimis-Beihilfen

(1) Beihilfemaßnahmen, die die Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllen, werden als Maßnahmen angesehen, 
die nicht alle Tatbestandsmerkmale des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllen, und sind daher von der 
Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV ausgenommen.

(2) Der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen von einem Mitgliedstaat gewährten De-minimis-Beihilfen 
darf in einem Zeitraum von drei Jahren 50 000 EUR nicht übersteigen.

(3) Die Gesamtsumme der De-minimis-Beihilfen, die den in der Primärerzeugung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse tätigen Unternehmen in einem Zeitraum von drei Jahren von einem Mitgliedstaat gewährt werden, darf 
die im Anhang festgesetzte nationale Obergrenze nicht übersteigen.

(4) Als Bewilligungszeitpunkt einer De-minimis-Beihilfe gilt der Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen nach dem 
geltenden nationalen Recht einen Rechtsanspruch auf die Beihilfe erwirbt, und zwar unabhängig davon, wann die 
De-minimis-Beihilfe tatsächlich an das Unternehmen ausgezahlt wird.

(5) Der De-minimis-Höchstbetrag und die nationale Obergrenze gemäß den Absätzen 2 und 3 gelten für 
De-minimis-Beihilfen gleich welcher Art und Zielsetzung und unabhängig davon, ob die von dem Mitgliedstaat 
gewährte Beihilfe ganz oder teilweise aus Unionsmitteln finanziert wird.

(6) Für die Zwecke des De-minimis-Höchstbetrags sowie der nationalen Obergrenze gemäß den Absätzen 2 
und 3 wird die Beihilfe als Barzuschuss ausgedrückt. Bei den eingesetzten Beträgen sind Bruttobeträge, d. h. die 
Beträge vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben, zugrunde zu legen. Werden Beihilfen nicht in Form von 
Zuschüssen gewährt, so entspricht der Beihilfebetrag ihrem Bruttosubventionsäquivalent.

(7) In mehreren Tranchen gezahlte Beihilfen werden auf den Gewährungszeitpunkt abgezinst. Für die Abzinsung 
wird der zum Gewährungszeitpunkt geltende Abzinsungssatz zugrunde gelegt.
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(8) Würden der De-minimis-Höchstbetrag oder die nationale Obergrenze gemäß den Absätzen 2 und 3 durch die 
Gewährung neuer De-minimis-Beihilfen überschritten, darf diese Verordnung für keine der neuen Beihilfen in 
Anspruch genommen werden.

(9) Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle De-minimis-Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen 
zuvor gewährt wurden, herangezogen werden, um zu ermitteln, ob eine neue De-minimis-Beihilfe für das neue bzw. 
das übernehmende Unternehmen zu einer Überschreitung des betreffenden De-minimis-Höchstbetrags oder der 
geltenden nationalen Obergrenze führt. Vor der Fusion bzw. Übernahme rechtmäßig gewährte De-minimis-Beihilfen 
gelten weiterhin als rechtmäßig.

(10) Wird ein Unternehmen in zwei oder mehr separate Unternehmen aufgespalten, so werden alle 
De-minimis-Beihilfen, die dem Unternehmen vor der Aufspaltung gewährt wurden, demjenigen Unternehmen 
zugewiesen, dem die Beihilfen zugutekommen, also grundsätzlich dem Unternehmen, das die Geschäftsbereiche 
übernimmt, für die die De-minimis-Beihilfen verwendet wurden. Ist eine solche Zuweisung nicht möglich, so 
werden die De-minimis-Beihilfen den neuen Unternehmen auf der Grundlage des Buchwerts ihres Eigenkapitals 
zum Zeitpunkt der tatsächlichen Aufspaltung anteilig zugewiesen.“

4. Artikel 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„b) das Darlehen durch Sicherheiten unterlegt ist, die mindestens 50 % des Darlehensbetrags abdecken, und 
sich der Darlehensbetrag entweder auf 250 000 EUR über einen Zeitraum von fünf Jahren oder auf 
125 000 EUR über einen Zeitraum von zehn Jahren beläuft; bei Darlehen mit einem geringeren 
Darlehensbetrag und/oder einer kürzeren Laufzeit als fünf bzw. zehn Jahre wird das Bruttosubventionsä
quivalent als entsprechender Anteil des in Artikel 3 Absatz 2 genannten Höchstbetrags berechnet; oder“

b) Absatz 6 Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„b) sich die Garantie auf höchstens 80 % des zugrunde liegenden Darlehens bezieht und einen Betrag von 
375 000 EUR und eine Laufzeit von fünf Jahren oder einen Betrag von 187 500 EUR und eine Laufzeit von 
zehn Jahren aufweist; bei Garantien mit einem geringeren Betrag und/oder einer kürzeren Laufzeit als fünf 
bzw. zehn Jahre wird das Bruttosubventionsäquivalent dieser Garantie als entsprechender Anteil der in 
Artikel 3 Absatz 2 genannten Höchstbeträge berechnet; oder“

5. Artikel 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„(1) Wenn ein Unternehmen sowohl in der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse als auch in 
einem oder mehreren der unter die Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission (*) fallenden Bereiche tätig ist 
oder andere unter die genannte Verordnung fallende Tätigkeiten ausübt, können die im Einklang mit der 
vorliegenden Verordnung gewährten De-minimis-Beihilfen für Tätigkeiten im Agrarerzeugnissektor mit den 
De-minimis-Beihilfen für letztere Bereiche oder Tätigkeiten bis zu dem in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2831 festgelegten einschlägigen Höchstbetrag kumuliert werden, sofern der betreffende 
Mitgliedstaat durch geeignete Mittel sicherstellt, dass die im Einklang mit der Verordnung (EU) 2023/2831 
gewährten De-minimis-Beihilfen nicht der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zugutekommen.

(2) Wenn ein Unternehmen sowohl in der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse als auch im 
Fischerei- und Aquakultursektor tätig ist, können die im Einklang mit der vorliegenden Verordnung gewährten 
De-minimis-Beihilfen für Tätigkeiten im Agrarerzeugnissektor mit den im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 717/2014 gewährten De-minimis-Beihilfen für Tätigkeiten in letzterem Sektor bis zu dem höheren, in einer 
der beiden genannten Verordnungen festgelegten Höchstbetrag kumuliert werden, sofern der betreffende 
Mitgliedstaat durch geeignete Mittel sicherstellt, dass die im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 
gewährten De-minimis-Beihilfen nicht der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zugutekommen.“

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der 

Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
(ABl. L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj).“
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b) Folgender Absatz 2a wird eingefügt:

„(2a) Die im Einklang mit der vorliegenden Verordnung gewährten De-minimis-Beihilfen können mit den im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 2023/2832 der Kommission (*) gewährten De-minimis-Beihilfen kumuliert 
werden.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2832 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der 

Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABl. L, 
2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).“

6. Artikel 6 erhält folgende Fassung:

„Artikel 6

Überwachung und Berichterstattung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Angaben zu gewährten De-minimis-Beihilfen ab dem 1. Januar 2027 in 
einem zentralen Register auf nationaler oder Unionsebene erfasst werden. In dem Zentralregister zu erfassen sind: 
Angabe des Beihilfeempfängers, Beihilfebetrag, Tag der Gewährung, Bewilligungsbehörde, Beihilfeinstrument und 
betroffener Wirtschaftszweig auf der Grundlage der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Union (im 
Folgenden ‚NACE-Klassifikation‘). Das Zentralregister muss so eingerichtet werden, dass die Angaben leicht für die 
Öffentlichkeit zugänglich sind und gleichzeitig die Einhaltung der Datenschutzvorschriften der Union, falls 
erforderlich auch durch die Pseudonymisierung spezifischer Einträge, gewährleistet ist.

(2) Die Mitgliedstaaten erfassen die in Absatz 1 aufgeführten Angaben zu allen De-minimis-Beihilfen, die von 
Behörden des betreffenden Mitgliedstaats gewährt wurden, innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Gewährung der 
Beihilfe im Zentralregister. Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Richtigkeit der im 
Zentralregister enthaltenen Daten sicherzustellen.

(3) Die Mitgliedstaaten bewahren die erfassten Angaben zu De-minimis-Beihilfen ab dem Tag der Gewährung der 
Beihilfe zehn Jahre lang auf.

(4) Der Mitgliedstaat gewährt neue De-minimis-Beihilfen nach dieser Verordnung erst, nachdem er sich 
vergewissert hat, dass dadurch der Betrag der dem betreffenden Unternehmen insgesamt gewährten 
De-minimis-Beihilfen die Höchstbeträge nach Artikel 3 Absätze 2 und 3 nicht übersteigt und dass sämtliche 
Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllt sind.

(5) Mitgliedstaaten, die ein Zentralregister auf nationaler Ebene führen, übermitteln der Kommission bis zum 
30. Juni jedes Jahres aggregierte Daten über die im Vorjahr gewährten De-minimis-Beihilfen. Die aggregierten Daten 
umfassen die Zahl der Beihilfeempfänger, den Gesamtbetrag der gewährten De-minimis-Beihilfen und den 
Gesamtbetrag der gewährten De-minimis-Beihilfen je Wirtschaftszweig (im Sinne der NACE-Klassifikation). Die 
erste Datenübermittlung erfolgt für zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2027 gewährte 
De-minimis-Beihilfen. Die Mitgliedstaaten können der Kommission über frühere Zeiträume Bericht erstatten, wenn 
die aggregierten Daten dafür vorliegen.

(6) Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt der Kommission auf deren schriftliches Ersuchen innerhalb von 20 
Arbeitstagen oder einer in dem Ersuchen gesetzten längeren Frist alle Informationen, die die Kommission benötigt, 
um prüfen zu können, ob die Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllt sind, und insbesondere den Gesamtbetrag 
der De-minimis-Beihilfen, die ein Unternehmen im Sinne dieser Verordnung oder anderer De-minimis-Ver
ordnungen, die ein Unternehmen erhalten hat.“

7. Artikel 7 wird wie folgt geändert:

a) Folgender Absatz 3a wird eingefügt:

„(3a) De-minimis-Einzelbeihilfen, die zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 20. Dezember 2024 im Einklang 
mit den zum Zeitpunkt ihrer Gewährung geltenden Bestimmungen dieser Verordnung gewährt wurden, werden 
als Maßnahmen angesehen, die nicht alle Tatbestandsmerkmale des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllen, und 
sind daher von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV ausgenommen.“

ABl. L vom 13.12.2024 DE 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3118/oj 5/7

http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj


b) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Solange das Zentralregister noch nicht eingerichtet ist bzw. noch keinen Zeitraum von 3 Jahren abdeckt, 
muss ein Mitgliedstaat, der beabsichtigt, einem Unternehmen eine De-minimis-Beihilfe nach dieser Verordnung 
zu gewähren, diesem Unternehmen in schriftlicher oder elektronischer Form die Höhe der Beihilfe (ausgedrückt 
als Bruttosubventionsäquivalent) mitteilen und es unter ausdrücklichem Verweis auf diese Verordnung darauf 
hinweisen, dass es sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt. Wird eine De-minimis-Beihilfe nach dieser 
Verordnung auf der Grundlage einer Regelung verschiedenen Unternehmen gewährt, die Einzelbeihilfen in 
unterschiedlicher Höhe erhalten, so kann der betreffende Mitgliedstaat seine Informationspflicht dadurch 
erfüllen, dass er den Unternehmen einen Betrag mitteilt, der dem auf der Grundlage der Regelung zulässigen 
Beihilfehöchstbetrag entspricht. In diesem Fall ist für die Feststellung, ob der Beihilfehöchstbetrag nach 
Artikel 3 Absatz 2 eingehalten wurde, dieser Festbetrag maßgebend. Der Mitgliedstaat gewährt die Beihilfe erst, 
nachdem er von dem betreffenden Unternehmen eine Erklärung in schriftlicher oder elektronischer Form 
erhalten hat, in der dieses alle anderen ihm in einem Zeitraum von drei Jahren gewährten De-minimis-Beihilfen 
angibt, für die die vorliegende oder andere De-minimis-Verordnungen gelten.“

8. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Sie gilt bis zum 31. Dezember 2032.“

9. Anhang I wird durch den Anhang dieser Verordnung ersetzt.

10. Anhang II wird gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 10. Dezember 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Kumulierter Höchstbetrag der De-minimis-Beihilfen für die in Artikel 3 Absatz 3 genannten, in der 
Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätigen Unternehmen nach Mitgliedstaaten 

Mitgliedstaat Höchstbetrag der De-minimis-Beihilfen (*)
(in Mio. EUR)

Belgien 226,23

Bulgarien 113,84

Tschechien 141,28

Dänemark 260,65

Deutschland 1 415,42

Estland 26,97

Irland 227,86

Griechenland 264,88

Spanien 1 220,06

Frankreich 1 820,07

Kroatien 59,25

Italien 1 375,67

Zypern 16,45

Lettland 38,45

Litauen 81,70

Luxemburg 11,28

Ungarn 199,62

Malta 2,70

Niederlande 680,95

Österreich 195,56

Polen 682,85

Portugal 214,27

Rumänien 447,18

Slowenien 30,11

Slowakei 56,89

Finnland 99,45

Schweden 148,40

Vereinigtes Königreich in Bezug auf Nordirland 59,96

(*) Die Höchstbeträge entsprechen 2 % des Durchschnitts der drei höchsten Werte der jährlichen landwirtschaftlichen Erzeugung jedes 
Mitgliedstaats zwischen 2012 und 2023.
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BESCHLUSS (EU) 2024/3123 DES RATES

vom 5. Dezember 2024

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union in dem mit dem ab dem 1. Januar 2025 
anwendbaren Regionalen Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln 
eingesetzten Gemischten Ausschuss in Bezug auf die Änderung des Beschlusses Nr. 1/2023 dieses 

Gemischten Ausschusses betreffend die Verwendung elektronisch ausgestellter 
Warenverkehrsbescheinigungen im Rahmen jenes Übereinkommens zu vertreten ist

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 4 
Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Regionale Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (im Folgenden „Überein-
kommen“) wurde von der Union mit dem Beschluss 2013/94/EU des Rates (1) geschlossen und trat für die Union am 
1. Mai 2012 in Kraft.

(2) Gemäß dem Übereinkommen kann der mit dem Übereinkommen eingesetzte Gemischte Ausschuss (im Folgenden 
„Gemischter Ausschuss“) Beschlüsse zur Änderung des Übereinkommens annehmen.

(3) Das Übereinkommen wurde mit dem Beschluss Nr. 1/2023 des Gemeinsamen Ausschusses (2) geändert, der am 
1. Januar 2025 in Kraft tritt. Am 7. Dezember 2023 nahm der Gemischte Ausschuss die Empfehlung Nr. 1/2023 (3) 
zur Verwendung elektronisch ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen im Rahmen des Übereinkommens an. 
Um einen klaren Rechtsrahmen zu schaffen und eine einheitliche Verwendung elektronisch ausgestellter 
Warenverkehrsbescheinigungen im Zusammenhang mit dem Übergang von den derzeitigen Regeln des Überein-
kommens zu den überarbeiteten Regeln des Übereinkommens, die am 1. Januar 2025 in Kraft treten, zu 
gewährleisten, sollte der Beschluss Nr. 1/2023 entsprechend geändert werden. Dieser Beschluss sollte geändert 
werden, um die Aufnahme der allgemeinen Anforderungen an elektronisch ausgestellte Ursprungsnachweise in das 
überarbeitete Übereinkommen zu ermöglichen.

(4) Der Gemischte Ausschuss soll auf seiner für den 12. Dezember 2024 geplanten 16. Sitzung oder im schriftlichen 
Verfahren einen Beschluss über die Verwendung elektronisch ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen 
annehmen.

(5) Da der Beschluss Rechtswirkung haben wird, sollte der im Namen der Union im Gemischten Ausschuss zu 
vertretende Standpunkt festgelegt werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Standpunkt, der im Namen der Union in dem mit dem Regionalen Übereinkommen über Pan-Europa-Mittel-
meer-Präferenzursprungsregeln eingesetzten Gemischten Ausschuss auf seiner 16. Sitzung oder im schriftlichen Verfahren 
in Bezug auf die Änderung des Beschlusses Nr. 1/2023 dieses Gemischten Ausschusses betreffend die Verwendung 
elektronisch ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen zu vertreten ist, beruht auf dem Entwurf eines Beschlusses des 
Gemeinsamen Ausschusses, der dem vorliegenden Beschluss beigefügt ist.
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(1) Beschluss 2013/94/EU des Rates vom 26. März 2012 über den Abschluss des Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa- 
Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (ABl. L 54 vom 26.2.2013, S. 3).

(2) Beschluss Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses des Regionalen Übereinkommens über Pan Europa Mittelmeer Präferenzur-
sprungsregeln vom 7. Dezember 2023 zur Änderung des Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenz-
ursprungsregeln (ABl. L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj).

(3) Empfehlung Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses des Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzur-
sprungsregeln vom 7. Dezember 2023 zur Verwendung elektronisch ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen (ABl. L, 2024/ 
243, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/243/oj).
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Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft und läuft am 31. Dezember 2025 aus.

Geschehen zu Brüssel am 5. Dezember 2024.

Im Namen des Rates

Der Präsident

NAGY B. 

DE ABl. L vom 13.12.2024
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ENTWURF

BESCHLUSS Nr. …/2024 DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES DES REGIONALEN 
ÜBEREINKOMMENS ÜBER PAN-EUROPA-MITTELMEER-PRÄFERENZURSPRUNGSREGELN

vom …

zur Änderung des Beschlusses Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses betreffend die Verwendung 
elektronisch ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen im Rahmen des ab dem 1. Januar 2025 

geltenden Übereinkommens

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS —

gestützt auf das Regionale Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (1), insbesondere auf 
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anfang 2020 wurden die Vertragsparteien des Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa- 
Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (im Folgenden „Übereinkommen“) von der Kommission darüber in Kenntnis 
gesetzt, dass es, aufgrund der COVID-19-Pandemie und der darauffolgenden Aussetzung von Kontakten zwischen 
Zollverwaltungen und den Wirtschaftsbeteiligten bei einer Reihe von Vertragsparteien, der Mehrheit der 
Vertragsparteien unmöglich war, Warenverkehrsbescheinigungen für Präferenzursprungszwecke in der erforderli-
chenForm (d. h. handschriftlich unterschrieben, mit Nassstempel versehen oder im richtigen Papierformat) 
vorzulegen.

(2) Die große Mehrheit der Vertragsparteien hielt es für angemessen, Sondermaßnahmen zu ergreifen, um die 
vollständige Umsetzung der unter das Übereinkommen fallenden Präferenzhandelsregelungen zu gewährleisten. 
Diese Sondermaßnahmen wurden von den Vertragsparteien, die von den einschlägigen Bestimmungen in den 
Ursprungsregeln Gebrauch machten, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit angewandt.

(3) Einige Vertragsparteien entwickelten während der COVID-19-Pandemie elektronische Systeme für die elektronische 
Ausstellung von Bescheinigungen oder passten bestehende elektronische Systeme an, um die erforderliche Flexibilität 
zu ermöglichen und gleichzeitig für die Einhaltung der Anforderungen an das Format der Warenverkehrs-
bescheinigungen gemäß Anlage I des Übereinkommens zu sorgen.

(4) Die Zollbehörden der Vertragsparteien wurden aufgefordert, auf der Grundlage der in Artikel 24 der Anlage I des 
Übereinkommens vorgesehenen Flexibilität Warenverkehrsbescheinigungen für Präferenzursprungszwecke anzu-
nehmen, die elektronisch mit einer digitalen Signatur oder einem digitalen Stempel oder Siegel der zuständigen 
Behörden ausgestellt wurden oder die als Kopie in Papier- oder elektronischer Form (eingescannt oder online 
verfügbar) vorlagen.

(5) Der Gemischte Ausschuss wurde auf seiner Sitzung vom 16. Juni 2022 darüber informiert, dass eine Vertragspartei 
beantragt hatte, die bewährten Verfahren, die im Rahmen der während der COVID-19-Pandemie angenommenen 
Sondermaßnahmen eingeführt worden waren, beizubehalten, damit die Wirtschaftsbeteiligten von der Digitalisie-
rung der Warenverkehrsbescheinigungen weiter in Anspruch nehmen können.

(6) Die Vertragsparteien stimmten zu, dass die Erfahrungen mit der Verwendung elektronisch ausgestellter 
Warenverkehrsbescheinigungen im Präferenzhandel, die im Rahmen der während der COVID-19-Pandemie 
angenommenen Sondermaßnahmen eingeführt worden waren, positiv waren, und sagten zu, die im Rahmen dieser 
Sondermaßnahmen eingeführten bewährten Verfahren weiterhin anzuwenden, indem sie zusammen an der 
Einführung eines gemeinsamen Systems, das auf elektronischen Ursprungsnachweisen und elektronischer 
Verwaltungszusammenarbeit in der Pan-Europa-Mittelmeer-Region beruht, arbeiten würden.

(7) Die Vertragsparteien sind der Auffassung, dass der Übergang zu einem System für die elektronische Ausstellung von 
Warenverkehrsbescheinigungen und die Einrichtung einer Verwaltungszusammenarbeit auf elektronischem Wege im 
Rahmen des PEM-Übereinkommens die ersten Schritte auf dem Weg zu einer vollständigen Digitalisierung von 
Ursprungsnachweisen in der Pan-Europa-Mittelmeer-Region sind, insbesondere im Hinblick auf das bevorstehende 
Inkrafttreten der Änderung des Übereinkommens durch den Beschluss Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses (2).

(8) Systeme für die elektronische Ausstellung von Warenverkehrsbescheinigungen sollten den Zollbehörden der 
Vertragsparteien die Möglichkeit bieten, deren Echtheit sofort zu prüfen.

ABl. L vom 13.12.2024 DE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3123/oj 3/5

(1) ABl. L 54 vom 26.2.2013, S. 4.
(2) Beschluss Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses des Regionalen Übereinkommens über Pan Europa Mittelmeer Präferenzur-
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(9) Am 7. Dezember 2023 nahm der Gemischte Ausschuss die Empfehlung Nr. 1/2023 (3) zur Verwendung elektronisch 
ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen im Rahmen des Übereinkommens an. Um einen klaren Rechtsrahmen 
zu schaffen und eine einheitliche Verwendung elektronisch ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen e im 
Zusammenhang mit dem Übergang vom derzeitigen Vorschriften des Übereinkommens zum überarbeiteten 
Übereinkommen, das am 1. Januar 2025 in Kraft tritt, zu gewährleisten, sollte daher der Beschluss Nr. 1/2023 
entsprechend geändert werden, um die allgemeinen Anforderungen an elektronisch ausgestellte Ursprungsnachweise 
in die überarbeiteten Vorschriften des Übereinkommens aufzunehmen —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Der Beschluss Nr. 1/2023 wird gemäß dem Anhang des vorliegenden Beschlusses geändert.

(2) Die Änderungen des Beschlusses Nr. 1/2023 treten am 1. Januar 2025 in Kraft.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu …

Für den Gemischten Ausschuss

Der Vorsitzende 
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(3) Empfehlung Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses des Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzur-
sprungsregeln vom 7. Dezember 2023 zur Verwendung elektronisch ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen (ABl. L, 2024/ 
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ANHANG

Einziger Artikel

Änderung des Beschlusses Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses des Regionalen Übereinkommens 
über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln

In Nummer 5 des einzigen Artikels des Anhangs des Beschlusses Nr. 1/2023 erhält Artikel 17 Absatz 4 der Anlage I zum 
Regionalen Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln folgende Fassung:

„(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 können zwei oder mehr Vertragsparteien die Einrichtung eines Systems vereinbaren, 
wonach die in Absatz 1 aufgeführten Ursprungsnachweise elektronisch ausgestellt und/oder elektronisch übermittelt 
werden können.

Bis zur Einrichtung eines solchen System sollten die Vertragsparteien elektronisch ausgestellte Warenverkehrs-
bescheinigungen annehmen, die bei der Einfuhr vorgelegt werden, sofern

a) die elektronisch ausgestellten Warenverkehrsbescheinigungen auf dem Muster in Anhang IV beruhen,

b) die Zollbehörden der ausführenden Vertragspartei ein sicheres internetgestütztes Online-System zur Prüfung der Echtheit 
elektronisch ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen bereitstellen,

c) die elektronisch ausgestellten Warenverkehrsbescheinigungen eine einmalige Seriennummer und gegebenenfalls 
Sicherheitsmerkmale aufweisen, anhand deren sie identifiziert werden können, und

d) das Datum, ab dem eine Vertragspartei mit der elektronischen Ausstellung von Warenverkehrsbescheinigungen beginnt, 
in einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) und nach den jeweiligen Verfahren der 
Vertragsparteien festgelegt wird.

Eine Vertragspartei kann beschließen, die Annahme elektronisch ausgestellter Warenverkehrsbescheinigungen auszusetzen, 
wenn die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, und unterrichtet die anderen Vertragsparteien in diesem Fall 
hierüber vorab über das Sekretariat des Gemischten Ausschusses. In Fall einer Aussetzung ist in der Bekanntmachung 
gemäß Buchstabe d das Datum des Beginns der Aussetzung anzugeben.“ 
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BESCHLUSS (EU) 2024/3124 DES RATES

vom 5. Dezember 2024

zur Ermächtigung der Kommission, im Namen der Europäischen Union die überarbeitete Fassung des 
Protokolls von 1999 zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende 

Luftverunreinigung betreffend die Verringerung von Versauerung, Eutrophierung und bodennahem 
Ozon auszuhandeln

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 192 Absatz 1 in 
Verbindung mit Artikel 218 Absätze 3 und 4,

auf Empfehlung der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung (1) (im Folgenden „Überein-
kommen“), das 1979 unterzeichnet wurde und 1983 in Kraft getreten ist, sind die Grundsätze für die internationales 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Luftverunreinigung festgelegt. Die Union und alle ihre Mitgliedstaaten sind 
Vertragsparteien des Übereinkommens.

(2) Die Union ist Vertragspartei des Protokolls von 1999 zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige 
grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die Verringerung von Versauerung, Eutrophierung und 
bodennahem Ozon (im Folgenden „Göteborg-Protokoll“) seit dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft gemäß 
dem Beschluss 2003/507/EG des Rates (2). Das Göteborg-Protokoll wurde 2012 geändert und der Rat hat mit dem 
Beschluss (EU) 2017/1757 (3) die Änderungen von 2012 genehmigt.

(3) Die im Göteborg-Protokoll enthaltenen nationalen Emissionsreduktionsverpflichtungen wurden mit der Richtlinie 
(EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) in Unionsrecht umgesetzt.

(4) Das Exekutivorgan des Übereinkommens hat auf seiner 43. Tagung im Dezember 2023 ein Verfahren für die 
Überarbeitung des Göteborg-Protokolls eingeleitet (5). Auf dieser Grundlage werden die Verhandlungen über die 
Änderungen des Göteborg-Protokolls voraussichtlich auf der 44. Tagung des Exekutivorgans beginnen, die vom 
9. bis 12. Dezember 2024 stattfinden soll.

(5) Die Union sollte für Angelegenheiten, die in ihre Zuständigkeit fallen, an den Verhandlungen über die Überarbeitung 
des Göteborg-Protokolls teilnehmen.

(6) Die Standpunkte der Mitgliedstaaten sollten bei den Verhandlungen über die Überarbeitung des Göteborg-Protokolls 
angemessen berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck sollte die Kommission die Gruppe „Internationale 
Umweltaspekte“ des Rates regelmäßig unterrichten und konsultieren —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die Kommission wird hiermit ermächtigt, im Namen der Union für Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Union 
fallen, die überarbeitete Fassung des Protokolls von 1999 zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige 
grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die Verringerung von Versauerung, Eutrophierung und bodennahem 
Ozon (im Folgenden „Göteborg-Protokoll“) auszuhandeln.

Amtsblatt 
der Europäischen Union
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(1) Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung (ABl. L 171 vom 27.6.1981, S. 13).
(2) Beschluss 2003/507/EG des Rates vom 13. Juni 2003 über den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zum Protokoll zu dem 

Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die Verringerung von 
Versauerung, Eutrophierung und bodennahem Ozon (ABl. L 179 vom 17.7.2003, S. 1).

(3) Beschluss (EU) 2017/1757 des Rates vom 17. Juli 2017 zur Annahme — im Namen der Europäischen Union — einer Änderung des 
Protokolls von 1999 zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die 
Verringerung von Versauerung, Eutrophierung und bodennahem Ozon (ABl. L 248 vom 27.9.2017, S. 3).

(4) Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die Reduktion der nationalen 
Emissionen bestimmter Luftschadstoffe, zur Änderung der Richtlinie 2003/35/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/81/EG 
(ABl. L 344 vom 17.12.2016, S. 1).

(5) Beschluss 2023/5 zur Einleitung eines Verfahrens zur Überarbeitung des Protokolls betreffend die Verringerung von Versauerung, 
Eutrophierung und bodennahem Ozon in der 2012 geänderten Fassung und zur Berücksichtigung anderer Schlussfolgerungen der 
Überprüfung durch das Exekutivorgan des Übereinkommens (ECE/EB.AIR/154) (Genf, 11.-14. Dezember 2023).



Artikel 2

Die Verhandlungen werden auf der Grundlage der im Addendum zu diesem Beschluss festgelegten Verhandlungsrichtlinien 
des Rates geführt.

Artikel 3

Die Verhandlungen werden im Benehmen mit der Gruppe „Internationale Umweltaspekte“ des Rates geführt, die hiermit als 
Sonderausschuss im Sinne des Artikels 218 Absatz 4 des Vertrags bestellt wird.

Die Kommission und die Mitgliedstaaten arbeiten während der Verhandlungen eng zusammen, um sicherzustellen, dass die 
Union auf internationaler Ebene geschlossen auftritt.

Artikel 4

Der Rat kann den Inhalt der Verhandlungsrichtlinien im Falle einschlägiger Entwicklungen in den Jahren 2025 und 2026, 
insbesondere wenn die Zielsetzungen der Verhandlungen über das einschlägige Unionsrecht hinausgehen, und in jedem Fall 
nach der 46. Tagung des Exekutivorgans gemäß Artikel 10 des Übereinkommens überprüfen, wenn die Überarbeitung des 
Göteborg-Protokolls bis zum Ende dieser 46. Tagung nicht abgeschlossen ist.

Artikel 5

Dieser Beschluss ist an die Kommission gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 5. Dezember 2024.

Im Namen des Rates

Der Präsident

NAGY B. 
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BESCHLUSS (EU) 2024/3125 DES RATES

vom 5. Dezember 2024

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union in dem Gemischten Ausschuss, der mit 
dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Republik 
Türkei über den Handel mit unter den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft 

für Kohle und Stahl fallenden Erzeugnissen eingesetzt wurde, zur Änderung des genannten 
Abkommens durch die Ersetzung des Protokolls Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse 

mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 
Verwaltungen zu vertreten ist

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 4 
Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Republik Türkei über den 
Handel mit unter den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallenden 
Erzeugnissen (im Folgenden „Abkommen“) wurde von der Union mit dem Beschluss 96/528/EGKS der 
Kommission (1) geschlossen und trat am 1. August 1996 in Kraft.

(2) Mit dem Protokoll Nr. 1 zu dem Abkommen (im Folgenden „Protokoll Nr. 1“) werden der Begriff „Erzeugnisse mit 
Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ definiert und die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen 
festgelegt. Gemäß Artikel 39 des Protokolls Nr. 1 kann der mit Artikel 14 Absatz 1 des Abkommens eingesetzte 
Gemischte Ausschuss (im Folgenden „Gemischter Ausschuss“) beschließen, die Bestimmungen des Protokolls Nr. 1 
zu ändern.

(3) Der Gemischte Ausschuss soll auf seiner nächsten Sitzung einen Beschluss zur Änderung des Abkommens durch 
Ersetzung des Protokolls Nr. 1 annehmen.

(4) Da der Beschluss des Gemischten Ausschusses Rechtswirkung haben wird, ist es angezeigt, den im Namen der Union 
im Gemischten Ausschuss zu vertretenden Standpunkt festzulegen.

(5) Das Regionale Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (im Folgenden „Überein-
kommen“) wurde von der Union mit dem Beschluss 2013/94/EU des Rates (2) geschlossen und trat für die Union am 
1. Mai 2012 in Kraft. Darin sind Bestimmungen über den Ursprung von Waren festgelegt, die im Rahmen der 
jeweiligen zwischen den Vertragsparteien des Übereinkommens (im Folgenden „Vertragsparteien“) geschlossenen 
bilateralen Freihandelsabkommen gehandelt werden; sie gelten unbeschadet der in diesen bilateralen Abkommen 
festgelegten Grundsätze.

(6) Das Übereinkommen wurde mit dem Beschluss Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses des Regionalen 
Übereinkommens über Pan Europa Mittelmeer Präferenzursprungsregeln (3) geändert (im Folgenden „Änderung des 
Übereinkommens“).

(7) Die Änderung des Übereinkommens tritt am 1. Januar 2025 für alle Vertragsparteien in Kraft.

(8) Gemäß Artikel 6 des Übereinkommens hat jede Vertragspartei geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass das Übereinkommen effektiv angewendet wird. Daher muss der Gemischte Ausschuss einen 
Beschluss annehmen, mit dem Protokoll Nr. 1 durch ein neues Protokoll ersetzt wird, in dem eine dynamische 
Bezugnahme auf das Übereinkommen enthalten ist, damit stets auf die neueste geltende Fassung des 
Übereinkommens verwiesen wird. Ohne einen solchen Verweis wäre die wirksame Anwendung der Änderung 
des Übereinkommens nicht gewährleistet, was das System der diagonalen Kumulierung nach dem Übereinkommen 
beeinträchtigen könnte
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(1) Beschluss 96/528/EGKS der Kommission vom 29. Februar 1996 über den Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäischen 
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Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (ABl. L 54 vom 26.2.2013, S. 3.).
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(9) Der von der Union im Gemeinsamen Ausschuss zu vertretende Standpunkt sollte daher auf dem beigefügten 
Entwurf eines Beschlusses beruhen —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der im Namen der Union in dem mit dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und 
der Republik Türkei über den Handel mit unter den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl (im Folgenden „Abkommen“) fallenden Erzeugnissen eingesetzten Gemischten Ausschuss auf seiner nächsten 
Tagung in Bezug auf die Änderung des Abkommens durch Ersetzung des Protokolls Nr. 1 durch ein neues Protokoll, das 
einen dynamischen Verweis auf das Regionale Übereinkommen über paneuropäische Präferenzursprungsregeln enthält, zu 
vertretende Standpunkt beruht auf dem Entwurf des Beschlusses des Gemischten Ausschusses, der dem vorliegenden 
Beschluss beigefügt ist.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft und läuft am 31. Dezember 2025 aus.

Geschehen zu Brüssel am 5. Dezember 2024.

Im Namen des Rates

Der Präsident

NAGY B. 
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ENTWURF

BESCHLUSS Nr. … DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES EU-TÜRKEI

vom …

zur Änderung des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und 
der Republik Türkei über den Handel mit unter den Vertrag über die Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallenden Erzeugnissen durch Ersetzung des Protokolls Nr. 1 über 
die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über 

die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS EU-TÜRKEI —

gestützt auf das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Republik Türkei über 
den Handel mit unter den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallenden 
Erzeugnissen (1), insbesondere auf Artikel 39 in dessen Protokoll Nr. 1 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit 
Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 6 Absatz 2 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Republik 
Türkei über den Handel mit unter den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl fallenden Erzeugnissen (im Folgenden „Abkommen“) verweist auf das Protokoll Nr. 1 zu jenem Abkommen 
(im Folgenden „ursprüngliches Protokoll Nr. 1“), in dem die Ursprungsregeln festgelegt sind.

(2) Durch den Beschluss Nr. 1/2009 des Gemischten Ausschusses, eingesetzt mit dem Abkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Republik Türkei über den Handel mit unter den Vertrag 
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallenden Erzeugnissen (2), wurde das 
ursprüngliches Protokoll Nr. 1 durch ein neues Protokoll (im Folgenden „Protokoll Nr. 1“) ersetzt.

(3) Nach Artikel 39 des Protokolls Nr. 1 kann der mit Artikel 14 des Abkommens eingesetzte Gemischte Ausschuss (im 
Folgenden „Gemischte Ausschuss“) beschließen, die Bestimmungen des Protokolls Nr. 1 zu ändern.

(4) Das Regionale Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (3) (im Folgenden „Überein-
kommen“) zielt darauf ab, die in den zwischen den Vertragsparteien des Übereinkommens abgeschlossenen 
bilateralen Freihandelsabkommen eingerichteten bilateralen Systeme von Ursprungsregeln, die in bilateralen 
Freihandelsabkommen zwischen den Vertragsparteien des Übereinkommens festgelegt sind, unbeschadet der in 
diesen bilateralen Abkommen festgelegten Grundsätze in einen multilateralen Rahmen umzuwandeln.

(5) Die Union und die Republik Türkei (im Folgenden „Türkei“) haben das Übereinkommen am 15. Juni 2011 bzw. am 
4. November 2011 unterzeichnet.

(6) Die Union und die Türkei haben ihre Annahmeurkunden am 26. März 2012 bzw. am 4. Dezember 2013 beim 
Verwahrer des Übereinkommens hinterlegt. Daher trat das Übereinkommen gemäß seinem Artikel 10 Absatz 3 am 
1. Mai 2012 für die Union und am 1. Februar 2014 für die Türkei in Kraft.

(7) Das Übereinkommen wurde mit dem Beschluss Nr. 1/2023 des Gemischten Ausschusses des Regionalen 
Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (4) geändert.

(8) Das Protokoll Nr. 1 sollte daher durch ein neues Protokoll ersetzt werden, das eine dynamische Bezugnahme auf das 
Übereinkommen enthält, sodass stets auf die neueste geltende Fassung des Übereinkommens verwiesen wird —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:
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Artikel 1

Das Protokoll Nr. 1 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Republik Türkei 
über den Handel mit unter den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallenden 
Erzeugnissen über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und die 
Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen erhält die Fassung des Anhangs dieses Beschlusses.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Er gilt ab dem ersten Tag des ersten Monats nach dem Tag des Eingangs der letzten auf diplomatischem Wege übermittelten 
schriftlichen Notifikation, mit der die Vertragsparteien einander die Erfüllung ihrer internen Verfahren mitteilen.

Geschehen zu …

Für den Gemischten Ausschuss

Der Vorsitzende/Die Vorsitzende 
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ANHANG

„PROTOKOLL Nr. 1

ÜBER DIE BESTIMMUNG DES BEGRIFFS ‚ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN‘ ODER ‚URSPRUNGSERZEUGNISSE‘ UND 
ÜBER DIE METHODEN DER ZUSAMMENARBEIT DER VERWALTUNGEN

Artikel 1

Ursprungsregeln

(1) Für die Zwecke der Durchführung dieses Abkommens gelten Anlage I und die einschlägigen Bestimmungen der 
Anlage II zum Regionalen Übereinkommen über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (1) (im Folgenden 
‚Übereinkommen‘) in ihrer neuesten und im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Fassung.

(2) Alle Bezugnahmen auf das ‚jeweilige Abkommen‘ in Anlage I und in den jeweiligen Bestimmungen der Anlage II des 
Übereinkommens sind als Bezugnahmen auf dieses Abkommen zu verstehen.

Artikel 2

Streitbeilegung

(1) Streitigkeiten im Zusammenhang mit den in der Anlage I Artikel 34 und 35 des Übereinkommens dargelegten 
Prüfungsverfahren, die zwischen den Zollbehörden, die um eine Prüfung ersucht haben, und den für diese Prüfung 
zuständigen Zollbehörden entstehen, sind dem Gemischten Ausschuss vorzulegen.

(2) Streitigkeiten zwischen dem Einführer und den Zollbehörden des Einfuhrlands sind stets nach dem Recht des 
Einfuhrlands beizulegen.

Artikel 3

Änderung des Protokolls

Der Gemischte Ausschuss kann beschließen, die Bestimmungen dieses Protokolls zu ändern.

Artikel 4

Rücktritt vom Übereinkommen

(1) Sofern die Europäische Gemeinschaft oder die Türkei dem Verwahrer des Übereinkommens schriftlich ihre Absicht 
ankündigt, von dem Übereinkommen gemäß dessen Artikel 9 zurückzutreten, leiten die Europäische Gemeinschaft und die 
Republik Türkei unverzüglich ihre eigenen Verfahren zur Aufnahme von Verhandlungen über Ursprungsregeln für die 
Zwecke des Abkommens ein.

(2) Bis zum Inkrafttreten der neu ausgehandelten Ursprungsregeln werden auf das Abkommen weiterhin die 
Ursprungsregeln der Anlage I und gegebenenfalls die einschlägigen Bestimmungen der Anlage II des Übereinkommens 
angewandt, die zum Zeitpunkt des Rücktritts gelten. Jedoch werden ab dem Zeitpunkt des Rücktritts die Ursprungsregeln 
der Anlage I und gegebenenfalls die einschlägigen Bestimmungen der Anlage II des Übereinkommens so ausgelegt, dass eine 
bilaterale Kumulierung nur zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Türkei zulässig ist.“ 
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BESCHLUSS (EU) 2024/3127 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 26. November 2024

über die Genehmigung des Umfangs der Ausgabe von Münzen im Jahr 2025 (EZB/2024/38) 

DAS DIREKTORIUM DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 128 Absatz 2,

gestützt auf den Beschluss (EU) 2015/2332 der Europäischen Zentralbank vom 4. Dezember 2015 über einen 
Verfahrensrahmen für die Genehmigung des Umfangs der Ausgabe von Euro-Münzen (EZB/2015/43) (1), insbesondere auf 
Artikel 2 Absatz 9,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Europäische Zentralbank (EZB) hat das ausschließliche Recht, den Umfang der Ausgabe von Münzen durch die 
Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (nachfolgend „Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets“), zu 
genehmigen.

(2) Die 20 Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets haben der EZB ihre Genehmigungsanträge zum Umfang der 
Ausgabe von Münzen im Jahr 2025 vorgelegt, ergänzt durch Erläuterungen zur verwendeten Prognosenmethodik. 
Einige dieser Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets haben zudem zusätzliche Informationen zu Umlaufmünzen 
vorgelegt, in Fällen, in denen diese Informationen verfügbar sind und nach Ansicht des betreffenden Mitgliedstaats 
des Euro-Währungsgebiets für die Begründung des Genehmigungsantrags von Bedeutung sind.

(3) Da der Umfang der Ausgabe von Euro-Münzen der Genehmigung durch die EZB bedarf, dürfen die Mitgliedstaaten 
des Euro-Währungsgebiets gemäß Artikel 3 Absatz 1 des Beschlusses (EU) 2015/2332 (EZB/2015/43) den von der 
EZB genehmigten Umfang zu keinem Zeitpunkt während des Kalenderjahrs 2025 ohne vorherige Genehmigung 
der EZB überschreiten.

(4) Da keine Änderung des beantragten Umfangs der Münzausgabe erforderlich ist, ist das Direktorium gemäß Artikel 2 
Absatz 9 des Beschlusses (EU) 2015/2332 (EZB/2015/43) befugt, diesen Beschluss über die von den Mitgliedstaaten 
des Euro-Währungsgebiets gestellten jährlichen Anträge auf Genehmigung des Umfangs der Münzausgabe im Jahr 
2025 zu erlassen —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieses Beschlusses finden die in Artikel 1 des Beschlusses (EU) 2015/2332 (EZB/2015/43) enthaltenen 
Begriffsbestimmungen Anwendung.
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Artikel 2

Genehmigung des Umfangs der Ausgabe von Euro-Münzen im Jahr 2025

Die EZB genehmigt hiermit den Umfang der Ausgabe von Euro-Münzen durch die Mitgliedstaaten des 
Euro-Währungsgebiets im Jahr 2025, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Umfang der zur Ausgabe genehmigten Euro-Münzen im Jahr 2025

Umlaufmünzen Sammlermünzen
(nicht für den Umlauf bestimmt)

Umfang der Ausgabe
von Münzen

(Mio. EUR) (Mio. EUR) (Mio. EUR)

Belgien 30,00 0,30 30,30

Deutschland 343,50 135,50 479,00

Estland 11,20 0,34 11,54

Irland 30,78 0,50 31,28

Griechenland 152,20 0,96 153,16

Spanien 294,94 40,00 334,94

Frankreich 276,47 60,00 336,47

Kroatien 71,92 0,45 72,37

Italien 241,65 5,05 246,70

Zypern 6,30 0,01 6,31

Lettland 5,90 0,20 6,10

Litauen 12,00 0,63 12,63

Luxemburg 13,00 0,40 13,40

Malta 8,20 11,50 19,70

Niederlande 24,00 1,00 25,00

Österreich 114,21 175,51 289,72

Portugal 35,10 1,70 36,80

Slowenien 22,00 1,00 23,00

Slowakei 20,00 3,00 23,00

Finnland 10,00 5,00 15,00

Total 1 723,37 443,05 2 166,42
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Artikel 3

Wirksamwerden

Dieser Beschluss wird am Tag seiner Bekanntgabe an die Adressaten wirksam.

Artikel 4

Adressaten

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet, deren Währung der Euro ist.

Geschehen zu Frankfurt am Main am 26. November 2024.

Die Präsidentin der EZB
Christine LAGARDE
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BESCHLUSS (EU) 2024/3134 DES RATES

vom 2. Dezember 2024

zu Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 148 Absatz 2,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Mitgliedstaaten und die Union sind gehalten, auf die Entwicklung einer koordinierten Beschäftigungsstrategie 
und insbesondere auf die Förderung der Qualifizierung, Ausbildung und Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte 
sowie auf inklusive, resiliente und zukunftsorientierte Arbeitsmärkte, die auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen 
Wandels reagieren, hinzuarbeiten, um die Ziele der Vollbeschäftigung und des sozialen Fortschritts, eines 
ausgewogenen Wirtschaftswachstums sowie eines hohen Maßes an Umweltschutz und Verbesserung der 
Umweltqualität gemäß Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) zu erreichen. Die Mitgliedstaaten 
haben die Förderung der Beschäftigung als Angelegenheit von gemeinsamem Interesse zu betrachten und ihre 
diesbezüglichen Tätigkeiten im Rat aufeinander abzustimmen.

(2) Die Union soll soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen bekämpfen und soziale Gerechtigkeit und sozialen 
Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der 
Rechte des Kindes fördern, wie in Artikel 3 EUV festgelegt. Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und 
ihrer Maßnahmen hat die Union gemäß Artikel 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der 
Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung sozialer Ausgrenzung sowie mit 
einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung zu tragen.

(3) Gemäß dem AEUV hat die Union wirtschafts- und beschäftigungspolitische Koordinierungsinstrumente entwickelt 
und eingeführt. Als Teile dieser Instrumente bilden die im Anhang des vorliegenden Beschlusses festgelegten 
Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten (im Folgenden „beschäftigungspolitische 
Leitlinien“) zusammen mit den in der Empfehlung (EU) 2015/1184 des Rates (4) genannten Grundzügen der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union die integrierten Leitlinien. Die beschäftigungspolitischen 
Leitlinien sollen als Richtschnur für die Umsetzung der Politik in den Mitgliedstaaten und in der Union dienen und 
spiegeln die gegenseitige Abhängigkeit der Mitgliedstaaten wider. Die entsprechenden koordinierten Strategien und 
Reformen auf Unionsebene und auf nationaler Ebene müssen zusammen einen angemessenen Mix aus nachhaltigen 
wirtschafts-, beschäftigungs- und sozialpolitischen Maßnahmen ergeben, die positive Ausstrahlungseffekte für die 
Arbeitsmärkte und die Gesellschaft insgesamt entfalten, die wirtschaftliche und soziale Resilienz stärken und den 
mittel- und längerfristigen Herausforderungen sowie den Auswirkungen von Krisen wie der COVID-19-Pandemie 
und den gestiegenen Lebenshaltungskosten im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine 
wirksam begegnen.

(4) Um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, einschließlich der Aufwärtskonvergenz, zu fördern, den grünen 
und den digitalen Wandel zu unterstützen, die industrielle Basis und die Wettbewerbsfähigkeit der Union zu stärken 
und inklusive und resiliente Arbeitsmärkte in der Union zu erreichen, sollten die Mitgliedstaaten gegen den 
Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel vorgehen und eine hochwertige und inklusive allgemeine und berufliche 
Bildung für alle fördern, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Verbesserung der Grundkompetenzen, 
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insbesondere bei benachteiligten Lernenden, sowie auf den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Ingenieurwesen 
und Technik) in der Schul- und Hochschulbildung, der zukunftsorientierten beruflichen Aus- und Weiterbildung und 
der lebenslangen Weiterbildung und Umschulung sowie auf wirksamen aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
und verbesserten Arbeitsbedingungen und Karrierechancen liegen sollte — und zwar unter Berücksichtigung der 
Rolle und Autonomie der Sozialpartner. Dies ist von besonderer Bedeutung für die weniger entwickelten, 
abgelegenen Regionen und Gebiete der Union in äußerster Randlage, wo der Bedarf besonders hoch ist. Engpässe 
können auch behoben werden, indem die faire Mobilität von Arbeitskräften und Lernenden innerhalb der Union 
verbessert wird und Talente von außerhalb der Union angeworben werden. Darüber hinaus sollten die Verbindungen 
zwischen den Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung und dem Arbeitsmarkt gestärkt und Kompetenzen, 
die durch nichtformales und informelles Lernen erworben wurden, anerkannt werden.

(5) Die beschäftigungspolitischen Leitlinien stehen im Einklang mit dem neuen Rahmen für die wirtschaftspolitische 
Steuerung der Union, der am 30. April 2024 in Kraft trat (5), den geltenden Rechtsvorschriften der Union und 
verschiedenen Initiativen der Union, einschließlich der Empfehlungen des Rates vom 14. Juni 2021 (6), 29. November 
2021 (7), 5. April 2022 (8), 16. Juni 2022 (9), 28. November 2022 (10), 8.Dezember 2022 (11), 30. Januar 2023 (12), 
12. Juni 2023 (13) und 27. November 2023 (14), der Empfehlung (EU) 2021/402 der Kommission (15), der 
Entschließung des Rates vom 26. Februar 2021 (16), der Mitteilungen der Kommission vom 9. Dezember 2021 über 
den Aufbau einer Wirtschaft im Dienste der Menschen: ein Aktionsplan für die Sozialwirtschaft, vom 30. September 
2020 über den Aktionsplan zur digitalen Bildung 2021-2027, vom 3. März 2021 zur Union der Gleichheit: 
Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021-2030, vom 7. September 2022 zur Europäischen 
Strategie für Pflege und Betreuung, vom 1. Februar 2023 zum Industrieplan für den Grünen Deal für das 
klimaneutrale Zeitalter, vom 25. Januar 2023 zur Stärkung des Sozialdialogs in der Europäischen Union, vom 
28. September 2022 zur besseren Abschätzung der Verteilungsfolgen von Maßnahmen der Mitgliedstaaten und vom 
20. März 2024 zur Behebung des Arbeits- und Fachkräftemangels in der EU: ein Aktionsplan, der Beschlüsse (EU) 
2021/2316 (17) und (EU) 2023/936 (18) des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien (EU) 
2022/2041 (19), (EU) 2022/2381 (20), (EU) 2023/970 (21) und (EU) 2024/2831 (22) des Europäischen Parlaments und 
des Rates.
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(5) Verordnung (EU) 2024/1263 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2024 über die wirksame Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik und über die multilaterale haushaltspolitische Überwachung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates (ABl. L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).

(6) Empfehlung (EU) 2021/1004 des Rates vom 14. Juni 2021 zur Einführung einer Europäischen Garantie für Kinder (ABl. L 223 vom 
22.6.2021, S. 14).

(7) Empfehlung des Rates vom 29. November 2021 zu Blended-Learning-Ansätzen für eine hochwertige und inklusive Primar- und 
Sekundarbildung (ABl. C 504 vom 14.12.2021, S. 21).

(8) Empfehlung des Rates vom 5. April 2022 zur Erleichterung einer wirksamen europäischen Hochschulzusammenarbeit (ABl. C 160 
vom 13.4.2022, S. 1).

(9) Empfehlung des Rates vom 16. Juni 2022 zum Lernen für den grünen Wandel und die nachhaltige Entwicklung (ABl. C 243 vom 
27.6.2022, S. 1), Empfehlung des Rates vom 16. Juni 2022 über einen europäischen Ansatz für Microcredentials für lebenslanges 
Lernen und Beschäftigungsfähigkeit (ABl. C 243 vom 27.6.2022, S. 10), Empfehlung des Rates vom 16. Juni 2022 zu individuellen 
Lernkonten (ABl. C 243 vom 27.6.2022, S. 26) und Empfehlung des Rates vom 16. Juni 2022 zur Sicherstellung eines gerechten 
Übergangs zur Klimaneutralität (ABl. C 243 vom 27.6.2022, S. 35).

(10) Empfehlung des Rates vom 28. November 2022 über Wege zum schulischen Erfolg und zur Ersetzung der Empfehlung des Rates 
vom 28. Juni 2011 für politische Strategien zur Senkung der Schulabbrecherquote (ABl. C 469 vom 9.12.2022, S. 1).

(11) Empfehlung des Rates vom 8. Dezember 2022 über den Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger Langzeitpflege (ABl. C 476 
vom 15.12.2022, S. 1) und die Empfehlung des Rates vom 8. Dezember 2022 zu frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung: 
die Barcelona-Ziele für 2030 (ABl. C 484 vom 20.12.2022, S. 1).

(12) Empfehlung des Rates vom 30. Januar 2023 für eine angemessene Mindestsicherung zur Gewährleistung einer aktiven Inklusion 
(ABl. C 41 vom 3.2.2023, S. 1).

(13) Empfehlung des Rates vom 12. Juni 2023 zur Stärkung des sozialen Dialogs in der Europäischen Union (ABl. C, C/2023/1389 vom 
6.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1389/oj).

(14) Empfehlung des Rates vom 27. November 2023 zur Entwicklung der Rahmenbedingungen für die Sozialwirtschaft (ABl. C, C/2023/ 
1344 vom 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1344/oj).

(15) Empfehlung (EU) 2021/402 der Kommission vom 4. März 2021 zu einer wirksamen aktiven Beschäftigungsförderung (EASE) nach 
der COVID-19-Krise (ABl. L 80 vom 8.3.2021, S. 1).

(16) Entschließung des Rates zu einem strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und 
beruflichen Bildung mit Blick auf den europäischen Bildungsraum und darüber hinaus (2021-2030) (ABl. C 66 vom 26.2.2021, 
S. 1).

(17) Beschluss (EU) 2021/2316 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Dezember 2021 über ein Europäisches Jahr der 
Jugend (2022) (ABl. L 462 vom 28.12.2021, S. 1).

(18) Beschluss (EU) 2023/936 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über ein Europäisches Jahr der 
Kompetenzen (ABl. L 125 vom 11.5.2023, S. 1).

(19) Richtlinie (EU) 2022/2041 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über angemessene Mindestlöhne in 
der Europäischen Union (ABl. L 275 vom 25.10.2022, S. 33).

(20) Richtlinie (EU) 2022/2381 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. November 2022 zur Gewährleistung einer 
ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern unter den Direktoren börsennotierter Gesellschaften und über damit 
zusammenhängende Maßnahmen (ABl. L 315 vom 7.12.2022, S. 44).

(21) Richtlinie (EU) 2023/970 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur Stärkung der Anwendung des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Entgelttransparenz und 
Durchsetzungsmechanismen (ABl. L 132 vom 17.5.2023, S. 21).

(22) Richtlinie (EU) 2024/2831 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit (ABl. L, 2024/2831 vom 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2831/oj).
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(6) Im Europäischen Semester werden verschiedene Instrumente in einem übergreifenden Rahmen für integrierte 
multilaterale Koordinierung und Überwachung der wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen 
innerhalb der Union zusammengeführt. Bei der Verfolgung von ökologischer Nachhaltigkeit, Produktivität, Fairness 
und makroökonomischer Stabilität umfasst das Europäische Semester die Grundsätze der europäischen Säule 
sozialer Rechte, proklamiert vom Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission im November 2017 (23) 
(im Folgenden „Europäische Säule sozialer Rechte“) sowie seines Überwachungsinstruments, des sozialpolitischen 
Scoreboards, was auch eine Analyse der Risiken und Herausforderungen auf dem Weg zu sozialer Aufwärtskon-
vergenz in der Union ermöglicht, und sorgt für eine enge Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, der 
Zivilgesellschaft und anderen Interessenträgern. Das Europäische Semester unterstützt zudem die Verwirklichung der 
von den Vereinten Nationen festgelegten Ziele für nachhaltige Entwicklung. Die Wirtschafts- und Beschäftigungs-
politik der Union und der Mitgliedstaaten sollte auf einen fairen Übergang der Union zu einer klimaneutralen, 
ökologisch nachhaltigen und digitalen Wirtschaft abgestimmt sein, die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität 
verbessern, angemessene Arbeitsbedingungen gewährleisten, Innovationen fördern, Demokratie am Arbeitsplatz, 
sozialen Dialog, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, soziale und wirtschaftliche Aufwärtskonvergenz 
voranbringen, Ungleichheiten und regionale Unterschiede abbauen und die Armut und die soziale Ausgrenzung 
bekämpfen.

(7) Klimawandel und andere umweltbezogene Herausforderungen, die Notwendigkeit, einen gerechten grünen Wandel 
sicherzustellen, Energieunabhängigkeit und eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der Netto-Null-Industrien und die 
Notwendigkeit der Gewährleistung der offenen strategischen Autonomie Europas sowie die Entwicklung der 
Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz und der Plattformwirtschaft, die Zunahme der Telearbeit und der 
demografische Wandel verändern die Volkswirtschaften und Gesellschaften in der Union zutiefst. Die Union und ihre 
Mitgliedstaaten müssen zusammenarbeiten, um diese strukturellen Entwicklungen wirksam und proaktiv anzugehen 
und die bestehenden Systeme je nach Bedarf anzupassen, wobei die enge Verflechtung der Volkswirtschaften und 
Arbeitsmärkte sowie der einschlägigen Strategien der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen ist. Dies erfordert 
abgestimmte, ehrgeizige und wirksame politische Maßnahmen sowohl auf der Ebene der EU als auch auf nationaler 
Ebene unter Anerkennung der Rolle der Sozialpartner, wobei diese Maßnahmen mit dem AEUV und den 
Bestimmungen der Union über die wirtschaftspolitische Steuerung im Einklang stehen und der europäischen Säule 
sozialer Rechte Rechnung tragen müssen. Zu solchen politischen Maßnahmen sollten eine Ankurbelung nachhaltiger 
Investitionen in allen Regionen der Union, eine erneuerte Verpflichtung zu angemessen gestaffelten Reformen und 
Investitionen zur Förderung des nachhaltigen und inklusiven Wirtschaftswachstums, der Schaffung hochwertiger 
Arbeitsplätze, der Produktivität, fairer Arbeitsbedingungen, des sozialen und territorialen Zusammenhalts, der 
sozialen und wirtschaftlichen Aufwärtskonvergenz und der Resilienz sowie die Wahrnehmung haushaltspolitischer 
Verantwortung gehören. Wie in der Empfehlung zum Lernen für den grünen Wandel und die nachhaltige 
Entwicklung dargelegt, kann durch systematische Integration der Dimension der allgemeinen und beruflichen 
Bildung in andere politische Maßnahmen im Zusammenhang mit dem grünen Wandel und der nachhaltigen 
Entwicklung mit Blick auf die Perspektive des lebenslangen Lernens die Durchführung dieser Maßnahmen 
unterstützt werden. Die Unterstützung sollte aus bestehenden Finanzierungsprogrammen der Union gewährt 
werden, insbesondere aus der durch die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates (24) 
geschaffenen Aufbau- und Resilienzfazilität und den kohäsionspolitischen Fonds, einschließlich des durch die 
Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates (25) geschaffenen Europäischen Sozialfonds 
Plus und des durch die Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und des Rates (26) geregelten 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie des durch die Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (27) geschaffenen Fonds für einen gerechten Übergang. Die politischen Maßnahmen sollten 
sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite ansetzen und wirtschaftliche, ökologische, beschäftig-
ungspolitische und soziale Auswirkungen dieser Maßnahmen berücksichtigen.

(8) Mit der europäischen Säule sozialer Rechte werden 20 zentrale Grundsätze und Rechte zur Unterstützung gut 
funktionierender und fairer Arbeitsmärkte und Sozialsysteme festgelegt. Sie werden in drei Kategorien unterteilt: 
Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen sowie Sozialschutz und soziale Inklusion. 
Diese Grundsätze und Rechte dienen der Union als strategische Richtschnur und stellen sicher, dass der Übergang zu 
Klimaneutralität, ökologischer Nachhaltigkeit, und die Digitalisierung sowie die Auswirkungen des demografischen 
Wandels sozial verträglich und gerecht erfolgen und dabei der territoriale Zusammenhalt gewahrt wird. Die 
europäische Säule sozialer Rechte und das begleitende sozialpolitische Scoreboard bilden einen Leitfaden, um die 
beschäftigungs- und sozialpolitische Leistung der Mitgliedstaaten, einschließlich der sozialen Aufwärtskonvergenz in 
der Union im Rahmen des Europäischen Semesters, zu verfolgen, Reformen und Investitionen auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene zu fördern und um in der heutigen modernen Wirtschaft das „Soziale“ mit dem „Markt“ 
in Einklang zu bringen, auch durch die Förderung der Sozialwirtschaft. Am 4. März 2021 legte die Kommission 
einen Aktionsplan zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte (im Folgenden „Aktionsplan“) vor, der 
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(23) Interinstitutionelle Proklamation zur europäischen Säule sozialer Rechte (ABl. C 428 vom 13.12.2017, S. 10).
(24) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17).
(25) Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 
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ehrgeizige, aber realistische EU-Kernziele für 2030 in den Bereichen Beschäftigung (dass mindestens 78 % der 20- bis 
64-Jährigen erwerbstätig sein sollten), Kompetenzen (dass mindestens 60 % aller Erwachsenen jedes Jahr an 
Fortbildungen teilnehmen sollten) und Bekämpfung der Armut (dass die Zahl der von Armut und sozialer 
Ausgrenzung betroffenen Menschen um mindestens 15 Mio. verringert werden sollte, darunter fünf Millionen 
Kinder) („die Kernziele der Union für 2030“) und ergänzende Teilziele sowie das überarbeitete sozialpolitische 
Scoreboard enthält.

(9) Wie von den Staats- und Regierungschefs auf dem Sozialgipfel in Porto am 8. Mai 2021 anerkannt wurde, wird die 
Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte die Bemühungen der Union um einen digitalen, grünen und 
fairen Übergang verstärken und einen Beitrag zur Verwirklichung der sozialen und wirtschaftlichen Aufwärtskon-
vergenz sowie zur Bewältigung der demografischen Herausforderungen leisten. Die Staats- und Regierungschefs 
betonten, dass die soziale Dimension, der soziale Dialog und die aktive Einbeziehung der Sozialpartner im 
Mittelpunkt einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft stünden, und begrüßten die neuen 
Kernziele der Union. Sie bekräftigten ihre Entschlossenheit, wie in der Strategischen Agenda des Europäischen Rates 
für 2019-2024 festgelegt die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte auf Unionsebene und auf nationaler 
Ebene unter gebührender Beachtung der jeweiligen Zuständigkeiten sowie der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit weiter zu intensivieren. Schließlich betonten sie die Wichtigkeit einer genauen Verfolgung der 
Fortschritte, auch auf höchster Ebene, die bei der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte und bei den 
Kernzielen der Union für 2030 erzielt werden.

(10) Die Kernziele der Union für 2030 in den Bereichen Beschäftigung wurden von den Staats- und Regierungschefs auf 
dem Sozialgipfel in Porto und vom Europäischen Rat vom Juni 2021 begrüßt. Sie werden zusammen mit dem 
sozialpolitischen Scoreboard dazu beitragen, die Fortschritte bei der Umsetzung der Grundsätze der europäischen 
Säule sozialer Rechte als Teil des Prozesses der Koordinierung der Maßnahmen im Rahmen des Europäischen 
Semesters zu überwachen. Zusätzlich wurden die Mitgliedstaaten beim Sozialgipfel in Porto aufgefordert, ehrgeizige 
nationale Ziele festzulegen, die unter gebührender Berücksichtigung der Ausgangslage der einzelnen Mitgliedstaaten 
einen angemessenen Beitrag zur Verwirklichung der Kernziele der Union für 2030 leisten sollten. Zwischen 
September 2021 und Juni 2022 legten die Mitgliedstaaten auf Aufforderung der Kommission ihre nationalen Ziele 
vor. Auf der Tagung des Rates (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz) vom Juni 2022 
betonten die Minister der Mitgliedstaaten, wie wichtig eine genaue Verfolgung der Fortschritte sei, die bei der 
Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte und der Kernziele der Union für 2030 erzielt würden. Vor diesem 
Hintergrund werden die Fortschritte bei der Verwirklichung der nationalen Ziele im am 11. März 2024 vom Rat 
angenommenen Gemeinsamen Beschäftigungsbericht (im Folgenden „Gemeinsamer Beschäftigungsbericht 2024“) 
überwacht und in die Überwachungsinstrumente für das Europäische Semester integriert. Darüber hinaus enthielt 
der Gemeinsame Beschäftigungsbericht 2024 in Form eines Pilotprojekts eine „erste Phase“ der länderspezifischen 
Analyse von potenziellen Risiken für die soziale Aufwärtskonvergenz, auf der Grundlage der Merkmale des Rahmens 
für soziale Konvergenz, in der sieben Mitgliedstaaten mit potenziellen Risiken ermittelt wurden. Diese 
Schlussfolgerung führte zu einer tiefer gehenden „zweiten Phase“ der Analyse für die betreffenden sieben 
Mitgliedstaaten, die zeigte, dass allgemeine Herausforderungen nicht für alle von ihnen bestätigt wurden.

(11) Nach der russischen Invasion in die Ukraine verurteilte der Europäische Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 
24. Februar 2022 das Vorgehen Russlands, das die Sicherheit und Stabilität Europas und der Welt gefährdet und 
gegen das Völkerrecht und die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen verstößt, und bekundete seine 
Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Im derzeitigen Kontext bietet der vorübergehende Schutz, wie er vertriebenen 
Personen, die vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine fliehen, durch den Durchführungsbeschluss (EU) 
2022/382 des Rates (28), verlängert durch den Durchführungsbeschluss (EU) 2023/2409 des Rates (29), gewährt wird, 
schnelle und wirksame Hilfe in der Union und ermöglicht es diesen vertriebenen Personen, in der gesamten Union 
Mindestrechte zu genießen, die ein angemessenes Schutzniveau bieten. Durch die Teilnahme an den Arbeitsmärkten 
der Union können aus der Ukraine vertriebene Personen weiterhin zur Stärkung der Wirtschaft der Union und zur 
Unterstützung ihres Landes und der dort verbliebenen Menschen beitragen. Später werden sie die erworbenen 
Erfahrungen und Kompetenzen beim Wiederaufbau der Ukraine nutzen können. Für unbegleitete Kinder und 
Jugendliche begründet der vorübergehende Schutz das Recht auf gesetzliche Vormundschaft und auf Betreuung und 
Schulbildung. Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin die Sozialpartner in die Gestaltung, Umsetzung und Bewertung 
politischer Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen in den Bereichen Beschäftigung und Kompetenzen, 
einschließlich der Anerkennung von Qualifikationen der aus der Ukraine vertriebenen Menschen, einbeziehen. Was 
die Erhaltung von Arbeitsplätzen und Produktionskapazitäten betrifft, spielen die Sozialpartner eine Schlüsselrolle 
bei der Abmilderung der Auswirkungen des Krieges.

(12) Reformen des Arbeitsmarktes, einschließlich nationaler Lohnfestsetzungsmechanismen, sollten die einzelstaatlichen 
Gepflogenheiten des sozialen Dialogs und Tarifverhandlungen sowie die Autonomie der Sozialpartner achten, damit 
gerechte Löhne sichergestellt werden, die einen angemessenen Lebensstandard und ein nachhaltiges Wachstum sowie 
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(28) Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von 
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden 
Schutzes (ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1).

(29) Durchführungsbeschluss (EU) 2023/2409 des Rates vom 19. Oktober 2023 zur Verlängerung des mit dem Durchführungsbeschluss 
(EU) 2022/382 eingeführten vorübergehenden Schutzes (ABl. L, 2023/2409 vom 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/ 
dec_impl/2023/2409/oj).
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soziale und wirtschaftliche Aufwärtskonvergenz ermöglichen. Diese Reformen sollten eine umfassende Berück-
sichtigung sozioökonomischer Faktoren vorsehen, einschließlich Verbesserungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze, faire Arbeitsbedingungen, Demokratie am 
Arbeitsplatz, Geschlechtergleichstellung, Erwerbstätigenarmut, allgemeine und berufliche Bildung und Kompeten-
zen, öffentliche Gesundheit, sozialer Schutz und soziale Inklusion sowie Realeinkommen. Die Bedeutung des 
sozialen Dialogs für die Bewältigung der Herausforderungen in der Arbeitswelt, einschließlich des Arbeitskräfte- und 
Fachkräftemangels, wurde auf dem Gipfeltreffen in Val Duchesse 2024 erneut bekräftigt.

(13) Die Aufbau- und Resilienzfazilität und andere Unionsfonds unterstützen die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von 
Reformen und Investitionen, die mit den Prioritäten der Union im Einklang stehen, um die Volkswirtschaften und 
Gesellschaften der Union in dem sich wandelnden Umfeld nach der COVID-19-Pandemie nachhaltiger und 
resilienter zu machen und sie besser für den grünen und den digitalen Wandel zu rüsten. Russlands Angriffskrieg 
gegen die Ukraine hat bereits bestehende sozioökonomische Herausforderungen weiter verschärft, da die höheren 
Energiepreise einkommensschwache Haushalte besonders hart trafen. Die Mitgliedstaaten und die Union sollten 
weiter dafür sorgen, dass die Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Beschäftigung abgemildert und 
Übergänge fair und sozial gerecht gestaltet werden, auch angesichts der Tatsache, dass eine verstärkte offene 
strategische Autonomie und ein beschleunigter grüner Wandel dazu beitragen werden, bei Energie und anderen 
strategisch wichtigen Produkten und Technologien die Abhängigkeit von Einfuhren, insbesondere aus Russland, zu 
verringern. Es ist entscheidend, die Resilienz zu stärken und eine inklusive, widerstandsfähige Gesellschaft 
aufzubauen, in der die Menschen geschützt sind und in die Lage versetzt werden, den Wandel zu antizipieren und zu 
bewältigen, und in der sie sich aktiv in das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben einbringen können.

(14) Um Arbeitsmarktübergänge zu unterstützen und das ungenutzte Arbeitsmarktpotenzial voll auszuschöpfen, auch im 
Einklang mit dem Ansatz der aktiven Inklusion und vor dem Hintergrund des ökologischen und des digitalen 
Wandels, ist ein kohärentes Paket aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen erforderlich, das befristete und gezielte 
Einstellungs- und Übergangsanreize, Kompetenzstrategien, einschließlich des Lernens für den grünen Wandel und 
die nachhaltige Entwicklung, sowie gezielte, wirksame und anpassungsfähige Arbeitsvermittlungsdienste umfasst. 
Angemessene Arbeitsbedingungen, einschließlich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, sowie die körperliche 
und geistige Gesundheit der Beschäftigten sollten gewährleistet werden.

(15) Diskriminierung in all ihren Formen sollte bekämpft, die Gleichstellung der Geschlechter gewährleistet und die 
Beschäftigung der Gruppen, die auf dem Arbeitsmarkt unterrepräsentiert sind, unterstützt werden. Wie in der 
Empfehlung des Rates vom 8. November 2019 (30) und vom 30. Januar 2023 (31) dargelegt, sollten gleiche 
Zugangsmöglichkeiten und Chancengleichheit für alle sichergestellt werden und Armut und soziale Ausgrenzung, 
insbesondere von Kindern, Menschen mit Behinderungen und Roma, verringert werden, indem vor allem für ein 
wirksames Funktionieren der Arbeitsmärkte und angemessene und inklusive Sozialschutzsysteme gesorgt wird. 
Darüber hinaus sollten Hindernisse für inklusive und zukunftsorientierte allgemeine und berufliche Bildung, 
lebenslanges Lernen und die Teilnahme am Arbeitsmarkt ausgeräumt werden. Die Mitgliedstaaten sollten im 
Einklang mit der Europäischen Garantie für Kinder und der Empfehlung der sogenannten „Barcelona-Ziele für 2030“ 
in frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung investieren sowie gemäß der Empfehlung des Rates vom 
24. November 2020 (32) in attraktivere und inklusivere berufliche Aus- und Weiterbildung und gemäß dem 
Aktionsplan für digitale Bildung, der Empfehlung zum Lernen für den grünen Wandel und die nachhaltige 
Entwicklung und über Wege zum schulischen Erfolg in digitale und grüne Kompetenzen investieren. Der Zugang zu 
bezahlbarem und angemessenem Wohnraum, auch sozialem Wohnraum, ist eine unverzichtbare Voraussetzung für 
die Gewährleistung von Chancengleichheit. Gegen Obdachlosigkeit sollte insbesondere mit Präventivmaßnahmen 
und durch die Förderung des Zugangs zu dauerhaftem Wohnraum und die Bereitstellung von unterstützenden 
Dienstleistungen vorgegangen werden. Ein zeitnaher und gleichberechtigter Zugang zu erschwinglicher, hoch-
wertiger Langzeitpflege — im Einklang mit der Empfehlung des Rates vom 8. Dezember 2022 (33) sowie zu 
erschwinglichen, hochwertigen Gesundheitsleistungen, einschließlich Prävention und Förderung der Gesundheits-
versorgung, ist angesichts der potenziellen zukünftigen Gesundheitsrisiken und im Kontext alternder Gesellschaften 
von besonderer Bedeutung. Das Potenzial von Menschen mit Behinderungen, zum Wirtschaftswachstum und zur 
sozialen Entwicklung beizutragen, sollte im Einklang mit der Strategie für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, in deren Rahmen die Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, Zielvorgaben für die Beschäftigung und 
die Erwachsenenbildung von Menschen mit Behinderungen festzulegen, weiter verwirklicht werden. Im 
Strategischen Rahmen der EU für die Roma (34) wird betont, dass in den marginalisierten Roma-Gemeinschaften 
ein Potenzial zur Verringerung des Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels vorhanden ist; das Beschäftigungsgefälle 
zwischen den Roma und der Allgemeinbevölkerung soll um mindestens die Hälfte verringert werden. Neue 
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(30) Empfehlung des Rates vom 8. November 2019 zum Zugang zum Sozialschutz für Arbeitnehmer und Selbstständige (ABl. C 387 
vom 15.11.2019, S. 1).

(31) Empfehlung des Rates vom 30. Januar 2023 für eine angemessene Mindestsicherung zur Gewährleistung einer aktiven Inklusion 
(ABl. C 41 vom 3.2.2023, S. 1).

(32) Empfehlung des Rates vom 24. November 2020 zur beruflichen Aus- und Weiterbildung für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, 
soziale Gerechtigkeit und Resilienz (ABl. C 417 vom 2.12.2020, S. 1).

(33) Empfehlung des Rates vom 8. Dezember 2022 über den Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger Langzeitpflege (ABl. C 476 
vom 15.12.2022, S. 1).

(34) Mitteilung der Kommission vom 7. Oktober 2020: „Strategischer Rahmen der EU zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der 
Roma“ und Empfehlung des Rates vom 12. März 2021 zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der Roma (ABl. C 93 vom 
19.3.2021, S. 1).



Technologien und im Wandel begriffene Arbeitsplätze ermöglichen in der gesamten Union flexiblere Arbeits-
regelungen sowie mehr Produktivität und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und tragen 
gleichzeitig zu den „grünen“ Verpflichtungen der Union bei. Diese Entwicklungen bringen auch neue 
Herausforderungen für die Arbeitsmärkte mit sich, die sich auf die Arbeitsbedingungen, die Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz und den effektiven Zugang von Arbeitnehmern und Selbstständigen zu einem 
angemessenem Sozialschutz auswirken. Die Mitgliedstaaten sollten in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern dafür 
sorgen, dass diese neuen Formen der Arbeitsorganisation zu hochwertigen Arbeitsplätzen und Beschäftigungs-
bedingungen mit angemessenen Gesundheits- und Sicherheitsstandards sowie zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben und zu aktivem und gesundem Altern führen und dass dabei das bestehende Arbeits- und Sozialrecht 
aufrechterhalten wird und das europäische Sozialmodell gestärkt wird.

(16) Die integrierten Leitlinien sollten als Grundlage für die länderspezifischen Empfehlungen dienen, die der Rat an die 
Mitgliedstaaten richtet. Die Mitgliedstaaten sollen ihre REACT-EU-Mittel in vollem Umfang nutzen, die im Einklang 
mit der Verordnung (EU) 2020/2221 des Europäischen Parlaments und des Rates (35) bereitgestellt wurden, welche 
der Aufstockung der kohäsionspolitischen Fonds sowie des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten 
benachteiligten Personen bis 2023 dient. Aufgrund der aktuellen Ukrainekrise wurde die Verordnung (EU) 
2020/2221 weiter ergänzt, und zwar durch die Verordnung (EU) 2022/562 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (36) sowie durch eine weitere Änderung der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (37), mit der die Vorfinanzierung im Rahmen von REACT-EU erhöht wurde, und durch neue Einheitskosten, 
damit die Integration von aus der Ukraine geflüchteten Menschen in die Union gemäß der Verordnung (EU) 
2022/613 des Europäischen Parlaments und des Rates (38) beschleunigt werden kann. Im Programmplanungszeit-
raum 2021-2027 sollten die Mitgliedstaaten zudem den Europäischen Sozialfonds Plus, den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, die Aufbau- und Resilienzfazilität und andere Unionsfonds, einschließlich des Fonds für einen 
gerechten Übergang und des mit der Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates (39) 
aufgelegten Programms InvestEU und des Instruments für technische Unterstützung, in vollem Umfang nutzen, um 
hochwertige Beschäftigung und soziale Investitionen zu fördern, Armut und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen, 
Diskriminierung zu bekämpfen, Barrierefreiheit und Inklusion zu gewährleisten und Möglichkeiten der 
Weiterqualifizierung und Umschulung der Arbeitskräfte, lebenslanges Lernen und hochwertige allgemeine und 
berufliche Bildung für alle, einschließlich digitaler Kompetenzen und Qualifikationen, zu fördern mit dem Ziel, die 
Bürgerinnen und Bürger mit den Kenntnissen und Fähigkeiten auszustatten, die in einer grünen und digitalen 
Wirtschaft erforderlich sind. Die Mitgliedstaaten sollen auch den mit der Verordnung (EU) 2021/691 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (40) eingerichteten Europäischen Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer in vollem Umfang nutzen, um Arbeitnehmer zu unterstützen, 
die wegen größerer Umstrukturierungsmaßnahmen, wie sozioökonomischer Übergangsprozesse aufgrund globaler 
Entwicklungen, oder wegen technologischer und ökologischer Veränderungen ihren Arbeitsplatz verlieren. Auch 
wenn sich die integrierten Leitlinien an die Mitgliedstaaten und die Union richten, sollten sie in Partnerschaft mit 
allen nationalen, regionalen und lokalen Behörden und unter enger Einbeziehung von Parlamenten sowie 
Sozialpartnern und Vertretern der Zivilgesellschaft umgesetzt werden.

(17) Der Beschäftigungsausschuss und der Ausschuss für Sozialschutz sollen im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat 
nach dem AEUV überwachen, wie die einschlägigen politischen Maßnahmen unter Berücksichtigung der 
beschäftigungspolitischen Leitlinien umgesetzt werden. Diese Ausschüsse sollen mit den anderen Vorbereitungs-
gremien des Rates, die an der Koordinierung der wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen beteiligt sind, eng 
zusammenarbeiten. Der Grundsatzdialog zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission 
sollte insbesondere in Bezug auf die beschäftigungspolitischen Leitlinien beibehalten werden.

(18) Der Ausschuss für Sozialschutz wurde gehört —
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(35) Verordnung (EU) 2020/2221 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 in Bezug auf zusätzliche Mittel und Durchführungsbestimmungen zur Unterstützung der Krisenbewältigung im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ihrer sozialen Folgen und der Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen 
Erholung der Wirtschaft (REACT-EU) (ABl. L 437 vom 28.12.2020, S. 30).

(36) Verordnung (EU) 2022/562 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. April 2022 zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1303/2013 und (EU) Nr. 223/2014 in Bezug auf den Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von Flüchtlingen in Europa 
(CARE) (ABl. L 109 vom 8.4.2022, S. 1).

(37) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 
gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).

(38) Verordnung (EU) 2022/613 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. April 2022 zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1303/2013 und (EU) Nr. 223/2014 in Bezug auf eine erhöhte Vorschusszahlung aus REACT-EU-Mitteln und die Festlegung von 
Einheitskosten (ABl. L 115 vom 13.4.2022, S. 38).

(39) Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. März 2021 zur Einrichtung des Programms 
„InvestEU“ und zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/1017 (ABl. L 107 vom 26.3.2021, S. 30).

(40) Verordnung (EU) 2021/691 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 über den Europäischen Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer (EGF) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1309/2013 (ABl. L 153 vom 3.5.2021, S. 48).



HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Anhang beigefügten Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten (im Folgenden 
„beschäftigungspolitische Leitlinien“) werden angenommen. Die beschäftigungspolitischen Leitlinien sind Teil der 
integrierten Leitlinien.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen die beschäftigungspolitischen Leitlinien in ihren beschäftigungspolitischen Maßnahmen 
und Reformprogrammen, über die nach Maßgabe des Artikels 148 Absatz 3 AEUV Bericht erstattet wird.

Artikel 3

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 2. Dezember 2024.

Im Namen des Rates

Der Präsident

NAGY M. 

ABl. L vom 13.12.2024 DE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3134/oj 7/13



ANHANG

Leitlinie 5: Ankurbelung der Nachfrage nach Arbeitskräften

Die Mitgliedstaaten sollten aktiv eine nachhaltige soziale Marktwirtschaft fördern, Investitionen in die Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze erleichtern und unterstützen und dabei mit Blick auf die Kernziele der Union und die Ziele der 
Mitgliedstaaten für 2030 im Bereich Beschäftigung auch das mit dem digitalen und dem grünen Wandel verbundene 
Potenzial ausschöpfen. Dazu sollten sie die Hindernisse für Unternehmen bei der Einstellung von Arbeitskräften abbauen, 
verantwortungsvolles Unternehmertum und echte Selbstständigkeit fördern und insbesondere die Gründung und das 
Wachstum von Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen unterstützen, unter anderem durch den 
Zugang zu Finanzmitteln und durch die Erschließung des Potenzials der auf erneuerbaren Energieträgern beruhenden 
Kreislaufwirtschaft. Die Mitgliedstaaten sollten die Entwicklung der Sozialwirtschaft, einschließlich Sozialunternehmen, 
aktiv fördern und deren Potenzial voll ausschöpfen. Sie sollten geeignete Maßnahmen und Strategien für die 
Sozialwirtschaft entwickeln, soziale Innovation fördern und Geschäftsmodelle begünstigen, die hochwertige Beschäftig-
ungsmöglichkeiten schaffen und soziales Wohlergehen herbeiführen, insbesondere auf lokaler Ebene, auch in der 
Kreislaufwirtschaft und in den am stärksten vom Übergang zu einer grünen Wirtschaft betroffenen Gebieten, unter 
anderem durch gezielte finanzielle und technische Unterstützung.

Für die Stärkung der Resilienz bei möglichen Wirtschafts- und/oder Arbeitsmarktschocks oder bei anhaltenden 
strukturellen Veränderungen spielen gut konzipierte Kurzarbeits- und ähnliche Regelungen eine wichtige Rolle. Die 
Mitgliedstaaten können auch strukturelle Veränderungen fördern, indem sie Umstrukturierungsprozesse und die 
Umverteilung von Arbeitskräften aus schrumpfenden auf erstarkende Sektoren erleichtern und unterstützen und so die 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit steigern, die Beschäftigung erhalten und zur Modernisierung der Wirtschaft 
beitragen, auch durch die zugehörige Kompetenzentwicklung. Ferner sollten sinnvoll konzipierte, in enger Zusammenarbeit 
mit den Sozialpartnern entwickelte Einstellungs- und Übergangsanreize sowie Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnah-
men in Betracht gezogen werden, um die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze und berufliche Übergänge während des 
gesamten Arbeitslebens zu unterstützen und um den Arbeitskräftemangel und Qualifikationsdefizite zu beheben, auch vor 
dem Hintergrund des digitalen und des grünen Wandels, des demografischen Wandels sowie der Auswirkungen des 
Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine.

Die Besteuerung sollte vom Faktor Arbeit auf andere, stärker auf die Förderung von Beschäftigung und inklusivem 
Wachstum ausgerichtete Quellen verlagert und gleichzeitig auf Klima- und Umweltziele abgestimmt werden, wobei der 
Umverteilungseffekt des Steuersystems und seine Auswirkungen auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen berücksichtigt 
werden sollten und zugleich Steuereinnahmen für angemessenen sozialen Schutz und für wachstumsfördernde Ausgaben 
sichergestellt werden sollten.

Die Mitgliedstaaten, auch jene, in denen gesetzliche Mindestlöhne gelten, sollten Tarifverhandlungen zur Lohnfestsetzung 
fördern und für eine wirksame, transparente und verlässliche Einbeziehung der Sozialpartner sorgen, damit Löhne 
angemessen an die Produktivitätsentwicklung angepasst werden können und gerechte, einen angemessenen Lebensstandard 
gewährleistende Löhne gefördert werden, wobei im Hinblick auf die Stärkung der aufwärts gerichteten sozioökonomischen 
Konvergenz besonderes Augenmerk auf Gruppen mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu richten ist. Lohnfest-
setzungsmechanismen sollten auch den sozioökonomischen Bedingungen Rechnung tragen, einschließlich Beschäftig-
ungswachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Kaufkraft sowie regionalen und sektoralen Entwicklungen. Die Mitgliedstaaten 
und die Sozialpartner sollten unter Beachtung der nationalen Verfahren und der Autonomie der Sozialpartner 
gewährleisten, dass alle Arbeitskräfte angemessene Löhne erhalten, indem sie direkt oder indirekt von Tarifverträgen 
profitieren oder einen angemessenen gesetzlichen Mindestlohn beziehen, wobei die Auswirkungen dieser Löhne auf die 
Wettbewerbsfähigkeit, die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze, die Kaufkraft und die Armut trotz Erwerbstätigkeit zu 
berücksichtigen sind.

Leitlinie 6: Verbesserung des Arbeitskräfteangebots und des Zugangs zu Beschäftigung sowie des lebenslangen 
Erwerbs von Fähigkeiten und Kompetenzen

Vor dem Hintergrund des digitalen und des grünen Wandels, des demografischen Wandels und des Angriffskriegs Russlands 
gegen die Ukraine sollten die Mitgliedstaaten Nachhaltigkeit, Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigungsfähigkeit, 
Inklusivität und die Entwicklung des Humankapitals fördern, indem sie den lebenslangen Erwerb von Kompetenzen und 
Fähigkeiten unterstützen und auf aktuelle und künftige Bedürfnisse des Arbeitsmarktes reagieren, auch mit Blick auf die 
Kernziele der Union und die Ziele der Mitgliedstaaten für 2030 im Bereich Kompetenzen. Die Mitgliedstaaten sollten auch 
ihre Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung modernisieren und in diese investieren, um eine hochwertige und 
inklusive allgemeine und berufliche Bildung, einschließlich der beruflichen Aus- und Weiterbildung, zu gewährleisten, die 
Bildungsergebnisse und das Angebot an Möglichkeiten zur Entwicklung von – auch für den grünen und den digitalen 
Wandel benötigten – Fähigkeiten und Kompetenzen verbessern und den Zugang zu digitalem Lernen, Sprachunterricht 
(z. B. für Geflüchtete, auch aus der Ukraine, oder zur Erleichterung des Zugangs zum Arbeitsmarkt in Grenzregionen) und 
den Erwerb unternehmerischer Kompetenzen sicherstellen. Die Mitgliedstaaten sollten gemeinsam mit den Sozialpartnern, 
den Trägern der allgemeinen und beruflichen Bildung, Unternehmen und anderen Interessenträgern an der Beseitigung 
struktureller Schwächen in den Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung arbeiten und deren Qualität und 
Relevanz für den Arbeitsmarkt verbessern, unter anderem durch gezielte finanzielle und technische Unterstützung. Dies 
würde auch dazu beitragen, geeignete Voraussetzungen für den grünen und den digitalen Wandel zu schaffen, indem das 
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Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage und der Arbeitskräftemangel behoben würden, auch bei 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Netto-Null- und digitalen Industrien, einschließlich der für die wirtschaftliche Sicherheit 
der EU relevanten Industrien, und bei Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem grünen Wandel, wie der verstärkten Nutzung 
erneuerbarer Energien oder der Sanierung von Gebäuden.

Besonderes Augenmerk sollte darauf gerichtet werden, die Herausforderungen in Bezug auf die schulischen Leistungen 
junger Menschen, insbesondere im Bereich der Grundkompetenzen, zu bewältigen. Es sind Maßnahmen erforderlich, um die 
Herausforderungen rund um den Lehrberuf, einschließlich seiner Attraktivität, zu bewältigen, gegen den Lehrkräftemangel 
vorzugehen und in die digitalen Kompetenzen von Lehrkräften und Ausbildenden zu investieren. Außerdem sollten die 
Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung alle Lernenden mit Schlüsselkompetenzen einschließlich Grund- und 
digitaler Kompetenzen sowie Querschnittskompetenzen ausstatten und ihnen angesichts der Bedrohung durch 
Desinformation kritisches Denken vermitteln, sodass sie über die Grundlagen für lebenslange Anpassungsfähigkeit und 
Resilienz verfügen, wobei dafür gesorgt werden sollte, dass die Lehrkräfte in der Lage sind, diese Kompetenzen bei den 
Lernenden zu fördern. Die Mitgliedstaaten sollten Erwachsene im Erwerbsalter beim Zugang zu Weiterbildung unterstützen, 
auch die Arbeitgeber dafür sensibilisieren, wie wichtig ein dem lebenslangen Lernen förderliches Arbeitsumfeld ist, und den 
Menschen mehr Weiterbildungsanreize bieten und sie stärker zur Weiterbildung motivieren, gegebenenfalls durch 
individuelle Lernkonten, wobei deren Übertragbarkeit bei beruflichen Übergängen sicherzustellen ist, sowie über ein 
zuverlässiges System für die Qualitätsbewertung in der Berufsbildung. Die Mitgliedstaaten sollten prüfen, inwieweit 
Microcredentials zur Förderung des lebenslangen Lernens und der Beschäftigungsfähigkeit genutzt werden können. Sie 
sollten allen ermöglichen, den Bedarf des Arbeitsmarktes zu antizipieren und sich besser an ihn anzupassen, insbesondere 
durch kontinuierliche Weiterqualifizierung und Umschulung und integrierte Orientierungs- und Beratungsangebote, und so 
einen fairen und gerechten Übergang für alle unterstützen, für bessere Ergebnisse und Produktivität in den Bereichen 
Beschäftigung und Soziales sorgen, den Arbeitskräftemangel und Missverhältnisse zwischen Qualifikationsangebot und 
-nachfrage beheben, die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft gegenüber Schocks insgesamt erhöhen und gegebenenfalls 
erforderliche Anpassungen erleichtern.

Die Mitgliedstaaten sollten die Chancengleichheit für alle fördern, indem sie gegen Ungleichheiten in der allgemeinen und 
beruflichen Bildung vorgehen, auch bei der regionalen Abdeckung. Insbesondere sollten Kinder Zugang zu erschwinglicher 
und hochwertiger frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung erhalten; im Einklang mit den neuen „Barcelona-Zielen“ 
und der Europäischen Garantie für Kinder sollten die Mitgliedstaaten das Bildungsniveau insgesamt anheben, die Zahl der 
frühen Abgänge aus der allgemeinen und beruflichen Bildung verringern, den gleichberechtigten Zugang von Kindern aus 
benachteiligten Gruppen und abgelegenen Gebieten zur Bildung fördern, die Attraktivität der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung erhöhen, den Zugang zu und den Abschluss von tertiärer Bildung unterstützen und die Zahl der Abschlüsse 
in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sowohl in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung als auch in der Hochschulbildung erhöhen und dabei insbesondere die Zahl der Absolventinnen steigern. 
Spitzenleistungen und Exzellenz bei den Bildungsergebnissen sollten angesichts ihrer Rolle bei der Förderung des künftigen 
Innovationspotenzials der EU ebenfalls unterstützt werden. Die Mitgliedstaaten sollten jungen Menschen den Übergang von 
der Bildung zum Erwerbsleben erleichtern (etwa durch hochwertige Praktika und Lehrlingsausbildungen) sowie die 
Teilnahme Erwachsener an Weiterbildungsmaßnahmen steigern, insbesondere bei den aus benachteiligten Verhältnissen 
stammenden bzw. am geringsten qualifizierten Menschen; dabei sollten geschlechtsspezifische und andere Hindernisse 
abgebaut werden, die den Zugang und die Teilnahme behindern könnten. Unter Berücksichtigung der neuen Anforderungen 
digitaler, ökologischer und alternder Gesellschaften sollten die Mitgliedstaaten das Angebot und die Nutzung flexibler 
Erstausbildung und Weiterbildung verbessern, das Lernen am Arbeitsplatz in ihren Berufsbildungssystemen stärken, unter 
anderem durch zugängliche, hochwertige und wirksame Lehrlingsausbildungen, und gering qualifizierte Erwachsene dabei 
unterstützen, ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Es sollten Schulungsmöglichkeiten angeboten werden, die es den 
Arbeitnehmern gestatten, während der Arbeitszeit (und ohne Kosten für die Arbeitnehmer) an Fortbildungsprogrammen 
teilzunehmen. Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die Arbeitsmarktrelevanz der Tertiärbildung und gegebenenfalls der 
Forschung erhöhen, die Überwachung und Prognostizierung des Qualifikationsbedarfs verbessern, die Sichtbarkeit und 
Vergleichbarkeit von Kompetenzen und Qualifikationen verbessern, einschließlich der im Ausland erworbenen, und für eine 
einheitlichere Nutzung EU-weiter Klassifikationen (d. h. ESCO) sorgen, die Möglichkeiten zur Anerkennung und Validierung 
von Fähigkeiten und Kompetenzen, die außerhalb der formalen allgemeinen und beruflichen Bildung erworben wurden, 
verbessern, auch für Geflüchtete und Personen mit vorübergehendem Schutzstatus. Über die Nutzung des 
unausgeschöpften Potenzials der bereits in der EU vorhandenen Arbeitskräfte hinaus kann auch die Anwerbung von 
Talenten und Kompetenzen von außerhalb der EU durch gesteuerte Migration bei gleichzeitigem Schutz vor ausbeuterischen 
Arbeitsbedingungen und Bekämpfung von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit dazu beitragen, den Qualifikations- und 
Arbeitskräftemangel zu beheben, auch im Zusammenhang mit dem grünen und dem digitalen Wandel, z. B. in den 
MINT-Sektoren sowie im Gesundheitswesen und in der Langzeitpflege.

Die Mitgliedstaaten sollten Arbeitslosen und Nichterwerbstätigen effiziente, frühzeitige, koordinierte und bedarfsgerechte 
Hilfsangebote unterbreiten, die auf Unterstützung bei der Arbeitssuche, Ausbildung, Weiterbildung und Umschulung und 
dem Zugang zu anderen Unterstützungsdiensten basieren, und dabei ein besonderes Augenmerk auf Menschen richten, die 
sich in prekären Situationen befinden bzw. die vom grünen und vom digitalen Wandel oder von Schocks auf dem 
Arbeitsmarkt betroffen sind. Um Langzeitarbeitslosigkeit und strukturelle Arbeitslosigkeit deutlich zu verringern und ihr 
vorzubeugen, sollten möglichst bald, jedoch spätestens nach 18 Monaten Arbeitslosigkeit, konkrete Maßnahmen ergriffen 
werden, die eine eingehende individuelle Bewertung der Arbeitslosen umfassen. Auf Jugendarbeitslosigkeit und das 
Phänomen der jungen Menschen, die weder erwerbstätig sind noch eine Schule besuchen oder eine Ausbildung absolvieren 
(NEET), sollte weiterhin mit Maßnahmen zur Verhinderung frühzeitiger Schul- und Ausbildungsabgänge und mit 
strukturellen Verbesserungen beim Übergang von der Schule ins Berufsleben reagiert werden; dazu gehört auch die 
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uneingeschränkte Umsetzung der verstärkten Jugendgarantie, insbesondere zur Förderung hochwertiger Beschäftigungs-
möglichkeiten für junge Menschen. Zudem sollten die Mitgliedstaaten verstärkte Anstrengungen unternehmen, um 
insbesondere zu veranschaulichen, welche neuen Zukunftsperspektiven und Chancen der grüne und der digitale Wandel für 
junge Menschen zum Eintritt und Verbleib auf dem Arbeitsmarkt eröffnen.

Die Mitgliedstaaten sollten sich um den Abbau von Hindernissen und Negativanreizen und die Schaffung von Anreizen für 
die Erwerbsbeteiligung vor allem von Geringverdienenden, Zweitverdienenden (häufig Frauen) sowie denjenigen bemühen, 
die dem Arbeitsmarkt am fernsten sind. Angesichts des großen Arbeitskräftemangels in bestimmten Berufen und Sektoren 
(insbesondere in den MINT-Sektoren, den IKT, im Gesundheitswesen und in der Langzeitpflege, im Bildungswesen, im 
Verkehrssektor und im Baugewerbe) sollten die Mitgliedstaaten zur Stärkung des Arbeitskräfteangebots beitragen, indem sie 
insbesondere angemessene Löhne und faire Arbeitsbedingungen fördern und sicherstellen, dass die Gestaltung der Steuer- 
und Sozialleistungssysteme die Erwerbsbeteiligung begünstigt und dass aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wirksam 
und zugänglich sind, wobei sie die Rolle und die Autonomie der Sozialpartner berücksichtigen. Sie sollten auch die 
Bereitstellung eines an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen angepassten Arbeitsumfelds fördern, unter 
anderem durch gezielte finanzielle und technische Unterstützung, Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen und 
durch Dienstleistungen, die Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am Arbeitsmarkt und an der Gesellschaft 
ermöglichen. Gegen das geschlechtsspezifische Beschäftigungs- und Lohngefälle und gegen Geschlechterstereotype sollte 
vorgegangen werden. Die Mitgliedstaaten sollten die Gleichstellung der Geschlechter und eine höhere Erwerbsbeteiligung 
von Frauen sicherstellen, indem sie unter anderem für Chancengleichheit und für gleiche Möglichkeiten bei der 
Laufbahnentwicklung sorgen und Hindernisse für den Zugang zu Führungspositionen auf allen Ebenen der 
Entscheidungsfindung beseitigen und indem sie Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz, ein Problem, von dem 
überwiegend Frauen betroffen sind, unterbinden. Gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit und 
Lohntransparenz sollten sichergestellt werden. Die Vereinbarkeit von Berufs-, Familien- und Privatleben sowohl für Frauen 
als auch für Männer sollte gefördert werden, insbesondere durch den Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger 
Langzeitpflege und zu Angeboten der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung sowie durch angemessene 
Maßnahmen, die den Veränderungen Rechnung tragen, die sich aus der Digitalisierung in der Arbeitswelt ergeben. Die 
Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass Eltern und Menschen mit Betreuungs- oder Pflegepflichten im Hinblick auf eine 
bessere Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Familienleben Zugang zu angemessenem Urlaub aus familiären Gründen und 
zu flexiblen Arbeitszeitregelungen haben, und sie sollten eine ausgewogene Wahrnehmung dieser Ansprüche durch beide 
Elternteile fördern.

Leitlinie 7: Verbesserung der Funktionsweise der Arbeitsmärkte und der Wirksamkeit des sozialen Dialogs

Um Nutzen aus dynamischen und produktiven Arbeitskräften sowie neuen Arbeits- und Geschäftsmodellen zu ziehen, 
sollten die Mitgliedstaaten gemeinsam mit den Sozialpartnern auf faire, transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen 
hinwirken und dabei auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rechten und Pflichten achten. Sie sollten die Segmentierung 
der Arbeitsmärkte verringern und ihr präventiv entgegenwirken, nicht angemeldete Erwerbstätigkeit und Scheinselbst-
ständigkeit bekämpfen und den Übergang in unbefristete Beschäftigungsformen fördern. Die Vorschriften für den 
Beschäftigungsschutz, das Arbeitsrecht und die einschlägigen Einrichtungen sollten für ein Umfeld sorgen, das sowohl die 
Einstellung von Arbeitskräften begünstigt als auch den Arbeitgebern die notwendige Flexibilität bietet, damit sie sich schnell 
an sich verändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen anpassen können, wobei es gleichzeitig gilt, die Arbeit-
nehmerrechte zu schützen und den sozialen Schutz, ein angemessenes Sicherheitsniveau und gesunde, sichere und 
geeignete Arbeitsumfelder für alle Arbeitskräfte zu gewährleisten. Die Förderung flexibler Arbeitsregelungen wie der 
Telearbeit kann dazu beitragen, das Beschäftigungsniveau zu erhöhen und die Inklusionsfähigkeit der Arbeitsmärkte zu 
steigern. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten Arbeitskräfte, Unternehmen und andere Akteure beim digitalen Wandel 
unterstützen, auch durch die Förderung der Einführung ethischer und vertrauenswürdiger Instrumente der künstlichen 
Intelligenz (KI). Denkbar sind Maßnahmen zur Weiterbildung und Umschulung von Arbeitskräften für neue Berufsbilder bis 
hin zu Anreizen für Unternehmen zur Entwicklung und Nutzung von Technologien, die das Potenzial haben, die 
Produktivität zu steigern, menschliche Arbeit zu ergänzen und den Arbeitskräftemangel in kritischen Sektoren zu 
verringern. Generell und insbesondere im Kontext des Klimawandels und des digitalen Wandels muss sichergestellt werden, 
dass die Arbeitnehmerrechte in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (einschließlich Arbeitszeit und Arbeitsregelungen, bei 
denen Hitzewellen mitberücksichtigt werden), psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben eingehalten werden. Beschäftigungsverhältnissen, die zu prekären Arbeitsbedingungen führen, sollte vorgebeugt 
werden, auch bei Plattformarbeit, indem Fairness, Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Nutzung von Algorithmen 
sichergestellt werden und der Missbrauch atypischer Verträge bekämpft wird. In Fällen ungerechtfertigter Entlassungen 
sollten ein Zugang zu wirkungsvoller, unparteiischer Streitbeilegung und ein Anspruch auf Rechtsbehelfe, gegebenenfalls 
einschließlich einer angemessenen Entschädigung, gewährleistet werden.

Die politischen Maßnahmen sollten auch in strukturschwachen Regionen darauf abzielen, die Erwerbsbeteiligung, die 
Abstimmung von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt sowie Arbeitsmarktübergänge, auch vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels, zu verbessern und zu unterstützen. Die Mitgliedstaaten sollten diejenigen, die am 
Arbeitsmarkt teilnehmen können, insbesondere unterrepräsentierte Gruppen wie Frauen und junge Menschen, sowie 
Menschen in prekären Situationen, wie Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderungen, 
Menschen mit Migrationshintergrund, einschließlich Personen mit vorübergehendem Schutzstatus, Menschen aus 
marginalisierten Roma-Gemeinschaften und ältere Arbeitskräfte, wirksam aktivieren und befähigen. Die Mitgliedstaaten 
sollten den Umfang und die Wirksamkeit aktiver Arbeitsmarktmaßnahmen erhöhen, indem sie diese in Bezug auf 
Ausrichtung, Reichweite und Abdeckung verbessern und enger mit sozialen Diensten, Fortbildung und Einkommensbei-
hilfen für Arbeitslose während der Arbeitssuche verknüpfen, und zwar auf der Grundlage der Rechte und Pflichten 
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Arbeitsloser. Die Mitgliedstaaten sollten EU-Mittel und technische Unterstützung bestmöglich nutzen, um die Fähigkeit der 
öffentlichen Arbeitsverwaltungen zu verbessern, Arbeitsuchenden rasche und maßgeschneiderte Unterstützung zu leisten, 
auf den aktuellen und künftigen Bedarf des Arbeitsmarktes zu reagieren und ein leistungsorientiertes Management 
einzuführen, das ihre Kapazität zur Nutzung von Daten und digitalen Technologien unterstützt. In dieser Hinsicht spielen 
auch die privaten Arbeitsvermittlungen eine Rolle.

Die Mitgliedstaaten sollten Arbeitslosen angemessene Leistungen von angemessener Dauer entsprechend ihren Beiträgen 
und den nationalen Bestimmungen zur Anspruchsberechtigung gewähren. Leistungen bei Arbeitslosigkeit sollten keine 
Gegenanreize für eine rasche Rückkehr in den Arbeitsmarkt darstellen und durch aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
flankiert werden, darunter Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen, auch angesichts des Arbeitskräfte- und 
Fachkräftemangels.

Die Mobilität von Lernenden, Auszubildenden und Arbeitskräften sollte erhöht und angemessen unterstützt werden, 
insbesondere für Lernende in der beruflichen Aus- und Weiterbildung mit geringeren Mobilitätserfahrungen, um ihre 
Kompetenzen und ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern, das Potenzial des europäischen Arbeitsmarkts voll 
auszuschöpfen und zur Wettbewerbsfähigkeit auf EU-Ebene beizutragen, und gleichzeitig sollte potenziellen negativen 
demografischen Effekten der Mobilität (einschließlich der Abwanderung hochqualifizierter Kräfte) entgegengewirkt werden. 
Herausforderungen für die Arbeitskräftemobilität innerhalb der EU, auch in Zusammenhang mit den Verfahren zur 
Anerkennung beruflicher Qualifikationen oder zur Übertragung erworbener Sozialversicherungsansprüche, sollten 
angegangen werden. Faire und angemessene Bedingungen für alle, die eine grenzüberschreitende Tätigkeit ausüben, sollten 
gewährleistet werden, indem Diskriminierung vermieden und die Gleichbehandlung sichergestellt wird, nationale und 
EU-Rechtsvorschriften durchgesetzt werden und die Verwaltungszusammenarbeit zwischen den nationalen Verwaltungen 
in Bezug auf mobile Arbeitskräfte intensiviert wird, wobei die Unterstützung der Europäischen Arbeitsbehörde in Anspruch 
genommen wird.

Die Mobilität von Arbeitskräften, die systemrelevante Funktionen wahrnehmen, sowie von grenzüberschreitend 
erwerbstätigen Personen, Saisonarbeitskräften und entsandten Arbeitnehmern sollte unterstützt werden, wenn Grenzen 
aufgrund von Erwägungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit vorübergehend geschlossen werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten legale Migrationswege fördern und eine 
wirksame Integrationspolitik für Arbeitskräfte und ihre Familien vorsehen, die allgemeine und berufliche Bildung, 
einschließlich Sprachunterricht, sowie Beschäftigung, Gesundheit und Wohnraum umfasst.

Die Mitgliedstaaten sollten sich auch darum bemühen, geeignete Bedingungen für neue Arbeitsformen und -methoden zu 
schaffen, sodass deren Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen ausgeschöpft wird und zugleich bestehende soziale 
Rechte gewahrt werden. Sie sollten daher Beratungs- und Orientierungsangebote zu den Rechten und Pflichten im Falle von 
atypischen Arbeitsverträgen und neuen Arbeitsformen, z. B. Arbeit über digitale Arbeitsplattformen und Telearbeit, 
bereitstellen. Hier können die Sozialpartner eine entscheidende Rolle spielen, und die Mitgliedstaaten sollten sie bei ihren 
Bemühungen unterstützen, Menschen in atypischen oder neuen Beschäftigungsformen zu erreichen und zu vertreten. In 
Bezug auf die Herausforderungen, die sich aus neuen Formen der Arbeitsorganisation, wie dem Einsatz digitaler 
Technologien und KI für algorithmisches Management, Arbeitskräfteüberwachung und Telearbeit ergeben, sollten die 
Mitgliedstaaten auch erwägen, die Durchsetzung, etwa durch Leitlinien oder spezielle Schulungen für Arbeitsaufsichts-
behörden, zu unterstützen. Die wirksame Durchsetzung der Rechte auf Unterrichtung und Anhörung sowie 
Tarifverhandlungen sind von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung und Achtung der Arbeitnehmerrechte im 
Zusammenhang mit Digitalisierungsprozessen sowie für den Einsatz von KI und Algorithmen in der Arbeitsorganisation 
und in den Arbeitsbeziehungen.

Aufbauend auf den bestehenden nationalen Gepflogenheiten sollten die Mitgliedstaaten nach Konsultation der Sozialpartner 
und in enger Zusammenarbeit mit diesen Demokratie am Arbeitsplatz und ein günstiges Umfeld für den zwei- und 
dreigliedrigen sozialen Dialog im öffentlichen und privaten Sektor auf allen Ebenen, einschließlich Tarifverhandlungen, im 
Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten sicherstellen und dabei die Autonomie der 
Sozialpartner wahren. Die Mitgliedstaaten sollten die Sozialpartner systematisch, sinnvoll und rechtzeitig in die Gestaltung 
und Umsetzung beschäftigungs-, sozial- und gegebenenfalls wirtschaftspolitischer und anderer öffentlicher Maßnahmen, 
auch zur Festlegung und Aktualisierung gesetzlicher Mindestlöhne, einbeziehen. Die Mitgliedstaaten sollten eine größere 
Reichweite der Tarifverhandlungen fördern, unter anderem durch Förderung des Aufbaus und der Stärkung der Kapazitäten 
der Sozialpartner, wirksame Tarifverhandlungen auf allen geeigneten Ebenen ermöglichen und die Koordinierung zwischen 
diesen Ebenen und über sie hinweg fördern. Die Sozialpartner sollten darin bestärkt werden, Kollektivverträge über sie 
betreffende Fragen auszuhandeln und zu schließen, und zwar unter uneingeschränkter Wahrung ihrer Autonomie und des 
Rechts auf Kollektivmaßnahmen. Die Rolle der Sozialpartner ist von entscheidender Bedeutung für die Gestaltung und 
Umsetzung ausgewogener Lösungen, die einen gerechten Übergang zu einer dekarbonisierten Wirtschaft erleichtern.

Gegebenenfalls sollten die Mitgliedstaaten entsprechend den einzelstaatlichen Gepflogenheiten die einschlägigen 
Erfahrungen der Organisationen der Zivilgesellschaft in beschäftigungs- oder sozialpolitischen Fragen berücksichtigen.
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Leitlinie 8: Förderung von Chancengleichheit für alle, Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung der 
Armut

Die Mitgliedstaaten sollten durch die Einführung wirksamer Maßnahmen zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung 
und zur Sicherstellung der Chancengleichheit aller, insbesondere von auf dem Arbeitsmarkt unterrepräsentierten Gruppen, 
inklusive Arbeitsmärkte unterstützen, die allen Menschen offenstehen; dabei ist auch der regionalen und territorialen 
Dimension gebührend Rechnung zu tragen. Sie sollten im Hinblick auf Beschäftigung, die Unterstützung Arbeitssuchender, 
sozialen Schutz, Gesundheitsversorgung, frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung, Langzeitpflege, Bildung und 
Zugang zu Waren und Dienstleistungen einschließlich Wohnraum für Gleichbehandlung sorgen, und zwar unabhängig von 
Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung.

Die Mitgliedstaaten sollten die Sozialschutzsysteme modernisieren, um einen angemessenen, wirksamen, effizienten und 
nachhaltigen sozialen Schutz aller Menschen in allen Lebensphasen zu gewährleisten, und dabei die soziale Inklusion und 
den sozialen Aufstieg fördern, Anreize für die Teilhabe am Arbeitsmarkt schaffen, soziale Investitionen unterstützen, Armut 
und soziale Ausgrenzung bekämpfen und Ungleichheiten beseitigen, auch durch die Gestaltung ihrer Steuer- und 
Sozialleistungssysteme und Bewertung der Verteilungswirkung politischer Maßnahmen. Wenn universelle Konzepte durch 
gezielte Ansätze ergänzt werden, steigert dies die Wirksamkeit der Sozialschutzsysteme. Die Modernisierung der 
Sozialschutzsysteme sollte auch zum Ziel haben, dass diese Systeme vielfältigen Herausforderungen besser standhalten 
können. Besonderes Augenmerk sollte hier auf finanzschwache Haushalte gerichtet werden, die vom grünen und vom 
digitalen Wandel und von hohen Lebenshaltungskosten, einschließlich Wohn- und Energiekosten, betroffen sind. Angesichts 
der Zunahme atypischer Beschäftigungsformen sollten die Mitgliedstaaten die Lücken beim Zugang zum Sozialschutz für 
Arbeitnehmer und Selbstständige weiter schließen.

Die Mitgliedstaaten sollten die drei Pfeiler der aktiven Inklusion integrieren und weiterentwickeln: angemessene 
Einkommensunterstützung, inklusive Arbeitsmärkte und Zugang zu hochwertigen, auf den individuellen Bedarf 
abgestimmten Unterstützungsdiensten. Die Sozialschutzsysteme sollten gewährleisten, dass jede Person, die nicht über 
ausreichende Mittel verfügt, angemessene Mindesteinkommensleistungen erhält, und sie sollten die soziale Inklusion 
fördern, indem sie den Menschen helfen und sie dazu ermutigen, aktiv am Arbeitsmarkt und an der Gesellschaft 
teilzuhaben, unter anderem durch gezielte Sozialleistungen. Die Verfügbarkeit von bezahlbarem, barrierefreiem Wohnraum 
und von hochwertigen Dienstleistungen, beispielsweise frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung, außerschulische 
Betreuung, allgemeine Bildung, Berufsbildung sowie Gesundheitsdienste und Langzeitpflege, ist notwendig für die 
Gewährleistung von Chancengleichheit. Im Einklang mit den Kernzielen der Union und den Zielen der Mitgliedstaaten für 
2030 im Bereich Verminderung der Armut sollte besonderes Augenmerk auf die Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung, einschließlich der Armut trotz Erwerbstätigkeit, gerichtet werden. Insbesondere zur Bekämpfung der 
Kinderarmut und der sozialen Ausgrenzung von Kindern sollten umfassende, integrierte Maßnahmen ergriffen werden, 
wozu unter anderem die vollständige Umsetzung der Europäischen Garantie für Kinder zählt. Die Mitgliedstaaten sollten 
gewährleisten, dass alle Menschen — auch Kinder — Zugang zu essenziellen Dienstleistungen von guter Qualität haben. Sie 
sollten auch sicherstellen, dass Personen, die hilfsbedürftig sind oder sich in einer prekären Lage befinden, Zugang zu 
angemessenem, bezahlbarem Wohnraum, unter anderem zu Sozialwohnungen, oder zu angemessener Unterstützung bei 
der Wohnraumbeschaffung haben. Sie sollten eine saubere und faire Energiewende sicherstellen und Energiearmut als eine 
an Bedeutung gewinnende Ausprägung der Armut bekämpfen, gegebenenfalls auch durch gezielte Unterstützungs-
maßnahmen für Haushalte in prekären Situationen. Die Mitgliedstaaten sollten, soweit erforderlich, EU-Mittel und 
technische Unterstützung wirksam nutzen, um in Sozialwohnungen oder in die Unterstützung bei der Wohnraum-
beschaffung, die Renovierung von Wohnraum und begleitende Dienstleistungen zu investieren und den dringenden Bedarf 
an bezahlbarem und angemessenem Wohnraum zu befriedigen. Die besonderen Bedürfnisse von Personen mit 
Behinderungen, unter anderem im Hinblick auf Barrierefreiheit, sollten im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen 
berücksichtigt werden. Gegen Obdachlosigkeit sollte insbesondere mit Präventivmaßnahmen und die Förderung des 
Zugangs zu dauerhaftem Wohnraum und die Bereitstellung von unterstützenden Dienstleistungen vorgegangen werden.

Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass Menschen rechtzeitig Zugang zu einer hochwertigen und bezahlbaren 
Gesundheitsvorsorge, Heilbehandlung und Langzeitpflege erhalten, und sie sollten zugleich die langfristige Tragfähigkeit der 
entsprechenden Systeme sicherstellen. Angesichts des steigenden Bedarfs an Langzeitpflege, der auch mit dem 
demografischen Wandel zusammenhängt, sollten Lücken bei der Angemessenheit sowie der Arbeitskräftemangel und 
schlechte Arbeitsbedingungen angegangen werden.

Angesichts des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine und im Einklang mit der Aktivierung der Richtlinie 2001/55/EG 
des Rates (1) sollten die Mitgliedstaaten Vertriebenen aus der Ukraine weiterhin angemessenen Schutz bieten. In Bezug auf 
unbegleitete Minderjährige sollten sie zudem die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Im Einklang mit der Europäischen 
Garantie für Kinder sollte der Zugang vertriebener Kinder zu frühkindlicher Betreuung und Bildung sowie zu weiteren 
wichtigen Dienstleistungen gewährleistet werden.
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Vor dem Hintergrund der steigenden Lebenserwartung und des demografischen Wandels sollten die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die Rentensysteme für Arbeitnehmer und Selbstständige nachhaltig und angemessen sind; dabei sollten 
sie für Chancengleichheit für Frauen und Männer beim Erwerb von Ruhegehaltsansprüchen, auch durch Zusatzsysteme, 
sorgen, sodass ein angemessenes Einkommen im Alter gewährleistet ist. Rentenreformen sollten durch Maßnahmen 
unterstützt werden, die auf die Verringerung des geschlechtsbedingten Rentengefälles abzielen, ein aktives und gesundes 
Altern fördern und das Erwerbsleben verlängern, beispielsweise durch die Heraufsetzung des tatsächlichen Rentenein-
trittsalters und insbesondere durch die Erleichterung der Erwerbsbeteiligung und die Gewährleistung von Arbeits-
bedingungen, die den Bedürfnissen älterer Arbeitskräfte angepasst sind. Die Mitgliedstaaten sollten einen konstruktiven 
Dialog mit den Sozialpartnern und anderen relevanten Interessenträgern aufnehmen und bei der Einführung von Reformen 
angemessene Übergangsphasen vorsehen. 

ABl. L vom 13.12.2024 DE
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3147 DES RATES

vom 13. Dezember 2024

zur Durchführung des Artikels 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1770 über restriktive 
Maßnahmen angesichts der Lage in Mali

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/1770 des Rates vom 28. September 2017 über restriktive Maßnahmen angesichts 
der Lage in Mali (1), insbesondere auf Artikel 12 Absätze 1 und 4,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 28. September 2017 hat der Rat die Verordnung (EU) 2017/1770 angenommen.

(2) Am 13. Dezember 2021 hat der Rat die Verordnung (EU) 2021/2201 (2) angenommen, mit der der Beschluss 
(GASP) 2021/2208 des Rates (3) wirksam wird, mit dem der Beschluss (GASP) 2017/1775 des Rates (4) geändert und 
ein neuer Rahmen geschaffen wurde, in dem weitere restriktive Maßnahmen gegen Personen und Einrichtungen 
vorgesehen werden, die für Handlungen oder Politiken, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität Malis 
bedrohen, oder für die Behinderung oder Untergrabung des erfolgreichen Abschlusses des politischen Übergangs in 
Mali unmittelbar oder mittelbar verantwortlich sind, daran mitbeteiligt waren oder sie vorgenommen haben.

(3) Der Rat hat die in Anhang Ia der Verordnung (EU) 2017/1770 enthaltene Liste der natürlichen und juristischen 
Personen, Einrichtungen und Organisationen überprüft. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sollten die Gründe in 
den Einträgen von drei Personen geändert werden.

(4) Die Verordnung (EU) 2017/1770 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang Ia der Verordnung (EU) 2017/1770 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 13. Dezember 2024.

Im Namen des Rates

Der Präsident

BÓKA J. 

Amtsblatt 
der Europäischen Union

DE 
Reihe L

2024/3147 13.12.2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3147/oj 1/4

(1) ABl. L 251 vom 29.9.2017, S. 1.
(2) Verordnung (EU) 2021/2201 des Rates vom 13. Dezember 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1770 über restriktive 

Maßnahmen angesichts der Lage in Mali (ABl. L 446 vom 14.12.2021, S. 1).
(3) Beschluss (GASP) 2021/2208 des Rates vom 13. Dezember 2021 zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2017/1775 über restriktive 

Maßnahmen angesichts der Lage in Mali (ABl. L 446 vom 14.12.2021, S. 44).
(4) Beschluss (GASP) 2017/1775 des Rates vom 28. September 2017 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Mali (ABl. 

L 251 vom 29.9.2017, S. 23).



ANHANG

In Anhang Ia der Verordnung (EU) 2017/1770 erhalten die Einträge 2, 3 und 4 folgende Fassung:

Name Angaben zur Identität Gründe
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste

„2. WAGUÉ, Ismaël Geburtsort: Bamako

Geburtsdatum: 2.3.1975

Staatsangehörigkeit: Malier

Reisepass-Nr.: Diplomatenpass AA0193660, gül-
tig bis 15.2.2023

Geschlecht: männlich

Funktion: Minister für Aussöhnung, Oberstmajor

Oberstmajor Ismaël Wagué ist ein wichtiges Mitglied des inneren Kreises um Oberst Assimi 
Goïta und war neben Oberst Goïta, Oberst Sadio Camara, Oberst Modibo Koné und 
Oberst Malick Diaw einer der Hauptakteure des Putsches vom 18. August 2020.

Am 19. August 2020 teilte er mit, dass die Streitkräfte die Macht übernommen haben; daraufhin 
wurde er Sprecher des Nationalen Komitees für die Rettung des Volkes (Comité national pour le 
salut du peuple, CNSP).

Ismaël Wagué ist daher für Handlungen verantwortlich, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität Malis bedrohen.

Als Minister für Aussöhnung der Übergangsregierung seit Oktober 2020 war Ismaël Wagué für 
die Umsetzung des Abkommens für Frieden und Aussöhnung in Mali zuständig.

Mit seiner im Oktober 2021 abgegebenen Erklärung und seinen ständigen Meinungsverschie-
denheiten mit den Mitgliedern des dauerhaften strategischen Rahmens (Cadre Stratégique 
Permanent, CSP) trug er zur Blockierung des Begleitausschusses des Abkommens für Frieden und 
Aussöhnung in Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA) bei, was dazu führte, dass die CSA-Tagungen 
von Oktober 2021 bis September 2022 ausgesetzt wurden. Hierdurch wurde die Umsetzung des 
Abkommens, eine der ‚Missionen‘ des politischen Übergangs in Mali gemäß Artikel 2 der 
Übergangscharta, behindert.

Am 25. Januar 2024 kündigte die Übergangsregierung das Abkommen für Frieden und 
Versöhnung in Mali und erklärte seine sofortige Beendigung. Seit diesem Zeitpunkt haben die 
von der Übergangsregierung auferlegten autoritären Zwänge erheblich zugenommen.

Die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) hat wegen der 
Verzögerung bei der Durchführung der Wahlen und dem Abschluss des politischen Übergangs 
in Mali im November 2021 gezielte Sanktionen gegen die Übergangsregierung (einschließlich 
Ismaël Wagué) verhängt. Am 3. Juli 2022 beschloss die ECOWAS, diese individuellen 
Sanktionen aufrechtzuerhalten.

Ismaël Wagué ist daher für Handlungen verantwortlich, die den Frieden, die Sicherheit und die 
Stabilität Malis bedrohen und den erfolgreichen Abschluss des politischen Übergangs in Mali 
behindern und untergraben.

4.2.2022
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Name Angaben zur Identität Gründe
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste

3. MAÏGA, Choguel Geburtsort: Tabango, Gao, Mali

Geburtsdatum: 31.12.1958

Staatsangehörigkeit: Malier

Reisepass-Nr.: von Mali ausgestellter Diplomaten-
pass DA0004473, Schengen-Visum erteilt

Geschlecht: männlich

Funktion: ehemaliger Premierminister

Von Juni 2021 bis November 2024 leitete Choguel Maïga als Premierminister die Übergangs-
regierung Malis, die nach dem Staatsstreich vom 24. Mai 2021 eingesetzt wurde.

Im Widerspruch zum Zeitplan für Reformen und Wahlen, der zuvor mit der Wirtschafts-
gemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) im Einklang mit der Übergangscharta 
vereinbart worden war, kündigte er im Juni 2021 die Organisation der Nationalen 
Versammlungen für die Neugründung (Assises nationales de la refondation, ANR) als Prozess vor 
der Reform und Voraussetzung für die Durchführung der für den 27. Februar 2022 angesetzten 
Wahlen an.

Wie von Choguel Maïga angekündigt, wurden die ANR anschließend mehrmals verschoben und 
die Wahlen verzögert. Die ANR, die schließlich im Dezember 2021 stattfanden, wurden von 
mehreren Interessenträgern boykottiert. Auf der Grundlage der abschließenden Empfehlungen 
der ANR legte die Übergangsregierung einen neuen Zeitplan für die Durchführung der 
Präsidentschaftswahlen im Dezember 2025 vor, wonach die Übergangsregierung mehr als fünf 
Jahre an der Macht bleiben kann. Nach der Vorlage im Juni 2022 eines überarbeiteten Zeitplans, 
dem zufolge die Präsidentschaftswahlen im März 2024 vorgesehen waren, kündigte die 
Übergangsregierung am 21. September 2023 eine weitere Verschiebung der Wahlen an.

Am 25. Januar 2024 kündigte die Übergangsregierung das Abkommen für Frieden und 
Versöhnung in Mali und erklärte seine sofortige Beendigung. Seit diesem Zeitpunkt haben die 
von der Übergangsregierung auferlegten autoritären Zwänge erheblich zugenommen.

ECOWAS hat wegen der Verzögerung bei der Durchführung der Wahlen und dem Abschluss des 
politischen Übergangs in Mali im November 2021 gezielte Sanktionen gegen die Übergangs-
regierung (einschließlich Choguel Maïga) verhängt. Die ECOWAS hob hervor, dass die 
Übergangsregierung die Notwendigkeit der Durchführung von Reformen als Vorwand genutzt 
hat, um die Verlängerung des Zeitraums für den politischen Übergang in Mali zu rechtfertigen 
und sich ohne demokratische Wahlen an der Macht zu halten. Am 3. Juli 2022 beschloss die 
ECOWAS, diese individuellen Sanktionen aufrechtzuerhalten.

Am 21. November 2024 wurde Choguel Maïga vom Anführer der Junta als Premierminister 
entlassen, nachdem Choguel Maïga die Militärjunta kritisiert hatte.

Premierminister war Choguel Maïga unmittelbar verantwortlich für die Verschiebung der in der 
Übergangscharta vorgesehenen Wahlen. Choguel Maïga war auch unmittelbar für die Kündigung 
des Abkommens für Frieden und Versöhnung in Mali sowie für die von der Übergangsregierung 
ergriffenen autoritären Maßnahmen verantwortlich. Er hat somit den erfolgreichen Abschluss 
des politischen Übergangs in Mali behindert und untergraben, insbesondere durch Behinderung 
und Untergrabung der Durchführung von Wahlen und der Machtübergabe an gewählte Organe.
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Name Angaben zur Identität Gründe
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste

4. MAÏGA, Ibrahim 
Ikassa

Geburtsort: Tondibi, Region Gao, Mali

Geburtsdatum: 5.2.1971

Staatsangehörigkeit: Malier

Reisepass-Nr.: von Mali ausgestellter Diplomaten-
pass

Geschlecht: männlich

Funktion: Minister für die Neugestaltung

Ibrahim Ikassa Maïga ist Mitglied des Strategieausschusses des M5-RFP (Mouvement du 5 juin – 
Rassemblement des forces patriotiques, Bewegung des 5. Junis – Verband der patriotischen Kräfte), 
der eine Schlüsselrolle beim Sturz von Präsident Keita spielte.

Ibrahim Ikassa Maïga war seit Juni 2021 Minister für die Neugestaltung und in dieser Funktion 
mit der Planung der von Premierminister Choguel Maïga angekündigten Nationalen 
Versammlungen für die Neugründung (Assises nationales de la refondation, ANR) betraut.

Im Widerspruch zum Zeitplan für Reformen und Wahlen, der zuvor mit der Wirtschafts-
gemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) im Einklang mit der Übergangscharta 
vereinbart worden war, wurden die ANR von der Übergangsregierung als Prozess vor der 
Reform und Voraussetzung für die Durchführung der für den 27. Februar 2022 angesetzten 
Wahlen angekündigt.

Wie von Choguel Maïga angekündigt, wurden die ANR anschließend mehrmals verschoben und 
die Wahlen verzögert. Die ANR, die schließlich im Dezember 2021 stattfanden, wurden von 
mehreren Interessenträgern boykottiert. Auf der Grundlage der abschließenden Empfehlungen 
der ANR legte die Übergangsregierung einen neuen Zeitplan für die Durchführung der 
Präsidentschaftswahlen im Dezember 2025 vor, wonach die Übergangsregierung mehr als 
fünf Jahre an der Macht bleiben kann. Nach der Vorlage im Juni 2022 eines überarbeiteten 
Zeitplans, dem zufolge die Präsidentschaftswahlen im März 2024 vorgesehen waren, kündigte 
die Übergangsregierung am 21. September 2023 eine weitere Verschiebung der Wahlen an.

Am 25. Januar 2024 kündigte die Übergangsregierung das Abkommen für Frieden und 
Versöhnung in Mali und erklärte seine sofortige Beendigung. Seit diesem Zeitpunkt haben die 
von der Übergangsregierung auferlegten autoritären Zwänge erheblich zugenommen.

ECOWAS hat wegen der Verzögerung bei der Durchführung der Wahlen und dem Abschluss des 
politischen Übergangs in Mali im November 2021 gezielte Sanktionen gegen die Übergangs-
regierung (einschließlich Ibrahim Ikassa Maïga) verhängt. Die ECOWAS hob hervor, dass die 
Übergangsregierung die Notwendigkeit der Durchführung von Reformen als Vorwand genutzt 
hat, um die Verlängerung des Zeitraums für den politischen Übergang in Mali zu rechtfertigen 
und sich ohne demokratische Wahlen an der Macht zu halten. Am 3. Juli 2022 beschloss die 
ECOWAS, diese individuellen Sanktionen aufrechtzuerhalten.

In seinem Amt als Minister für die Neugestaltung behindert und untergräbt Ibrahim Ikassa Maïga 
den erfolgreichen Abschluss des politischen Übergangs in Mali, insbesondere durch Behinderung 
und Untergrabung der Durchführung von Wahlen und der Machtübergabe an gewählte Organe.
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BESCHLUSS (GASP) 2024/3149 DES RATES

vom 13. Dezember 2024

zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2017/1775 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in 
Mali

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 28. September 2017 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2017/1775 (1) angenommen.

(2) Am 13. Dezember 2021 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2021/2208 (2) angenommen, mit dem ein neuer Rahmen 
geschaffen wurde, in dem weitere restriktive Maßnahmen gegen Personen und Einrichtungen vorgesehen werden, die 
für Handlungen oder Politiken, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität Malis bedrohen, unmittelbar oder 
mittelbar verantwortlich sind, daran mitbeteiligt waren oder sie vorgenommen haben.

(3) Auf der Grundlage einer Überprüfung der in Artikeln 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absätze 1 und 2 des Beschlusses 
(GASP) 2017/1775 festgelegten restriktiven Maßnahmen sollten diese Maßnahmen bis zum 14. Dezember 2025 
verlängert werden, und die Begründungen in den Einträgen von drei weiteren Personen, die in den Listen der 
natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen im Anhang des Beschlusses 
(GASP) 2017/1775 aufgeführt sind, sollten geändert werden.

(4) Der Beschluss (GASP) 2017/1775 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Beschluss (GASP) 2017/1775 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die in Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absätze 1 und 2 genannten Maßnahmen gelten bis zum 14. Dezember 
2025 und werden ständig überprüft. Sie werden gegebenenfalls verlängert oder geändert, wenn der Rat der Auffassung 
ist, dass ihre Ziele nicht erreicht wurden.“

2. Der Anhang wird gemäß dem Anhang des vorliegenden Beschlusses geändert.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 13. Dezember 2024.

Im Namen des Rates

Der Präsident

BÓKA J. 
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der Europäischen Union
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(1) Beschluss (GASP) 2017/1775 des Rates vom 28. September 2017 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Mali (ABl. 
L 251 vom 29.9.2017, S. 23).

(2) Beschluss (GASP) 2021/2208 des Rates vom 13. Dezember 2021 zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2017/1775 über restriktive 
Maßnahmen angesichts der Lage in Mali (ABl. L 446 vom 14.12.2021, S. 44).



ANHANG

Der Anhang des Beschlusses (GASP) 2017/1775 wird wie folgt geändert:

1. Der Titel des Abschnitts A erhält folgende Fassung: „A. Liste der natürlichen Personen nach Artikel 1 Absatz 1“.

2. In Abschnitt A (Liste der natürlichen Personen nach Artikel 1 Absatz 1) erhalten die Einträge 2, 3 und 4 folgende Fassung:

Name Angaben zur Identität Gründe
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

„2. WAGUÉ, Ismaël Geburtsort: Bamako

Geburtsdatum: 2.3.1975

Staatsangehörigkeit: Malier

Reisepass-Nr.: Diplomatenpass AA0193660, 
gültig bis 15.2.2023

Geschlecht: männlich

Funktion: Minister für Aussöhnung, Oberstmajor

Oberstmajor Ismaël Wagué ist ein wichtiges Mitglied des inneren 
Kreises um Oberst Assimi Goïta und war neben Oberst Goïta, 
Oberst Sadio Camara, Oberst Modibo Koné und Oberst Malick Diaw 
einer der Hauptakteure des Putsches vom 18. August 2020.

Am 19. August 2020 teilte er mit, dass die Streitkräfte die Macht 
übernommen haben; daraufhin wurde er Sprecher des Nationalen 
Komitees für die Rettung des Volkes (Comité national pour le salut du 
peuple, CNSP).

Ismaël Wagué ist daher für Handlungen verantwortlich, die den 
Frieden, die Sicherheit und die Stabilität Malis bedrohen.

Als Minister für Aussöhnung der Übergangsregierung seit 
Oktober 2020 war Ismaël Wagué für die Umsetzung des 
Abkommens für Frieden und Aussöhnung in Mali zuständig.

Mit seiner im Oktober 2021 abgegebenen Erklärung und seinen 
ständigen Meinungsverschiedenheiten mit den Mitgliedern des 
dauerhaften strategischen Rahmens (Cadre Stratégique Permanent, CSP) 
trug er zur Blockierung des Begleitausschusses des Abkommens für 
Frieden und Aussöhnung in Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA) bei, 
was dazu führte, dass die CSA-Tagungen von Oktober 2021 bis 
September 2022 ausgesetzt wurden. Hierdurch wurde die Umsetzung 
des Abkommens, eine der ‚Missionen‘ des politischen Übergangs in 
Mali gemäß Artikel 2 der Übergangscharta, behindert.

Am 25. Januar 2024 kündigte die Übergangsregierung das Abkommen 
für Frieden und Versöhnung in Mali und erklärte seine sofortige 
Beendigung. Seit diesem Zeitpunkt haben die von der 
Übergangsregierung auferlegten autoritären Zwänge erheblich 
zugenommen.
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Name Angaben zur Identität Gründe
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

Die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) 
hat wegen der Verzögerung bei der Durchführung der Wahlen und dem 
Abschluss des politischen Übergangs in Mali im November 2021 
gezielte Sanktionen gegen die Übergangsregierung (einschließlich 
Ismaël Wagué) verhängt. Am 3. Juli 2022 beschloss die ECOWAS, 
diese individuellen Sanktionen aufrechtzuerhalten.

Ismaël Wagué ist daher für Handlungen verantwortlich, die den 
Frieden, die Sicherheit und die Stabilität Malis bedrohen und den 
erfolgreichen Abschluss des politischen Übergangs in Mali behindern 
und untergraben.

3. MAÏGA, Choguel Geburtsort: Tabango, Gao, Mali

Geburtsdatum: 31.12.1958

Staatsangehörigkeit: Malier

Reisepass-Nr.: von Mali ausgestellter 
Diplomatenpass DA0004473, Schengen-Visum 
erteilt

Geschlecht: männlich

Funktion: ehemaliger Premierminister

Von Juni 2021 bis November 2024 leitete Choguel Maïga als 
Premierminister die Übergangsregierung Malis, die nach dem 
Staatsstreich vom 24. Mai 2021 eingesetzt wurde.

Im Widerspruch zum Zeitplan für Reformen und Wahlen, der zuvor 
mit der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS) im Einklang mit der Übergangscharta vereinbart worden 
war, kündigte er im Juni 2021 die Organisation der Nationalen 
Versammlungen für die Neugründung (Assises nationales de la 
refondation, ANR) als Prozess vor der Reform und Voraussetzung für 
die Durchführung der für den 27. Februar 2022 angesetzten Wahlen 
an.

Wie von Choguel Maïga angekündigt, wurden die ANR anschließend 
mehrmals verschoben und die Wahlen verzögert. Die ANR, die 
schließlich im Dezember 2021 stattfanden, wurden von mehreren 
Interessenträgern boykottiert. Auf der Grundlage der abschließenden 
Empfehlungen der ANR legte die Übergangsregierung einen neuen 
Zeitplan für die Durchführung der Präsidentschaftswahlen im 
Dezember 2025 vor, wonach die Übergangsregierung mehr als fünf 
Jahre an der Macht bleiben kann. Nach der Vorlage im Juni 2022 eines 
überarbeiteten Zeitplans, dem zufolge die Präsidentschaftswahlen im 
März 2024 vorgesehen waren, kündigte die Übergangsregierung am 
21. September 2023 eine weitere Verschiebung der Wahlen an.

Am 25. Januar 2024 kündigte die Übergangsregierung das Abkommen 
für Frieden und Versöhnung in Mali und erklärte seine sofortige 
Beendigung. Seit diesem Zeitpunkt haben die von der 
Übergangsregierung auferlegten autoritären Zwänge erheblich 
zugenommen.
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Name Angaben zur Identität Gründe
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

ECOWAS hat wegen der Verzögerung bei der Durchführung der 
Wahlen und dem Abschluss des politischen Übergangs in Mali im 
November 2021 gezielte Sanktionen gegen die Übergangsregierung 
(einschließlich Choguel Maïga) verhängt. Die ECOWAS hob hervor, 
dass die Übergangsregierung die Notwendigkeit der Durchführung von 
Reformen als Vorwand genutzt hat, um die Verlängerung des 
Zeitraums für den politischen Übergang in Mali zu rechtfertigen und 
sich ohne demokratische Wahlen an der Macht zu halten. Am 3. Juli 
2022 beschloss die ECOWAS, diese individuellen Sanktionen 
aufrechtzuerhalten.

Am 21. November 2024 wurde Choguel Maïga vom Anführer der 
Junta als Premierminister entlassen, nachdem Choguel Maïga die 
Militärjunta kritisiert hatte.

Premierminister war Choguel Maïga unmittelbar verantwortlich für die 
Verschiebung der in der Übergangscharta vorgesehenen Wahlen. 
Choguel Maïga war auch unmittelbar für die Kündigung des 
Abkommens für Frieden und Versöhnung in Mali sowie für die von 
der Übergangsregierung ergriffenen autoritären Maßnahmen 
verantwortlich. Er hat somit den erfolgreichen Abschluss des 
politischen Übergangs in Mali behindert und untergraben, 
insbesondere durch Behinderung und Untergrabung der 
Durchführung von Wahlen und der Machtübergabe an gewählte 
Organe.

4. MAÏGA, Ibrahim Ikassa Geburtsort: Tondibi, Region Gao, Mali

Geburtsdatum: 5.2.1971

Staatsangehörigkeit: Malier

Reisepass-Nr.: von Mali ausgestellter 
Diplomatenpass

Geschlecht: männlich

Funktion: Minister für die Neugestaltung

Ibrahim Ikassa Maïga ist Mitglied des Strategieausschusses des M5-RFP 
(Mouvement du 5 juin — Rassemblement des forces patriotiques, Bewegung 
des 5. Junis — Verband der patriotischen Kräfte), der eine Schlüsselrolle 
beim Sturz von Präsident Keita spielte.

Ibrahim Ikassa Maïga war seit Juni 2021 Minister für die Neugestaltung 
und in dieser Funktion mit der Planung der von Premierminister 
Choguel Maïga angekündigten Nationalen Versammlungen für die 
Neugründung (Assises nationales de la refondation, ANR) betraut.

4.2.2022“
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Im Widerspruch zum Zeitplan für Reformen und Wahlen, der zuvor 
mit der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS) im Einklang mit der Übergangscharta vereinbart worden 
war, wurden die ANR von der Übergangsregierung als Prozess vor der 
Reform und Voraussetzung für die Durchführung der für den 
27. Februar 2022 angesetzten Wahlen angekündigt.

Wie von Choguel Maïga angekündigt, wurden die ANR anschließend 
mehrmals verschoben und die Wahlen verzögert. Die ANR, die 
schließlich im Dezember 2021 stattfanden, wurden von mehreren 
Interessenträgern boykottiert. Auf der Grundlage der abschließenden 
Empfehlungen der ANR legte die Übergangsregierung einen neuen 
Zeitplan für die Durchführung der Präsidentschaftswahlen im 
Dezember 2025 vor, wonach die Übergangsregierung mehr als 
fünf Jahre an der Macht bleiben kann. Nach der Vorlage im 
Juni 2022 eines überarbeiteten Zeitplans, dem zufolge die 
Präsidentschaftswahlen im März 2024 vorgesehen waren, kündigte 
die Übergangsregierung am 21. September 2023 eine weitere 
Verschiebung der Wahlen an.

Am 25. Januar 2024 kündigte die Übergangsregierung das Abkommen 
für Frieden und Versöhnung in Mali und erklärte seine sofortige 
Beendigung. Seit diesem Zeitpunkt haben die von der 
Übergangsregierung auferlegten autoritären Zwänge erheblich 
zugenommen.

ECOWAS hat wegen der Verzögerung bei der Durchführung der 
Wahlen und dem Abschluss des politischen Übergangs in Mali im 
November 2021 gezielte Sanktionen gegen die Übergangsregierung 
(einschließlich Ibrahim Ikassa Maïga) verhängt. Die ECOWAS hob 
hervor, dass die Übergangsregierung die Notwendigkeit der 
Durchführung von Reformen als Vorwand genutzt hat, um die 
Verlängerung des Zeitraums für den politischen Übergang in Mali zu 
rechtfertigen und sich ohne demokratische Wahlen an der Macht zu 
halten. Am 3. Juli 2022 beschloss die ECOWAS, diese individuellen 
Sanktionen aufrechtzuerhalten.

In seinem Amt als Minister für die Neugestaltung behindert und 
untergräbt Ibrahim Ikassa Maïga den erfolgreichen Abschluss des 
politischen Übergangs in Mali, insbesondere durch Behinderung und 
Untergrabung der Durchführung von Wahlen und der Machtübergabe 
an gewählte Organe.
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3. Der Titel des Abschnitts B erhält folgende Fassung: „B. Liste der natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen und Organisationen nach Artikel 2 Absatz 1“.

4. In Abschnitt B (Liste der natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen und Organisationen nach Artikel 2 Absatz 1) erhalten die Einträge 2, 3 und 4 folgende Fassung:

Name Angaben zur Identität Gründe
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

„2. WAGUÉ, Ismaël Geburtsort: Bamako

Geburtsdatum: 2.3.1975

Staatsangehörigkeit: Malier

Reisepass-Nr.: Diplomatenpass AA0193660, 
gültig bis 15.2.2023

Geschlecht: männlich

Funktion: Minister für Aussöhnung, Oberstmajor

Oberstmajor Ismaël Wagué ist ein wichtiges Mitglied des inneren 
Kreises um Oberst Assimi Goïta und war neben Oberst Goïta, 
Oberst Sadio Camara, Oberst Modibo Koné und Oberst Malick Diaw 
einer der Hauptakteure des Putsches vom 18. August 2020.

Am 19. August 2020 teilte er mit, dass die Streitkräfte die Macht 
übernommen haben; daraufhin wurde er Sprecher des Nationalen 
Komitees für die Rettung des Volkes (Comité national pour le salut du 
peuple, CNSP).

Ismaël Wagué ist daher für Handlungen verantwortlich, die den 
Frieden, die Sicherheit und die Stabilität Malis bedrohen.

Als Minister für Aussöhnung der Übergangsregierung seit 
Oktober 2020 war Ismaël Wagué für die Umsetzung des 
Abkommens für Frieden und Aussöhnung in Mali zuständig.

Mit seiner im Oktober 2021 abgegebenen Erklärung und seinen 
ständigen Meinungsverschiedenheiten mit den Mitgliedern des 
dauerhaften strategischen Rahmens (Cadre Stratégique Permanent, CSP) 
trug er zur Blockierung des Begleitausschusses des Abkommens für 
Frieden und Aussöhnung in Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA) bei, 
was dazu führte, dass die CSA-Tagungen von Oktober 2021 bis 
September 2022 ausgesetzt wurden. Hierdurch wurde die Umsetzung 
des Abkommens, eine der ‚Missionen‘ des politischen Übergangs in 
Mali gemäß Artikel 2 der Übergangscharta, behindert.

Am 25. Januar 2024 kündigte die Übergangsregierung das Abkommen 
für Frieden und Versöhnung in Mali und erklärte seine sofortige 
Beendigung. Seit diesem Zeitpunkt haben die von der 
Übergangsregierung auferlegten autoritären Zwänge erheblich 
zugenommen.
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Die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) 
hat wegen der Verzögerung bei der Durchführung der Wahlen und dem 
Abschluss des politischen Übergangs in Mali im November 2021 
gezielte Sanktionen gegen die Übergangsregierung (einschließlich 
Ismaël Wagué) verhängt. Am 3. Juli 2022 beschloss die ECOWAS, 
diese individuellen Sanktionen aufrechtzuerhalten.

Ismaël Wagué ist daher für Handlungen, die den Frieden, die Sicherheit 
und die Stabilität Malis bedrohen, verantwortlich und behindert und 
untergräbt den erfolgreichen Abschluss des politischen Übergangs in 
Mali.

3. MAÏGA, Choguel Geburtsort: Tabango, Gao, Mali

Geburtsdatum: 31.12.1958

Staatsangehörigkeit: Malier

Reisepass-Nr.: von Mali ausgestellter 
Diplomatenpass DA0004473, Schengen-Visum 
erteilt

Geschlecht: männlich

Funktion: ehemaliger Premierminister

Von Juni 2021 bis November 2024 leitete Choguel Maïga als 
Premierminister die Übergangsregierung Malis, die nach dem 
Staatsstreich vom 24. Mai 2021 eingesetzt wurde

Im Widerspruch zum Zeitplan für Reformen und Wahlen, der zuvor 
mit der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS) im Einklang mit der Übergangscharta vereinbart worden 
war, kündigte er im Juni 2021 die Organisation der Nationalen 
Versammlungen für die Neugründung (Assises nationales de la 
refondation, ANR) als Prozess vor der Reform und Voraussetzung für 
die Durchführung der für den 27. Februar 2022 angesetzten Wahlen 
an.

Wie von Choguel Maïga angekündigt, wurden die ANR anschließend 
mehrmals verschoben und die Wahlen verzögert. Die ANR, die 
schließlich im Dezember 2021 stattfanden, wurden von mehreren 
Interessenträgern boykottiert. Auf der Grundlage der abschließenden 
Empfehlungen der ANR legte die Übergangsregierung einen neuen 
Zeitplan für die Durchführung der Präsidentschaftswahlen im 
Dezember 2025 vor, wonach die Übergangsregierung mehr als fünf 
Jahre an der Macht bleiben kann. Nach der Vorlage im Juni 2022 eines 
überarbeiteten Zeitplans, dem zufolge die Präsidentschaftswahlen im 
März 2024 vorgesehen waren, kündigte die Übergangsregierung am 
21. September 2023 eine weitere Verschiebung der Wahlen an.

Am 25. Januar 2024 kündigte die Übergangsregierung das Abkommen 
für Frieden und Versöhnung in Mali und erklärte seine sofortige 
Beendigung. Seit diesem Zeitpunkt haben die von der 
Übergangsregierung auferlegten autoritären Zwänge erheblich 
zugenommen.
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Die ECOWAS hat wegen der Verzögerung bei der Durchführung der 
Wahlen und dem Abschluss des politischen Übergangs in Mali im 
November 2021 gezielte Sanktionen gegen die Übergangsregierung 
(einschließlich Choguel Maïga) verhängt. Die ECOWAS hob hervor, 
dass die Übergangsregierung die Notwendigkeit der Durchführung von 
Reformen als Vorwand genutzt hat, um die Verlängerung des 
Zeitraums für den politischen Übergang in Mali zu rechtfertigen und 
sich ohne demokratische Wahlen an der Macht zu halten. Am 3. Juli 
2022 beschloss die ECOWAS, diese individuellen Sanktionen 
aufrechtzuerhalten.

Am 21. November 2024 wurde Choguel Maïga vom Anführer der 
Junta als Premierminister entlassen, nachdem Choguel Maïga die 
Militärjunta kritisiert hatte.

Als Premierminister war Choguel Maïga unmittelbar verantwortlich für 
die Verschiebung der in der Übergangscharta vorgesehenen Wahlen. 
Choguel Maïga war auch unmittelbar für die Kündigung des 
Abkommens für Frieden und Versöhnung in Mali sowie für die von 
der Übergangsregierung ergriffenen autoritären Maßnahmen 
verantwortlich. Er hat somit den erfolgreichen Abschluss des 
politischen Übergangs in Mali behindert und untergraben, 
insbesondere durch Behinderung und Untergrabung der 
Durchführung von Wahlen und der Machtübergabe an gewählte 
Organe.

4. MAÏGA, Ibrahim Ikassa Geburtsort: Tondibi, Region Gao, Mali

Geburtsdatum: 5.2.1971

Staatsangehörigkeit: Malier

Reisepass-Nr.: von Mali ausgestellter 
Diplomatenpass

Geschlecht: männlich

Funktion: Minister für die Neugestaltung

Ibrahim Ikassa Maïga ist Mitglied des Strategieausschusses des M5-RFP 
(Mouvement du 5 juin — Rassemblement des forces patriotiques, Bewegung 
des 5. Junis-Verband der patriotischen Kräfte), der eine Schlüsselrolle 
beim Sturz von Präsident Keita spielte.

Ibrahim Ikassa Maïga war seit Juni 2021 Minister für die Neugestaltung 
und in dieser Funktion mit der Planung der von Premierminister 
Choguel Maïga angekündigten Nationalen Versammlungen für die 
Neugründung (Assises nationales de la refondation, ANR) betraut.

Im Widerspruch zum Zeitplan für Reformen und Wahlen, der zuvor 
mit der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS) im Einklang mit der Übergangscharta vereinbart worden 
war, wurden die ANR von der Übergangsregierung als Prozess vor der 
Reform und Voraussetzung für die Durchführung der für den 
27. Februar 2022 angesetzten Wahlen angekündigt.
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Wie von Choguel Maïga angekündigt, wurden die ANR anschließend 
mehrmals verschoben und die Wahlen verzögert. Die ANR, die 
schließlich im Dezember 2021 stattfanden, wurden von mehreren 
Interessenträgern boykottiert. Auf der Grundlage der abschließenden 
Empfehlungen der ANR legte die Übergangsregierung einen neuen 
Zeitplan für die Durchführung der Präsidentschaftswahlen im 
Dezember 2025 vor, wonach die Übergangsregierung mehr als 
fünf Jahre an der Macht bleiben kann. Nach der Vorlage im 
Juni 2022 eines überarbeiteten Zeitplans, dem zufolge die 
Präsidentschaftswahlen im März 2024 vorgesehen waren, kündigte 
die Übergangsregierung am 21. September 2023 eine weitere 
Verschiebung der Wahlen an.

Am 25. Januar 2024 kündigte die Übergangsregierung das Abkommen 
für Frieden und Versöhnung in Mali und erklärte seine sofortige 
Beendigung. Seit diesem Zeitpunkt haben die von der 
Übergangsregierung auferlegten autoritären Zwänge erheblich 
zugenommen.

Die ECOWAS hat wegen der Verzögerung bei der Durchführung der 
Wahlen und dem Abschluss des politischen Übergangs in Mali im 
November 2021 gezielte Sanktionen gegen die Übergangsregierung 
(einschließlich Ibrahim Ikassa Maïga) verhängt. Die ECOWAS hob 
hervor, dass die Übergangsregierung die Notwendigkeit der 
Durchführung von Reformen als Vorwand genutzt hat, um die 
Verlängerung des Zeitraums für den politischen Übergang in Mali zu 
rechtfertigen und sich ohne demokratische Wahlen an der Macht zu 
halten. Am 3. Juli 2022 beschloss die ECOWAS, diese individuellen 
Sanktionen aufrechtzuerhalten.

In seinem Amt als Minister für die Neugestaltung behindert und 
untergräbt Ibrahim Ikassa Maïga den erfolgreichen Abschluss des 
politischen Übergangs in Mali, insbesondere durch Behinderung und 
Untergrabung der Durchführung von Wahlen und der Machtübergabe 
an gewählte Organe.
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BESCHLUSS (EU) 2024/3158 DES RATES

vom 12. Dezember 2024

zur Ernennung eines Europäischen Staatsanwalts der Europäischen Staatsanwaltschaft

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer Verstärkten 
Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) (1), insbesondere auf Artikel 16,

gestützt auf den Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1696 des Rates vom 13. Juli 2018 über die Regeln für die Tätigkeit des 
Auswahlausschusses nach Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/1939 zur Durchführung einer Verstärkten 
Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) (2),

gestützt auf den Beschluss (EU) 2023/133 des Rates vom 17. Januar 2023 zur Ernennung der Mitglieder des in Artikel 14 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/1939 vorgesehenen Auswahlausschusses (3),

gestützt auf die begründete Stellungnahme und die Rangfolge der Kandidaten, wie sie der Auswahlausschuss erstellt hat,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die EUStA wurde durch die Verordnung (EU) 2017/1939 errichtet.

(2) Die Europäischen Staatsanwälte beaufsichtigen Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen in Einklang mit 
Artikel 12 der Verordnung (EU) 2017/1939.

(3) Mit dem Beschluss (EU) 2024/1952 der Kommission (4) wurde die Beteiligung Schwedens an der Verstärkten 
Zusammenarbeit zur Errichtung der EUStA bestätigt.

(4) Im Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1696 sind die Regeln für die Tätigkeit des Auswahlausschusses nach 
Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/1939 (im Folgenden „Regeln für die Tätigkeit des 
Auswahlausschusses“) festgelegt.

(5) Gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1939 benennt jeder teilnehmende Mitgliedstaat drei 
Kandidaten für das Amt eines Europäischen Staatsanwalts aus dem Kreis von Bewerbern, die aktive Mitglieder der 
Staatsanwaltschaft oder der Richterschaft des jeweiligen Mitgliedstaats sind, die jede Gewähr für Unabhängigkeit 
bieten und in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat die für die höchsten staatsanwaltlichen oder richterlichen Ämter 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen und die über einschlägige praktische Erfahrungen im Rahmen der 
nationalen Rechtsordnungen, der Finanzermittlungen und der internationalen justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen verfügen.

(6) Schweden hat drei Kandidaten nominiert.

(7) Der Auswahlausschuss hat für jeden Kandidaten, der von Schweden benannt wurde und die Bedingungen des 
Artikels 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1939 erfüllt, eine begründete Stellungnahme erstellt und seinen 
Platz in der Rangfolge festgelegt und dem Rat diese Informationen übermittelt, die der Rat am 15. Oktober 2024 
erhalten hat.

(8) Gemäß Regel VII.2 Absatz 4 der Regeln für die Tätigkeit des Auswahlausschusses hat der Auswahlausschuss die 
Rangfolge der Kandidaten entsprechend ihren Qualifikationen und Erfahrungen festgelegt. Die Rangfolge entspricht 
der vom Auswahlausschuss bevorzugten Reihenfolge und ist für den Rat nicht bindend.

(9) Gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1939 wählt der Rat nach Eingang der begründeten 
Stellungnahme des Auswahlausschusses einen der Kandidaten aus und ernennt ihn zum Europäischen Staatsanwalt 
des betreffenden teilnehmenden Mitgliedstaats.

Amtsblatt 
der Europäischen Union

DE 
Reihe L

2024/3158 13.12.2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3158/oj 1/2

(1) ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1.
(2) ABl. L 282 vom 12.11.2018, S. 8.
(3) ABl. L 17 vom 19.1.2023, S. 90.
(4) Beschluss (EU) 2024/1952 der Kommission vom 16. Juli 2024 zur Bestätigung der Beteiligung Schwedens an der Verstärkten 

Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (ABl. L, 2024/1952, 18.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/ 
dec/2024/1952/oj).

http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1952/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1952/oj


(10) Gemäß Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/1939 wählt der Rat die Europäischen Staatsanwälte mit 
einfacher Mehrheit aus und ernennt sie für eine Amtszeit von sechs Jahren; Wiederernennung ist nicht zulässig.

(11) Der Rat hat die jeweiligen Verdienste der Kandidaten gewürdigt und dabei die begründete Stellungnahme des 
Auswahlausschusses berücksichtigt.

(12) Auf der Grundlage einer Bewertung der jeweiligen Verdienste der Kandidaten, hat sich der Rat der nicht bindenden 
vom Auswahlausschuss bevorzugten Reihenfolge der von Schweden benannten Kandidaten angeschlossen —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der folgende von Schweden benannte Kandidat wird für eine nicht erneuerbare Amtszeit von sechs Jahren ab dem 
14. Dezember 2024 zur Europäischen Staatsanwältin der EUStA ernannt:

Herr Martin BRESMAN.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 12. Dezember 2024.

Im Namen des Rates

Der Präsident

PINTÉR S. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2024/3173 DER KOMMISSION 

vom 27. August 2024

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates um Vorschriften für 
den Zugang zum Schnellwarnsystem Safety Gate, den Betrieb des Systems, die in das System einzugebenden 

Informationen, die für Meldungen zu erfüllenden Anforderungen und die Kriterien für die Bewertung des 
Risikoniveaus 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über die 
allgemeine Produktsicherheit (1), insbesondere auf Artikel 26 Absatz 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um ein ordnungsgemäßes und effizientes Funktionieren des Schnellwarnsystems Safety Gate zu gewährleisten, ist es 
von zentraler Bedeutung, detaillierte Vorschriften für den Zugang zu diesem System, den Betrieb des Systems, die in 
das System einzugebenden Informationen und die für Meldungen zu erfüllenden Anforderungen festzulegen und 
Kriterien für die Bewertung des von Produkten ausgehenden Risikoniveaus einzuführen.

(2) Nach Artikel 26 der Verordnung (EU) 2023/988 müssen oder können die Mitgliedstaaten in Abhängigkeit vom 
jeweiligen Risikoniveau Korrekturmaßnahmen melden, die in Bezug auf gefährliche Produkte auf der Grundlage der 
genannten Verordnung und auf der Grundlage des Artikels 20 der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (2) für Produkte, die diesen beiden Verordnungen unterliegen, ergriffen werden oder 
geplant sind. Artikel 26 Absatz 10 der Verordnung (EU) 2023/988 sieht vor, dass die Kommission einen delegierten 
Rechtsakt erlässt, in dem unter anderem die Anforderungen bezüglich der Meldungen solcher Produkte sowie die 
Kriterien für die Bewertung ihres Risikos festgelegt werden; da dieser Artikel im Einklang mit Artikel 2 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2023/988 sowohl für Produkte gilt, die unter spezifische Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union fallen, als auch für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/988 unterliegen, müssen detaillierte Vorschriften 
für das Schnellwarnsystem Safety Gate sowie Kriterien für die Bewertung des Risikoniveaus von Produkten, die der 
Verordnung (EU) 2023/988 sowie der Verordnung (EU) 2019/1020 unterliegen, festgelegt werden.

(3) Um den Informationsaustausch zu allen gefährlichen Produkten, die auf dem Unionsmarkt bereitgestellt werden, 
durch ein einziges Instrument zu erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten über das Schnellwarnsystem Safety Gate 
Informationen zu allen von ihnen in Bezug auf gefährliche Produkte geplanten oder ergriffenen Korrektur
maßnahmen austauschen können, einschließlich der Maßnahmen in Bezug auf Produkte, die ein nicht ernstes Risiko 
darstellen.

(4) Meldungen, die von den nationalen Behörden über das Schnellwarnsystem Safety Gate übermittelt werden, sollten so 
detailliert wie möglich sein, damit das betreffende Produkt von anderen Behörden, die Folgemaßnahmen ergreifen 
müssen oder können, identifiziert werden kann. Daher ist es erforderlich, die Anforderungen zu präzisieren, denen 
diese Meldungen genügen sollten, insbesondere die Informationen, die bei den verschiedenen Arten von Meldungen 
zu übermitteln sind.

(5) Die Kommission sollte entsprechend die Vollständigkeit der Meldungen prüfen, insbesondere im Hinblick auf die 
Informationen, die bei verschiedenen Arten von Meldungen zu übermitteln sind. Gleichzeitig sollte die Kommission 
die Möglichkeit haben, erforderlichenfalls zusätzliche sachdienliche Informationen oder eine Berichtigung der 
übermittelten Informationen zu verlangen, bevor sie die Meldung im System validiert und damit an die anderen 
Mitgliedstaaten übermittelt.
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(6) Um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit gemäß Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/988 kostenlosen 
und freien Zugang zu ausgewählten Informationen hat, die über das Schnellwarnsystem Safety Gate gemeldet 
werden, insbesondere zu Informationen über gefährliche Produkte und die diesbezüglich ergriffenen Korrektur
maßnahmen, sollte die Kommission ausgewählte Informationen, die in den über das Schnellwarnsystem Safety Gate 
übermittelten Meldungen enthalten sind, auf dem Safety-Gate-Portal veröffentlichen.

(7) Basierend auf den Informationen des Mitgliedstaats, der eine Meldung übermittelt hat, sollte die Kommission die 
Meldungen im Schnellwarnsystem Safety Gate aktualisieren. Solche Aktualisierungen sollten nur die Meldung 
betreffen, zu der der betreffende Mitgliedstaat eine Aktualisierung mitgeteilt hat. Um sicherzustellen, dass die 
Informationen auf dem Safety-Gate-Portal aktuell sind, sollte die Kommission auch die auf dem Portal angezeigten 
Informationen aktualisieren oder sie gegebenenfalls löschen.

(8) Die vorliegende Verordnung sollte Anwendung finden auf Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für Verbraucher 
durch Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/988 unterliegen, sowie auf Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für 
Endnutzer durch Produkte, die unter die Verordnung (EU) 2019/1020 fallen. In der vorliegenden Verordnung 
sollten die Kriterien für die Bewertung des Risikoniveaus dieser Produkte festgelegt werden.

(9) Die vorliegende Verordnung sollte zudem Anwendung finden auf Risiken für andere öffentliche Interessen durch 
Produkte, die der Verordnung (EU) 2019/1020 unterliegen. Angesichts der Besonderheiten dieser anderen 
öffentlichen Interessen, die durch Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union geschützt sind, sollten die Kriterien 
für die Bewertung des Risikoniveaus in Bezug auf diese Interessen den spezifischen Zielen und Anforderungen der 
geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union Rechnung tragen und könnten daher von den Kriterien für 
die Bewertung des Gesundheits- und Sicherheitsrisikoniveaus abweichen. Hinsichtlich der Bewertung von Risiken für 
andere öffentliche Interessen als die Gesundheit und Sicherheit, die durch Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union geschützt sind, spielen die Gruppen zur administrativen Zusammenarbeit gemäß Artikel 32 Absatz 2 
Buchstabe g der Verordnung (EU) 2019/1020 eine besondere Rolle, da es ihre Aufgabe ist, die sektorspezifische 
Bewertung — einschließlich Risikobewertungen — von Produkten, die den Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union unterliegen, zu erleichtern.

(10) Angesichts der guten Erfahrungen mit den Leitlinien für die Risikobewertung, die im Durchführungsbeschluss 
(EU) 2019/417 der Kommission (3) zur Festlegung von Leitlinien für die Verwaltung des gemeinschaftlichen Systems 
zum raschen Informationsaustausch „RAPEX“ enthalten sind, sowie angesichts der Notwendigkeit, die Kontinuität 
zwischen RAPEX und dem Schnellwarnsystem Safety Gate zu wahren, und des Ziels, einen ordnungsgemäßen und 
wirksamen Betrieb des Schnellwarnsystems Safety Gate zu gewährleisten, sollten die Kriterien für die Bewertung des 
Risikoniveaus auch eine Methodik beinhalten, anhand derer die nationalen Behörden beurteilen können, wie ein 
Schaden oder eine Gefahr zu einem Risiko werden könnte und wie in diesem Zusammenhang das Risikoniveau 
bewertet und festgelegt werden sollte. Dieser Ansatz gewährleistet die korrekte Anwendung jener Kriterien und 
folglich eine korrekte Bestimmung des Risikoniveaus durch die Mitgliedstaaten für Produkte, die über das 
Schnellwarnsystem Safety Gate gemeldet werden.

(11) Die nationalen Behörden, die Produkte über das Schnellwarnsystem Safety Gate melden, sollten berücksichtigen 
können, dass es für gewisse Situationen oder für Produkte mit bestimmten Merkmalen bereits gesicherte Nachweise 
wie Statistiken, Ergebnisse von Marktüberwachungen oder Risikobewertungen gibt, die darauf schließen lassen, dass 
von den betreffenden Produkten ein ernstes Risiko ausgeht. In solchen Fällen sollten die nationalen Behörden nicht 
verpflichtet sein, für die Meldung über das Schnellwarnsystem Safety Gate individuelle Risikobewertungen 
vorzulegen.

(12) Die vorliegende Verordnung sollte ab demselben Zeitpunkt wie die Verordnung (EU) 2023/988 gelten —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für den Betrieb des Schnellwarnsystems Safety Gate gelten die im Anhang I festgelegten Vorschriften für den Zugang zum 
Schnellwarnsystem Safety Gate, den Betrieb des Systems, die in das System einzugebenden Informationen und die für 
Meldungen zu erfüllenden Anforderungen.

Artikel 2

Das mit einem Produkt verbundene Risikoniveau wird nach den Kriterien in Anhang II bewertet.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 13. Dezember 2024.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 27. August 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG I 

VORSCHRIFTEN FÜR DEN ZUGANG ZUM SCHNELLWARNSYSTEM SAFETY GATE, DEN BETRIEB DES 
SYSTEMS, DIE IN DAS SYSTEM EINZUGEBENDEN INFORMATIONEN UND DIE FÜR MELDUNGEN ZU 

ERFÜLLENDEN ANFORDERUNGEN 

1. ARTEN VON MELDUNGEN ÜBER DAS SCHNELLWARNSYSTEM SAFETY GATE

1.1. Meldung eines ernsten Risikos

Muss ein Mitgliedstaat über das Schnellwarnsystem Safety Gate eine Korrekturmaßnahme melden, die gemäß 
Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2023/988 oder gemäß Artikel 20 der Verordnung 
(EU) 2019/1020 ergriffen wurde, so erstellt und übermittelt die zuständige nationale Behörde eine Meldung. Eine 
solche Meldung wird im Schnellwarnsystem Safety Gate als „Meldung eines ernsten Risikos“ eingestuft.

1.2. Meldung eines anderen Risikos

Die nationalen Behörden können der Kommission über das Schnellwarnsystem Safety Gate Korrekturmaßnahmen 
gemäß Artikel 26 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/988 melden. In dem System wird eine solche Meldung als 
„Meldung eines anderen Risikos“ eingestuft.

1.3. Meldung zur Information

Die nationalen Behörden können über das Schnellwarnsystem Safety Gate eine geplante Korrekturmaßnahme gemäß 
Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/988 melden, wenn die nationale Behörde eine solche Meldung 
angesichts der Dringlichkeit des Risikos für die Gesundheit oder Sicherheit von Verbrauchern oder anderen 
Endnutzern für erforderlich hält. Solche Meldungen werden in dem System als „Meldung zur Information“ eingestuft.

1.4. Folgemeldungen

Meldungen, die von anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 26 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2023/988 über das 
Schnellwarnsystem Safety Gate zu übermitteln sind, werden im System als „Folgemeldungen“ eingestuft.

1.5. Von der Kommission übermittelte Warnmeldungen

Die Kommission kann das Schnellwarnsystem Safety Gate nutzen, um die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 26 
Absatz 8 der Verordnung (EU) 2023/988 zu unterrichten. Solche Informationsmeldungen werden im System als 
„Warnmeldungen der Kommission“ eingestuft.

2. INFORMATIONEN, DIE IN MELDUNGEN DER NATIONALEN BEHÖRDEN ÜBER DAS SCHNELLWARNSYSTEM SAFETY GATE 
ANZUGEBEN SIND

2.1. Die Elemente, die in den Meldungen anzugeben sind, sind in den Abschnitten 2.2 und 2.3 aufgeführt. Die von den 
nationalen Behörden über das Schnellwarnsystem Safety Gate übermittelten Meldungen müssen so vollständig wie 
möglich sein. Falls die erforderlichen Daten dem meldenden Mitgliedstaat zum Zeitpunkt der Übermittlung der 
Meldung nicht vorliegen, wird dies vom meldenden Mitgliedstaat deutlich angegeben und erklärt. Sobald die 
fehlenden Informationen verfügbar sind, aktualisiert der meldende Mitgliedstaat seine Meldung gemäß Abschnitt 4 
dieses Anhangs.

2.2. Die Meldungen gemäß den Abschnitten 1.1 bis 1.3 enthalten Folgendes:

a) Informationen über die für das gemeldete Produkt geltenden Sicherheitsanforderungen:

i) den Verweis auf die geltenden Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls 
die geltenden Normen;

ii) gegebenenfalls den Nachweis der Konformität;

iii) die Bescheinigungen, soweit relevant und verfügbar;

b) eine Beschreibung des vom gemeldeten Produkt ausgehenden Risikos, unter anderem:

i) Beschreibung des Risikos mit Erklärung des Fehlers des Produkts und der Art und Weise, wie das Risiko 
durch den Fehler verursacht wird;
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ii) Risikokategorie;

iii) Risikograd;

iv) gegebenenfalls die Beschreibung der Ergebnisse von Laboruntersuchungen oder Sichtprüfungen;

v) gegebenenfalls die Testberichte, einschließlich des Testdatums, und Bescheinigungen über die 
Nichterfüllung der Sicherheitsanforderungen durch das gemeldete Produkt;

vi) eine Risikobewertung gemäß Anhang II;

vii) gegebenenfalls Informationen über bekannt gewordene Unfälle oder Zwischenfälle;

c) Angaben zu den ergriffenen oder geplanten Korrekturmaßnahmen, insbesondere:

i) Art der Maßnahme (obligatorisch oder freiwillig);

ii) Kategorie (z. B. Rücknahme vom Markt, Rückruf);

iii) geografischer Geltungsbereich;

iv) sofern verfügbar, Zeitpunkt des Inkrafttretens und Geltungsdauer (z. B. unbefristet, vorübergehend);

v) sofern verfügbar, Link zur URL der Rückrufanzeige;

d) Angaben dazu, ob die ganze Meldung oder Teile davon und/oder eine oder mehrere Anlagen vertraulich sind, 
und gegebenenfalls ein Antrag auf vertrauliche Behandlung zusammen mit einer Begründung;

e) Angaben zur Identifizierung des betreffenden Produkts, einschließlich, sofern verfügbar:

i) der Angabe, ob es sich bei dem Produkt um ein Verbraucherprodukt oder ein Produkt für die 
gewerbliche Nutzung handelt;

ii) der Produktkategorie;

iii) der Kategorie nach dem OECD-Portal;

iv) der Produktbezeichnung;

v) der Marke;

vi) der Modell- oder Typnummer oder beidem;

vii) des Strichcodes;

viii) der Los- oder Seriennummer;

ix) des Zolltarif-Codes;

x) einer Beschreibung von Produkt und Verpackung;

xi) der Gesamtanzahl der von der Meldung betroffenen Produkteinheiten;

xii) aller sonstigen Informationen, anhand deren die nationalen Behörden das Produkt identifizieren können;

xiii) der Angabe, ob es sich bei dem Produkt um eine Fälschung handelt;

f) Informationen zur Rückverfolgbarkeit, unter anderem, sofern verfügbar:

i) Angaben zur Herkunft des Produkts (Ursprungsland);

ii) die vollständigen Kontaktdaten des Herstellers, einschließlich seines Namens, seines eingetragenen 
Handelsnamens oder seiner eingetragenen Handelsmarke, seiner Postanschrift und elektronischen 
Adresse und seiner Telefonnummer;

iii) Angaben zu den Bestimmungsländern, Kontaktdaten des Einführers bzw. der Einführer;

iv) Angaben zu den Händlern des gemeldeten Produkts in der Union und den Einzelhändlern;

v) den Namen, den eingetragenen Handelsnamen oder die eingetragene Handelsmarke und die 
Kontaktdaten, einschließlich der Postanschrift und der elektronischen Adresse, der verantwortlichen 
Person in der Union gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 2019/1020 und Artikel 16 der Verordnung 
(EU) 2023/988;

vi) Kopien von Bestellscheinen, Kaufverträgen, Rechnungen, Ladepapieren, Zollanmeldungen oder anderen 
Dokumenten, die Informationen über Akteure in der Lieferkette enthalten, wenn Hersteller und 
Ausführer des gemeldeten Produkts in Drittländern ansässig sind;
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vii) Angabe, wo genau das Produkt in Verkehr gebracht wurde;

viii) die URL des Angebots und seine eindeutige Kennung, wenn das Produkt online verkauft wird oder 
wurde, sowie gegebenenfalls den Namen des Anbieters eines Online-Marktplatzes;

ix) Angaben zu den Lieferketten des gemeldeten Produkts, auch in Drittländern;

g) soweit relevant und verfügbar, Angabe der über das Safety-Business-Gateway bereitgestellten Informationen, 
einschließlich:

i) Angaben zu gemeldeten Unfällen im Zusammenhang mit dem gemeldeten Produkt;

ii) der vom Wirtschaftsakteur ergriffenen Maßnahmen;

h) gegebenenfalls zusätzliche Informationen über den Kontext der Meldung, einschließlich der Angabe, ob die 
Maßnahme im Rahmen einer koordinierten Durchsetzungsmaßnahme auf Unionsebene ergriffen wurde oder 
das Ergebnis einer Beschwerde eines Verbrauchers oder einer anderen betroffenen Partei gemäß Artikel 33 
Absatz 4 ist, oder von Informationen, die gemäß Artikel 34 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/988 
übermittelt wurden.

Was die Angaben zur Identifizierung des betreffenden Produkts gemäß Buchstabe e angeht, so ist in der Meldung 
nach Möglichkeit anzugeben, ob sich die Identifizierungsdaten direkt auf dem Produkt oder der Verpackung 
befinden, wo sie vom Hersteller angebracht wurden, oder auf Etiketten, die der Einführer oder Händler auf dem 
Produkt oder seiner Verpackung angebracht hat.

Der Meldung sind Bilder beizufügen, die das Produkt und seine Verpackung einschließlich der entsprechenden 
Etiketten in hoher Auflösung und Farbe zeigen.

2.3. Die Folgemeldungen gemäß Abschnitt 1.4 müssen Informationen enthalten, die nicht in der ursprünglichen 
Meldung enthalten waren, oder Informationen, die aktualisiert oder ergänzt werden müssen, sowie Informationen 
über die Folgemaßnahmen, die die nationale Behörde, die die Folgemeldung übermittelt hat, ergriffen hat.

Folgemeldungen müssen insbesondere detaillierte Angaben zur Risikobewertung enthalten, wenn der die 
Folgemaßnahme meldende Mitgliedstaat zu einem anderen Ergebnis hinsichtlich des Risikoniveaus gekommen ist 
als der Mitgliedstaat, der die ursprüngliche Meldung übermittelt hat.

3. ÜBERPRÜFUNG DER MELDUNGEN DURCH DIE KOMMISSION UND VERÖFFENTLICHUNG

3.1. Gemäß Artikel 26 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2023/988 überprüft die Kommission unter Berücksichtigung der 
in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Anforderungen, ob die von den Mitgliedstaaten übermittelten Meldungen 
vollständig sind.

Gelangt die Kommission auf der Grundlage der in der Meldung enthaltenen Informationen zu der Auffassung, dass 
die Meldung vollständig ist, so wird die in Artikel 26 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2023/988 genannte Frist von 
vier Arbeitstagen mit dem Eingang der Mitteilung in Gang gesetzt.

3.2. Die Kommission kann von den meldenden nationalen Behörden zusätzliche Informationen anfordern oder sie 
ersuchen, ihre Meldungen zu berichtigen. In diesen Fällen setzt die Kommission eine Frist für die Beantwortung 
solcher Ersuchen.

Gemäß Artikel 26 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2023/988 beginnt die in dem genannten Artikel festgelegte Frist 
von vier Arbeitstagen erst, wenn ausreichende zusätzliche Informationen eingegangen sind oder die erbetene 
Berichtigung der Meldung abgeschlossen ist.

3.3. Auf der Grundlage der ihr vorliegenden Informationen entscheidet die Kommission, ob eine Meldung validiert wird, 
wenn nach Ablauf der in Abschnitt 3.2 Absatz 2 genannten Frist

a) die zusätzlichen Informationen nicht übermittelt wurden,

b) die übermittelten Informationen unzureichend sind oder

c) die Berichtigung der Meldung nicht abgeschlossen ist.

3.4. Die Kommission kann die Art der betreffenden Meldung entsprechend den in Abschnitt 1 genannten Kategorien bei 
der Validierung der Meldung ändern und den meldenden Mitgliedstaat davon in Kenntnis setzen.
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3.5. Nach der Validierung einer Meldung stellt die Kommission sicher, dass ausgewählte Informationen, die in der 
Meldung enthalten sind, auf dem Safety-Gate-Portal veröffentlicht werden.

3.6. Die Kommission haftet nicht für die Richtigkeit und Genauigkeit der von den nationalen Behörden übermittelten 
Informationen.

4. AKTUALISIERUNG DER MELDUNGEN

4.1. Die Mitgliedstaaten melden der Kommission unverzüglich über das Schnellwarnsystem Safety Gate jede 
Aktualisierung, Änderung oder Rücknahme von Korrekturmaßnahmen, die über das Schnellwarnsystem Safety 
Gate gemeldet wurden.

4.2. Auf der Grundlage der gemäß Abschnitt 4.1 erhaltenen Informationen nimmt die Kommission die gemeldeten 
Änderungen im Schnellwarnsystem Safety Gate vor und veröffentlicht diese Änderungen gegebenenfalls auf dem 
Safety-Gate-Portal.

5. BESONDERE VORSCHRIFTEN FÜR FOLGEMELDUNGEN

5.1. Gemäß Artikel 26 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2023/988 übermitteln andere Mitgliedstaaten als der Mitgliedstaat, 
der die ursprüngliche Korrekturmaßnahme im Zusammenhang mit Produkten, die ein ernstes Risiko darstellen, 
gemeldet hat, über das Schnellwarnsystem Safety Gate Folgemeldungen, insbesondere in folgenden Fällen:

a) Der Mitgliedstaat hat eine spezifische Marktüberwachungsmaßnahme im Zusammenhang mit einer Meldung im 
Schnellwarnsystem Safety Gate durchgeführt, das gemeldete Produkt jedoch nicht auf seinem Markt gefunden;

b) der Mitgliedstaat hat das gemeldete Produkt auf seinem Markt gefunden und eine Korrekturmaßnahme ergriffen;

c) der Mitgliedstaat hat das gemeldete Produkt auf seinem Markt gefunden, aber keine Korrekturmaßnahmen 
ergriffen;

d) der Mitgliedstaat hat andere Maßnahmen ergriffen oder zusätzliche Informationen über die Meldung erhalten.

Folgemeldungen, die in den unter Buchstabe c genannten Fällen übermittelt werden, müssen eine Erläuterung 
enthalten, warum die Korrekturmaßnahmen nicht als notwendig erachtet wurden.

6. LÖSCHUNG VON MELDUNGEN AUS DEM SCHNELLWARNSYSTEM SAFETY GATE UND DEM SAFETY-GATE-PORTAL

6.1. In hinreichend begründeten Fällen können die Mitgliedstaaten die Kommission ersuchen, Meldungen, die sie über das 
Schnellwarnsystem Safety Gate übermittelt haben, zu löschen.

6.2. Wenn die Kommission auf der Grundlage der von dem Mitgliedstaat übermittelten Begründung die Meldung aus 
dem Schnellwarnsystem Safety Gate löscht, löscht sie sie auch aus dem Safety-Gate-Portal.

6.3. Zehn Jahre nach Validierung der Meldung durch die Kommission sorgt die Kommission dafür, dass die auf der 
betreffenden Meldung basierenden ausgewählten Informationen der Öffentlichkeit in einem gesonderten 
Archivbereich des Safety-Gate-Portals zugänglich sind.
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ANHANG II 

KRITERIEN FÜR DIE BEWERTUNG DES RISIKONIVEAUS 

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) „Schadensszenario“ bezeichnet die Abfolge der Ereignisse, die zum Eintreten des Schadens führen;

b) „Schadenswahrscheinlichkeit“ bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden tatsächlich eintreten kann;

c) „Risikomanagement“ bezeichnet die Folgemaßnahmen, durch die ein in einer Risikobewertung ermitteltes 
Risiko verringert oder beseitigt werden soll.

2. RISIKEN

2.1. Dieser Anhang enthält Kriterien für die Bewertung des Risikoniveaus, damit die Mitgliedstaaten ihren 
Verpflichtungen gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/988 und bei der Übermittlung von 
Meldungen über das Schnellwarnsystem Safety Gate gemäß Artikel 26 Absätze 2, 3 oder 7 der genannten 
Verordnung nachkommen können.

2.2. Dieser Anhang enthält Anforderungen an die Bewertung der Gesundheits- und Sicherheitsrisiken von Produkten, die 
den Verordnungen (EU) 2023/988 und (EU) 2019/1020 unterliegen, und an die Bewertung von Risiken für andere 
öffentliche Interessen im Zusammenhang mit Produkten, die der Verordnung (EU) 2019/1020 unterliegen, sofern 
diese anderen öffentlichen Interessen durch die Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union geschützt sind.

2.2.1. Risiken für Gesundheit und Sicherheit

Die Anforderungen bezüglich der Bewertung der Gesundheits- und Sicherheitsrisiken von Produkten, die für 
Verbraucher und — im Falle von der Verordnung (EU) 2019/1020 unterliegenden Produkten — für Endnutzer in 
Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden, sind in den Abschnitten 3 und 4 dieses Anhangs 
dargelegt.

2.2.2. Andere als die in Abschnitt 2.2.1 genannten Risiken für öffentliche Interessen im Zusammenhang mit Produkten, die der 
Verordnung (EU) 2019/1020 unterliegen

Öffentliche Interessen, die unter die Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union fallen, gehen über die in 
Abschnitt 2.2.1 genannten Gesundheits- und Sicherheitsrisiken hinaus und umfassen ein breiteres Spektrum 
geschützter Interessen wie Umwelt, Tiere, Energieressourcen, Eigentum, öffentliche Sicherheit oder wirtschaftliche 
Transaktionen.

Gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1020 sind bei der Bewertung, ob mit einem Produkt ein 
ernstes Risiko verbunden ist, die Art der Gefahr und die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens zu berücksichtigen.

Bei ihrer Bewertung der Risiken für andere öffentliche Interessen berücksichtigen die Mitgliedstaaten die spezifischen 
Anforderungen der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, einschließlich der besonderen Art der durch die 
betreffenden Rechtsvorschriften geschützten Interessen und der Anforderungen, die die Produkte erfüllen müssen, 
um den Schutz dieser Interessen zu gewährleisten.

Ferner berücksichtigen die Mitgliedstaaten, dass sich Risiken für andere öffentliche Interessen als die Gesundheit und 
Sicherheit auf Produktrisiken beziehen können, die zwar keine Verletzung der Endnutzer verursachen, aber 
verschiedene Arten negativer Auswirkungen oder Schäden verursachen können, die im Zuge der Risikobewertung 
ermittelt und bewertet werden müssen, wobei die Anforderungen der Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union und die mit ihnen verfolgten öffentlichen Interessen zu berücksichtigen sind.

Die Abschnitte 3 und 4 gelten für die Bewertung von Risiken für andere öffentliche Interessen, die durch 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union geschützt sind; dabei sind Abschnitt 2.2.2 sowie die spezifischen 
Anforderungen und Ziele der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, die für das betreffende Risiko gelten, 
zu berücksichtigen.
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3. ABFOLGE BEI DER BEWERTUNG DES RISIKONIVEAUS

Zur Erfüllung ihrer Meldepflichten gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/988 und bei der 
Übermittlung von Meldungen gemäß Artikel 26 Absätze 2 oder 3 der genannten Verordnung unternehmen die 
Mitgliedstaaten die im vorliegenden Abschnitt genannten Schritte, um

a) zu analysieren, wie bestimmte Gefahren zu potenziellen Schäden führen können;

b) unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit das Risikoniveau im Zusammenhang mit Produkten zu 
bestimmen.

In den in Abschnitt 4.1 genannten Fällen sind die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, die im vorliegenden Abschnitt 
beschriebenen Schritte zu befolgen.

3.1. Bewertung des erwarteten Schadensszenarios

3.1.1. Die nationalen Behörden bewerten das Szenario, in dem die inhärente Produktgefahr einen Schaden verursachen 
kann. Diese inhärente Produktgefahr wird anhand des Ausmaßes der schädlichen Auswirkungen bestimmt, die ein 
Produkt für die Benutzer haben kann.

3.1.2. Es ist ein Schadensszenario zu erstellen, indem Folgendes genau beschrieben wird:

a) wie die Gefahr zu dem Schaden führt;

b) der Schweregrad des verursachten Schadens.

3.1.3. Bei der Bewertung des erwarteten Schadensszenarios berücksichtigen die nationalen Behörden, dass der Schweregrad 
eines Schadens abhängig von mehreren Faktoren wie der inhärenten Gefahr des Produkts, der Art und Weise, wie das 
Produkt vom Benutzer verwendet wird oder verwendet werden kann, oder von der Art des Benutzers, der das 
Produkt verwendet, variieren kann.

3.2. Schadensszenario: Schritte, die zum Schaden bzw. zu Schäden führen

3.2.1. Je nach Anzahl der Faktoren, die bei der Bestimmung des Risikos eines Produkts zu berücksichtigen sind, können 
unterschiedliche Schadensszenarien erstellt werden. Die Mitgliedstaaten beginnen mit einem Szenario, in dem ein 
Benutzer, für den das Produkt bestimmt ist, das Produkt entsprechend seiner vorhersehbaren Verwendung 
verwendet.

3.2.2. Wenn von dem Produkt mehrere Risiken ausgehen, müssen für jedes dieser Risiken Schadensszenarien entwickelt 
werden.

3.2.3. Ein Schadensszenario muss aus der Analyse mindestens der folgenden Schritte bestehen:

a) Das Produkt hat einen Mangel oder kann während seiner vorhersehbaren Lebensdauer zu einer gefährlichen 
Situation führen.

b) Der Mangel oder die gefährliche Situation führt zu einem Unfall oder zu negativen Auswirkungen auf die 
Gesundheit oder Sicherheit einer Person (oder auf andere geschützte öffentliche Interessen, gegebenenfalls 
gemäß Abschnitt 2).

c) Der Unfall oder die negative Auswirkung führt zu einem Schaden.

3.2.4. Auf der Grundlage einer Einzelfallanalyse können die Mitgliedstaaten die in Abschnitt 3.2.3 genannten Schritte in 
weitere Schritte (höchstens fünf) unterteilen, um darzulegen, wie die Produktgefahr zu Schäden führen kann.

3.2.5. Da jeder der in den Abschnitten 3.2.3 und 3.2.4 genannten Schritte die Wahrscheinlichkeit des Eintretens erheblich 
verringern kann, müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass diese Schritte klar und prägnant sind und den 
kürzesten Weg zum Schaden veranschaulichen.

3.3. Schweregrad der Verletzung oder des Schadens

3.3.1. Der Schweregrad der Verletzung oder des Schadens für die Gesundheit und Sicherheit der Benutzer kann von 
folgenden Faktoren abhängen:

a) Art der Gefahr,

b) Ausmaß der Gefahr,
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c) Auswirkung der Gefahr auf den Benutzer,

d) verletzter Körperteil,

e) Art der Auswirkung der Gefahr auf ein oder mehrere Körperteile,

f) Verbraucherkategorie und Verhalten des Verbrauchers.

Zur Bewertung des Schweregrads von Folgeerscheinungen legen die nationalen Behörden objektive Kriterien für 
deren Bewertung fest, die einerseits dem Umfang der erforderlichen medizinischen Behandlung und andererseits 
den Folgen für die künftige Lebensqualität des Benutzers Rechnung tragen.

3.3.2. Werden bei der Risikobewertung mehrere Schadensszenarien berücksichtigt, muss der Schweregrad jedes Schadens 
separat eingestuft und im gesamten Prozess zur Risikobewertung berücksichtigt werden.

3.3.3. Der Schweregrad der Verletzungen oder Schäden wird in vier Stufen eingeteilt, je nach der Reversibilität einer 
Verletzung oder eines Schadens, d. h. ob und inwieweit eine Wiederherstellung nach einer Verletzung oder einem 
Schaden möglich ist.

Bei der Bewertung des Risikoniveaus eines Produkts wenden die Mitgliedstaaten die in dieser Tabelle festgelegte 
Einstufung an.

Beschreibung des Schweregrads

Schadensniveau Gesundheits-/Sicherheitsschaden Sonstiger Schaden

4 Lebensbedrohlich: körperliche Schädigung 
oder Folgeerscheinung, die zum Tod führt oder 
führen könnte, einschließlich Hirntod; repro
duktionstoxische Folgen; Verlust von Gliedma
ßen oder schwerwiegende Funktionsbeein
trächtigung, der/die zu einer Behinderung 
von mehr als ca. 10 % führt.

Weitreichende negative Auswirkungen, in meh
rerlei Hinsicht irreversibel, ob akut oder nicht.

3 Schwer: körperliche Schädigung oder Folgeer
scheinung, die in der Regel eine stationäre Be
handlung erfordert und zu einer Funktions
beeinträchtigung während mindestens sechs 
Monaten oder zu einem dauerhaften Funk
tionsverlust führt.

Erhebliche negative Auswirkungen, zur Rückgän
gigmachung sind erhebliche Anstrengungen in 
Form einer Intervention eines Spezialisten erfor
derlich, ohne diese Maßnahmen und Anstrengun
gen irreversibel.

2 Mittel: körperliche Schädigung oder Folgeer
scheinung, die unter Umständen eine ambu
lante, in der Regel jedoch keine stationäre Be
handlung erforderlich macht. Die Funktion 
kann über einen begrenzten Zeitraum (maxi
mal sechs Monate) beeinträchtigt sein; eine na
hezu vollständige Wiederherstellung ist 
möglich.

Negative Auswirkungen, die innerhalb eines be
stimmten Zeitraums reversibel sind, Intervention 
eines Spezialisten erforderlich.

1 Geringfügig: körperliche Schädigung oder Fol
geerscheinung, die nach der Durchführung von 
Sofortmaßnahmen (Erste Hilfe, in der Regel 
nicht durch einen Arzt) keine wesentliche 
Funktionsbeeinträchtigung bzw. keine großen 
Schmerzen verursacht; in der Regel sind die 
Folgeerscheinungen vollkommen reversibel.

Negative Auswirkungen, in der Regel innerhalb 
kurzer Zeit und ohne Intervention eines Speziali
sten vollständig reversibel.

3.3.4. In Ausnahmefällen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit kulturellen oder klimatischen Besonderheiten, 
können die Mitgliedstaaten von der Einstufung gemäß Abschnitt 3.3.3 abweichen. In solchen Fällen müssen die 
Mitgliedstaaten die Abweichung in der Risikobewertung, die der betreffenden Meldung beigefügt ist, begründen.

3.3.5. Soweit gemäß Abschnitt 2 zutreffend, können auch Schäden für andere geschützte Interessen gemäß einem 
ähnlichen — abstrakteren — Einstufungssystem mit vier Stufen wie dem in Abschnitt 3.3.3 dargelegten eingestuft 
werden.
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3.4. Schadenswahrscheinlichkeit

3.4.1. Die Mitgliedstaaten weisen jedem einzelnen Schritt des gemäß Abschnitt 3.2 erstellten Schadensszenarios einen 
bestimmten Wahrscheinlichkeitswert zu.

3.4.2. Die Multiplikation der Wahrscheinlichkeitswerte ergibt zusammengenommen die Gesamtwahrscheinlichkeit des 
Schadensszenarios.

3.4.3. Die Mitgliedstaaten berechnen die Wahrscheinlichkeit eines Schadens als zusammengesetzte Wahrscheinlichkeit aller 
in einem bestimmten Schadensszenario stattfindenden Schritte. Werden mehrere Schadensszenarien entwickelt, so 
berechnen die Mitgliedstaaten die Wahrscheinlichkeit jedes dieser Szenarien.

3.4.4. Die Mitgliedstaaten wenden den in der Tabelle dargelegten Wahrscheinlichkeitsindex an.

Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Schadensszenarios während der vorhersehbaren Lebensdauer des Produkts

50 % oder höher Sehr häufig

Zwischen 5/10 und 1/10 Häufig

Zwischen 1/10 und 1/100 Verbreitet

Zwischen 1/100 und 1/1 000 Gelegentlich

Zwischen 1/1 000 und 1/10 000 Unwahrscheinlich

Zwischen 1/10 000 und 1/100 000 Ungewöhnlich

Zwischen 1/100 000 und 1/1 000 000 Selten

1/1 000 000 oder geringer Äußerst selten

3.5. Angabe der Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Schadens

Um die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Schadens zu bestimmen, kann die Wahrscheinlichkeit in einem 
Schadensszenario wie folgt ausgedrückt werden:

a) quantitativ: Die Wahrscheinlichkeit lässt sich als Prozentwert oder Bruch ausdrücken, z. B. „> 50 %“ oder „ 
> 1/1 000“.

b) qualitativ: die Wahrscheinlichkeit kann gemäß der Darstellung in Abschnitt 3.4 als „sehr häufig“, „häufig“ usw. 
ausgedrückt werden.

3.6. Bestimmung des Risikoniveaus

3.6.1 Das Risikoniveau eines Produkts ist als Kombination aus dem Schweregrad des Schadens gemäß Abschnitt 3.3 und 
der Schadenswahrscheinlichkeit gemäß Abschnitt 3.4 zu bestimmen.

3.6.2 Die Mitgliedstaaten verwenden das in diesem Abschnitt enthaltene Raster, um die in Abschnitt 3.6.1 genannte 
Kombination zu bewerten und das Risikoniveau entsprechend zu bestimmen; unterschieden wird hierbei zwischen 
vier Risikoniveaus:

a) ernstes Risiko,

b) hohes Risiko,

c) mittleres Risiko oder

d) niedriges Risiko.
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Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Schadens während der 
vorhersehbaren Lebensdauer des Produkts

Schweregrad des Schadens

1 2 3 4

hoch

niedrig

> 50 % H E E E

> 1/10 M E E E

> 1/100 M E E E

> 1/1 000 N H E E

> 1/10 000 N M H E

> 1/100 000 N N M H

> 1/1 000 000 N N N M

< 1/1 000 000 N N N N

E — Ernstes Risiko

H — Hohes Risiko

M — Mittleres Risiko

N — Niedriges Risiko

3.7. Bestimmung des Risikoniveaus für verschiedene Schadensszenarien

3.7.1 Werden im Zusammenhang mit einem Produkt unterschiedliche Schadensszenarien bewertet, so bestimmen die 
Mitgliedstaaten das Risikoniveau für jedes dieser Szenarien.

3.7.2 Ergibt die Bewertung unterschiedliche Risikoniveaus für die verschiedenen Schadensszenarien, so berücksichtigen sie 
für die Zwecke des Artikels 26 der Verordnung (EU) 2023/988 das höchste ermittelte Risikoniveau.

3.8. Dokumentation der Bewertung des Risikoniveaus

Die Mitgliedstaaten dokumentieren ihre Bewertung des Risikoniveaus eines Produkts ordnungsgemäß und nehmen 
diese Dokumentation in ihre Meldung über das Schnellwarnsystem Safety Gate auf; hiervon ausgenommen sind 
Fälle, in denen ein Risiko gemäß Abschnitt 4 als ernst angesehen wird.

4. ANNAHME EINES ERNSTEN RISIKOS

4.1. Von einem Produkt ausgehende Risiken gelten in folgenden Fällen als ernstes Risiko:

a) Das Produkt ist mit wahrscheinlichen Schadensniveaus, die den in Abschnitt 3.3 genannten Schweregraden 3 
oder 4 entsprechen, verbunden, und von Verbrauchern und Endnutzern kann vernünftigerweise nicht erwartet 
werden, dass sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sich selbst zu schützen oder das 
Eintreten des Risikos zu verhindern, oder sie werden von dem betreffenden Wirtschaftsakteur nicht 
angemessen darüber informiert, wie das Eintreten des Risikos vermieden werden kann. Die Bedingungen für 
das Eintreten des Risikos müssen unmittelbar mit der Gefahr des Produkts verknüpft sein.

b) Der Wirtschaftsakteur, der das Produkt in Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt hat, oder der 
Anbieter eines Online-Marktplatzes, der es auf seiner Online-Schnittstelle aufgeführt hat, hat darauf 
hingewiesen, dass von dem Produkt ein ernstes Risiko ausgeht.

c) Das Produkt wurde auf der Grundlage freiwilliger Maßnahmen von Wirtschaftsakteuren oder Anbietern von 
Online-Marktplätzen zurückgerufen, vom Markt genommen oder von einer Website entfernt.
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d) Das Produkt enthält einen chemischen Stoff, der durch Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union verboten 
ist, oder der betreffende Stoff wird in einer Konzentration verwendet, die über dem in den genannten Rechtsvor
schriften festgelegten Grenzwert liegt.

e) Wenn gut dokumentierte Nachweise dafür vorliegen, dass bestimmte Merkmale des Produkts durchweg zu 
einem ernsten Risiko führen, unter anderem in folgenden Fällen:

i) Kleinteile, die sich aus Spielzeug oder Pflegeartikeln für Kinder unter 36 Monaten lösen oder darin 
vorhanden sind;

ii) leicht entzündliche Kostüme, die für Kinder bestimmt sind;

iii) leicht entzündliche Nachtwäsche und Nachtwäschestoffe für Kinder;

iv) Kinderartikel, von denen ein Risiko des Ertrinkens ausgeht;

v) Zugbänder im Kopf-, Hals- oder oberen Brustbereich an Kleidungsstücken für Kleinkinder;

vi) Elektroprodukte mit fehlerhaften Bauteilen, die zu Stromschlägen oder Bränden führen können.

4.2. In den in Abschnitt 4.1 genannten Fällen können die Mitgliedstaaten die Meldung ohne individuelle Risikobewertung 
über das Schnellwarnsystem Safety Gate übermitteln.
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Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2020/411 der Kommission vom 19. November 2019
zur Änderung der Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe bezüglich der Sicherheitsanforderungen an 
in der Inlandfahrt eingesetzte Fahrgastschiffe 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 83 vom 19. März 2020) 

Seite 8, Inhaltsverzeichnis Anhang I Abschnitt 2 Überschrift:

Anstatt: „Sicherheitsanforderungen an neue in der Inlandfahrt eingesetzte Fahrgastschiffe, deren Kiel am oder nach 
dem 19. September 2021 gelegt wird bzw. wurde oder die sich vor diesem Zeitpunkt in einem 
entsprechenden Bauzustand befanden“

muss es heißen: „Sicherheitsanforderungen an neue in der Inlandfahrt eingesetzte Fahrgastschiffe, deren Kiel am oder nach 
dem 19. September 2021 gelegt wird bzw. wurde oder die sich zu diesem Zeitpunkt in einem 
entsprechenden Bauzustand befanden“.

Seite 138, Anhang I zur Ersetzung von Anhang I der Richtlinie 2009/45/EG, Abschnitt 2 Überschrift:

Anstatt: „SICHERHEITSANFORDERUNGEN AN NEUE IN DER INLANDFAHRT EINGESETZTE 
FAHRGASTSCHIFFE, DEREN KIEL AM ODER NACH DEM 19. SEPTEMBER 2021 GELEGT WIRD 
BZW. WURDE ODER DIE SICH VOR DIESEM ZEITPUNKT IN EINEM ENTSPRECHENDEN 
BAUZUSTAND BEFANDEN“

muss es heißen: „SICHERHEITSANFORDERUNGEN AN NEUE IN DER INLANDFAHRT EINGESETZTE 
FAHRGASTSCHIFFE, DEREN KIEL AM ODER NACH DEM 19. SEPTEMBER 2021 GELEGT WIRD 
BZW. WURDE ODER DIE SICH ZU DIESEM ZEITPUNKT IN EINEM ENTSPRECHENDEN 
BAUZUSTAND BEFANDEN“.

Seite 138, Anhang I zur Ersetzung von Anhang I der Richtlinie 2009/45/EG, Abschnitt 2 Kapitel I Absatz 1.1:

Anstatt: „1.1. Abschnitt 2 gilt für neue Fahrgastschiffe, deren Kiel am oder nach dem 19. September 2021 gelegt 
wurde bzw. wird oder die sich vor diesem Zeitpunkt in einem entsprechenden Bauzustand befanden.“

muss es heißen: „1.1. Abschnitt 2 gilt für neue Fahrgastschiffe, deren Kiel am oder nach dem 19. September 2021 gelegt 
wurde bzw. wird oder die sich zu diesem Zeitpunkt in einem entsprechenden Bauzustand befanden.“
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Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

(Amtsblatt der Europäischen Union L 353 vom 31. Dezember 2008)

Auf Seite 143, Nummer 2.4:

Anstatt: „2.4. Isocyanathaltige Gemische

Das Kennzeichnungsetikett auf der Verpackung von Gemischen, die Isocyanate enthalten 
(Monomere, Oligomere, Vorpolymere usw. oder Gemische davon), muss folgenden Hinweis tragen:

EUH204 — ‚Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.‘“

muss es heißen: „2.4. Isocyanathaltige Gemische

Sofern dies nicht bereits auf dem Kennzeichnungsetikett der Verpackung angegeben ist, müssen 
Gemische, die Isocyanate enthalten (Monomere, Oligomere, Vorpolymere usw. oder Gemische 
davon), folgenden Hinweis tragen:

EUH204 — ‚Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.‘“
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